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Zu Nummer 5 (§ 14 BerlinFG): 

Allgemeines 

Nach der derzeitigen Fassung des § 14 BerlinFG sind 
die erhöhten Absetzungen bei beweg lichen Wirt-
schaftsgütern auch dann zulässig, wenn sie im ge-
brauchten Zustand erworben oder aus alten Teilen 
hergestellt worden sind. Im Gegensatz dazu setzt die 
Gewährung von Investitionszulagen nach § 19 Ber-
linFG voraus, daß bewegliche Wirtschaftsgüter im 
Zeitpunkt ihrer Anschaffung oder Herstellung neu 
sind. Vergleichbare Beschränkungen auf neue Wirt-
schaftsgüter bestehen bei den Sonderabschreibungen 
für kleine und mittlere Betriebe (§ 7g EStG), für 
Schiffe und Flugzeuge (§ 82f EStDV) und größtenteils 
auch für Investitionen im Zonenrandgebiet (§ 3 
ZRFG). Entscheidend für diese Beschränkung ist, daß 
Wirtschaftsgüter, die dem neuesten Stand der Tech-
nik entsprechen, besser geeignet sind, die Leistungs-
fähigkeit der Unternehmen zu fördern, als alte und 
gebrauchte Wirtschaftsgüter. Entsprechend dieser 
Zielvorstellung sollen auch die erhöhten Absetzungen 
nach § 14 BerlinFG auf neue bewegliche Wirtschafts-
güter beschränkt werden. 

Mit den übrigen vorgesehenen Änderungen des § 14 
BerlinFG soll die teilweise unterschiedliche Förde-
rung vergleichbarer Tatbestände vereinheitlicht und 
die Berlinförderung von Sondertatbeständen berei-
nigt werden, die für die Wirtschaftskraft Berlins von 
untergeordneter Bedeutung sind. Mit diesen Ände-
rungen soll dem Bestreben nach Steuervereinfachung 
Rechnung getragen werden. 

Im einzelnen 

Zu Buchstabe a (Absatz 1) 

Die neue Fassung des Satzes 2 dient der Straffung und 
sprachlichen Verbesserung der inhaltlich unverän-
dert gebliebenen Regelung über die Restwertab-
schreibung. 

Zu Buchstabe b (Absatz 2) 

Doppelbuchstabe aa 

Die Änderung in Satz 1 Nr. 1 trägt der vorgesehenen 
Beschränkung der erhöhten Absetzungen auf neue 
bewegliche Wirtschaftsgüter Rechnung (vgl. Allge-
meines). 

Die Änderungen in Satz 1 Nr. 2 dienen der Rechtsver-
einheitlichung und -bereinigung sowie der sprachli-
chen Verbesserung des Gesetzeswortlauts: 

— Durch die Einfügung des Beg riffs „Gebäude" als 
Oberbegriff für unbewegliche Wirtschaftsgüter, 
die Gebäude, Gebäudeteile, Eigentumswohnun-
gen oder im Teileigentum stehende Räume sind, 
wird die Grundlage dafür geschaffen, daß im fol-
genden Gesetzestext auf Wiederholungen der ein-
zelnen Arten unbeweglicher Wirtschaftsgüter ver-
zichtet werden kann. 

— Die unterschiedlichen Bindungsvoraussetzungen 
bei beweglichen Wirtschaftsgütern und bei Ge-
bäuden werden durch Wegfall der bei Gebäuden 
bisher bestehenden Beschränkung auf gewerbli-
che Betriebe insoweit vereinheitlicht. 

— Durch die Bindung der begünstigten Gebäude an 
den „Betrieb des Steuerpflichtigen" anstelle der 
bisherigen Bindung an den „eigenen Bet rieb " wird 
die Bindungsvoraussetzung des § 14 BerlinFG — 
ohne inhaltliche Änderung — an den Wortlaut ver-
gleichbarer Vorschriften im Einkommensteuerge-
setz angepaßt. 

— Nach der derzeitigen Fassung des § 14 Abs. 2 Nr. 2 
Buchstabe b BerlinFG sind die erhöhten Absetzun-
gen von 75 v. H. auch im Bereich des Arbeitneh-
merwohnungsbaus zulässig. Im übrigen wird der 
frei finanzierte Wohnungsbau in Berlin (West) 
durch die erhöhten Absetzungen nach § 14a Abs. 4 
BerlinFG von 50 v. H. gefördert. Auch in Berlin 
(West) läßt die Entwicklung des Wohnungsbaus 
keine Gründe mehr erkennen, die eine unter-
schiedliche Förderung rechtfertigten. Durch die 
Streichung des § 14 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b Ber-
linFG werden deshalb ein überholter Sondertatbe-
stand beseitigt und die Abschreibungsmöglichkei-
ten für den Wohnungsbau in Berlin insoweit ver-
einheitlicht. 

Doppelbuchstabe bb 

Die Streichung in Satz 2 ist eine redaktionelle Folge-
änderung zur Beschränkung auf neue bewegliche 
Wirtschaftsgüter. 

Zu Buchstabe c (Absatz 3) 

Die Streichungen sind redaktionelle Änderungen, ins-
besondere als Folge der Änderung des § 14 Abs. 2 
Nr. 2 BerlinFG. 

Zu Buchstabe d (Absatz 4) 

Bei den Aufwendungen für die in § 14 Abs. 4 BerlinFG 
genannten Modernisierungsmaßnahmen handelt es 
sich nach der neueren Rechtsprechung fast aus-
nahmslos um Erhaltungsaufwand, der im Entste-
hungsjahr in voller Höhe als Betriebsausgabe abge-
setzt werden kann. Die Streichung des Absatzes 4 
dient damit der Bereinigung des Steuerrechts von 
überholten Vorschriften. Vgl. auch die Einzelbegrün-
dung zum Entwurf des § 19 BerlinFG. 
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Zu Buchstabe e (Absatz 4 neu) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zu Buchstabe d. 

Zu Buchstabe f (Absatz 6) 

Der bisherige Absatz 6 wird als zeitlich überholt auf-
gehoben. 

Zu Nummer 6 (§ 16 BerlinFG): 

Zu Buchstabe a (Absatz 2) 

Doppelbuchstabe aa 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Doppelbuchstabe bb 

Die Steuerermäßigung für die Hingabe von Darlehen 
nach § 16 Berlin G wird unter der Bedingung gewährt, 
daß die Darlehen nicht vor Ablauf von 8 Jahren zu-
rückgezahlt werden. Nach dem BFH-Urteil vom 6. 
März 1985 (BStBl II S. 413) liegt in der entgeltlichen 
Abtretung eines Berlin-Darlehens keine vorzeitige 
steuerschädliche Rückzahlung des Darlehens. Auf 
Grund des geltenden Gesetzeswortlauts ist diese Aus-
legung zwar vertretbar. Sie läßt sich aber mit der Re-
gelung über die Mindestlaufzeit und der damit ver-
bundenen Absicht nicht vereinbaren, die Steuerermä-
ßigung auf die Darlehnsgeber zu beschränken, die 
bereit sind, ihr Kapital für mindestens 8 Jahre in Berlin 
(West) anzulegen. Durch die vorgesehene Ergänzung 
soll daher die entgeltliche Abtretung einer Darlehens-
forderung einer Rückzahlung gleichgestellt werden. 

Zu Buchstabe b (Absatz 3) 

Erhöhte Absetzungen nach § 14 BerlinFG und die In-
vestitionszulage nach § 19 BerlinFG sind für Flug-
zeuge ausgeschlossen und für Schiffe von einer 8jäh-
rigen Bindung an eine Berliner Bet riebsstätte abhän-
gig. Für die Verwendung von Darlehen nach § 16 Ber-
linFG fehlt hingegen eine entsprechende Gesetzesre-
gelung. Durch die vorgesehenen Änderungen soll da-
her § 16 BerlinFG an die vergleichbaren Vorschriften 
der §§ 14 und 19 BerlinFG angepaßt werden. 

Zu Nummer 7 (§ 17 BerlinFG): 

Die Steuerermäßigung für die Hingabe von Darlehen 
nach § 17 BerlinFG wird unter der Bedingung ge-
währt, daß die Darlehen nicht vor Ablauf von 10 bzw. 
25 Jahren zurückgezahlt werden. Wegen der vorgese-
henen Änderung des § 17 BerlinFG vgl. die Einzel-
begründung zu Nummer 6 Buchstabe a Doppelbuch-
stabe bb. 

Zu Nummer 8 (§ 19 BerlinFG): 

Allgemeines 

Die Aufhebung des Investitionszulagengesetzes und 
damit der Wegfall der sog. Regionalzulage nach § 1 
InvZulG macht es zur Erhaltung des Präferenzgefälles 
erforderlich, auch die Investitionszulage nach § 19 
BerlinFG in die Kürzungen einzubeziehen. Durch die 
Absenkung der sog. Grundzulage von 10 v. H. auf 
7,5 v. H., höchstens jedoch jährlich 7500 DM, sowie 
durch die Absenkung der Investitionszulagensätze 
von bisher 25, 30 und 40 v. H. auf einheitlich 15 v. H. 
bei beweglichen Wirtschaftsgütern und von bisher 20 
und 25 v. H. auf einheitlich 10 v. H. bei Gebäuden 
wird es insbesondere möglich, daß künftig auch 
nachträgliche Herstellungsarbeiten an beweglichen 
Wirtschaftsgütern gefördert werden können und in 
Betrieben des verarbeitenden Gewerbes die erhöhte 
Investitionszulage von 15 v. H. auf bewegliche Wi rt

-schaftsgüter jeder Art  ausgedehnt werden kann. 

Die Kürzung der Investitionszulage nach § 19 Ber-
linFG ist aus strukturpolitischer Sicht vertretbar, zu-
mal für alle Unternehmen die erhöhten Absetzungen 
nach § 14 BerlinFG mit dem von diesen ausgehenden 
Liquiditätseffekt und die Investitionsdarlehen nach 
§ 16 BerlinFG erhalten bleiben. 

Die Neufassung des § 19 BerlinFG unterscheidet sich 
von der bisherigen Fassung formell durch einen syste-
matisch verbesserten Aufbau und einen strafferen Ge-
setzeswortlaut. Sie ist wie folgt gegliedert: 

 
Absatz 1: 
Anspruchsberechtigter 

Absatz 2: 
Begünstigte Investitionen (Art) 

Absatz 3: 
Begünstigte Investitionen (Voraussetzungen) 

Absatz 4: 
Höhe und Bemessungsgrundlage der Investitionszu-
lage 

Absätze 5-8: 
Verfahren 

Absatz 9: 
Steuerrechtliche Wirkung der Investitionszulage 

Im einzelnen 
Zu Absatz 1 

Der bisherige Absatz 1 enthält Regelungen über die 
Anspruchsberechtigten, teilweise über begünstigte 
Investitionen und teilweise über die Höhe der Investi-
tionszulage. 

Der neue Absatz 1 beschränkt sich auf die Bestim-
mung des' persönlich Anspruchsberechtigten. Ände-
rungen der Rechtslage treten insoweit nicht ein. 
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Zu Absatz 2 

Die Arten der begünstigten Investitionen und die Aus-
schlußtatbestände bei bestimmten Investitionen sind 
bisher an mehreren Stellen der Absätze 1 und 2 ge-
nannt. 

Die Vorschriften werden im neuen Absatz 2 zusam-
mengefaßt. 

Durch Satz 1 werden nachträgliche Herstellungsar-
beiten an beweglichen Wirtschaftsgütern in die Be-
günstigung nach § 19 BerlinFG einbezogen. Die Be-
günstigung soll es den Unternehmen erleichtern, vor-
handene Maschinen und Anlagen zur Ausweitung ih-
rer Kapazität zu ergänzen. Damit wird den Bedürfnis-
sen insbesondere im Aufbau befindlicher Unterneh-
men und der technologischen Entwicklung in sinnvol-
ler Weise Rechnung getragen. Außerdem wird da-
durch die im Einzelfall schwierige Abgrenzung der 
Anschaffung eines nicht begünstigten unselbständi-
gen Teils eines Wirtschaftsguts von der Anschaffung 
eines begünstigten Wi rtschaftsguts entbehrlich. Die 
Maßnahme trägt deshalb auch zur Steuervereinfa-
chung bei. 

Satz 2 stellt sicher, daß in den Fä llen, in denen Be-
triebsstätten in Berlin und außerhalb von Ber lin beste-
hen, für die Gewährung der Investitionszulage stets 
auf die Gesamtheit aller Berliner Betriebsstätten des-
selben Betriebs abzustellen ist. Die der bisherigen 
Rechtsprechung und Verwaltungsübung entspre-
chende Regelung ersetzt die derzeitige schwerver-
ständliche Formulierung „eines Bet riebs (einer Be-
triebsstätte) ". 

Satz 3 enthält eine Aufzählung nicht begünstigter In-
vestitionen. Neben den bisher schon ausgeschlosse-
nen geringwertigen Wirtschaftsgütern, Luftfahrzeu-
gen und Personenkraftwagen sollen künftig von der 
Gewährung der Investitionszulage auch Gebäude der 
Elektrizität und Gaserzeugung sowie der Fernwär-
meversorgung ausgeschlossen sein. Der Ausschluß 
dieser Gebäude ist im Hinblick auf die bestehende 
Monopolstellung dieser Unternehmen in Berlin (West) 
vertretbar. Die Maßnahme ermöglicht es außerdem, 
im Rahmen der begrenzten Mittel vordringlichere 
strukturelle Verbesserungen der Investitionsförde-
rung vornehmen zu können. 

Satz 4 stellt entsprechend der bisherigen Verwal-
tungsübung sicher, daß eine Vermietung von Pkw an 
Selbstfahrer nur begünstigt ist, wenn sie bis zu 3 Mo-
naten dauert. 

 
Zu Absatz 3 

Nach der bisherigen Fassung des § 19 BerlinFG sind 
die Verbleibens- und Nutzungsvoraussetzungen an 
mehreren Stellen der Absätze 1 und 2 genannt. 

Im neuen Absatz 3 werden diese Voraussetzungen für 
die nach Absatz 2 begünstigten Investitionen zusam-
mengefaßt. Die Neuregelung schließt in ihrem we-
sentlichen Inhalt an die bisherigen Regelungen an. 

Satz 1 Nr. 1 bezeichnet die beweglichen Wirtschafts

-

güter, für die eine erhöhte Investitionszulage in Be

-

tracht kommt. Die Vorschrift übernimmt die in der gel-
tenden Fassung des § 19 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 BerlinFG 
genannten Bereiche des verarbeitenden Gewerbes 
(Abteilung 2 der „Systema tik der Wirtschafts-
zweige"), des Dienstleistungsgewerbes (Abteilungen 
5, 6 und 7 der „Systema tik der Wirtschaftszweige", 
jedoch ohne freie Berufe) sowie der Forschung und 
Entwicklung. Die bisher in § 19 Abs. 1 Satz 4 Buch-
stabe a Doppelbuchstabe aa BerlinFG enthaltene Be-
schränkung auf bewegliche Wirtschafsgüter, die der 
Fertigung oder der Datenverarbeitung dienen, ent-
fällt. Durch die Einbeziehung aller beweglicher Wirt-
schaftsgüter, insbesondere im Verwaltungs- und Ver-
triebsbereich, wird die Förderung des verarbeitenden 
Gewerbes in sinnvoller Weise verbessert. Zugleich 
werden dadurch Abgrenzungsschwierigkeiten besei-
tigt. Aus der erhöhten Begünstigung werden Last-
kraftwagen, Zugmaschinen und Kraftfahrzeuganhän-
ger, die zum Verkehr auf öffentlichen Straßen zuge-
lassen sind, ausgeschlossen. Durch diesen Ausschluß 
sollen die bestehenden Wettbewerbsverzerrungen 
zwischen industriellem Werksverkehr und gewerbli-
chem Güterfern- und -nahverkehr besei tigt werden. 
Nicht mehr begünstigt ist außerdem der Bereich der 
Energiewirtschaft (vgl. den derzeit geltenden § 19 
Abs. 1 Satz 4 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb Ber-
linFG). Wegen des Ausschlusses dieses Bereichs wird 
auf die Begründung zu Absatz 2 Satz 3 Bezug genom-
men. 

Satz 1 Nr. 2 bezeichnet die beweglichen Wirtschafts-
güter, für die eine Grundzulage in Betracht kommt. 

Die Sätze 2 und 3 nehmen (wie bisher § 19 Abs. 1 Satz 
4 Nr. 2 und Abs. 2 letzter Satz BerlinFG) hinsichtlich 
der Gebäude auf die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 
BerlinFG Bezug. Die damit verbundenen Änderungen 
bei der Investitionszulage sind Folgen der Änderun-
gen des § 14 BerlinFG (vgl. Begründung zu Nummer 5 
Buchstabe b Doppelbuchstabe aa und Buchstabe d): 

— Die Investitionszulage für Forschungs- und Ent-
wicklungsinvestitionen wird bisher bei bewegli-
chen Wirtschaftsgütern allgemein, bei Gebäuden 
hingegen nur in gewerblichen Bet riebsstätten ge-
währt. Durch den Wegfall der Beschränkung in 
§ 14 Abs. 2 BerlinFG werden die Nutzungsvoraus-
setzungen vereinheitlicht. 

— Nach geltendem Recht sind auch Modernisie-
rungsmaßnahmen an Gebäuden des Beherber-
gungsgewerbes begüns tigt (vgl. § 19 Abs. 2 letzter 
Satz i.V.m. § 14 Abs. 4 BerlinFG). Aufwendungen 
für Modernisierungsmaßnahmen an Gebäuden 
des Beherbergungsgewerbes gehören nach der 
neueren Rechtsprechung in aller Regel zum Erhal-
tungsaufwand, der nicht begünstigt ist. Durch die 
Streichung der genannten Vorschrift in § 14 Ber-
linFG entfällt ein für die Wi rtschaftskraft Berlins 
unbedeutender Sondertatbestand, der insbeson-
dere im Bereich der Investitionszulagengewäh-
rung zu ständigen Streitigkeiten zwischen Unter-
nehmen und Verwaltung geführt hat. 

Die Sätze 4 und 5 fassen die bisher an mehreren Stel

-

len der Absätze 1 und 2 enthaltenen Regelungen über 
Dauer und Ort des Verbleibens und der Nutzung für 
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bewegliche Wirtschaftsgüter, Gebäude und nachträg-
liche Herstellungarbeiten zusammen. 

Zu Absatz 4 

Der neue Absatz 4 regelt die Höhe der Investitionszu-
lage sowie deren Bemessungsgrundlage. 

In Satz 1 werden die bisher an mehreren Stellen der 
Absätze 1 und 2 enthaltenen Vorschriften über die 
Höhe der Investitionszulage zusammengefaßt. Bei be-
weglichen Wirtschaftsgütern soll die erhöhte Investi-
tionszulage von bisher 25, 30 und 40 v. H. auf einheit-
lich 15 v. H., die Grundzulage von bisher 10 v. H. auf 
7,5 v. H., höchstens jährlich 7500 DM, abgesenkt wer-
den. Bei Gebäuden soll die Investitionszulage anstatt 
20 und 25 v. H. einheitlich 10 v. H. der Bemessungs-
grundlage betragen. Die Absenkung ist wegen des 
gleichzeitigen Wegfalls der Investitionszulagen nach 
§§ 1 und 4 InvZulG geboten. Die gegenüber bewegli-
chen Wirtschaftsgütern größere Einschränkung der 
Investitionszulage bei Gebäuden erscheint im Hin-
blick auf den im allgemeinen geringeren Kapazitäts- 
und Beschäftigungseffekt der Bau- gegenüber den 
Ausrüstungsinvestitionen gerechtfertigt. 

Satz 2 übernimmt den in der Verwaltungspraxis ge-
bräuchlichen Begriff der Bemessungsgrundlage in 
das Gesetz. 

Die Sätze 3 bis 5 enthalten die bisher in Absatz 3 
genannten Vorschriften über die Einbeziehung von 
Anzahlungen und Teilherstellungskosten in die Be-
messungsgrundlage. 

Zu Absatz 5 

Die Vorschriften über das Antragsverfahren werden 
sprachlich verbessert und teilweise entsprechend der 
Verwaltungsübung ergänzt. 

Zu Absatz 6 

Die bisherigen Vorschriften (Absätze 6 bis 8) über die 
Festsetzung, Auszahlung und Rückforderung der In-
vestitionszulage werden durch eine auf das notwen-
dige Maß gekürzte Fassung des neuen Absatzes 6 
ersetzt. 

Zu Absatz 7 

Der neue Absatz 7 entspricht der bisherigen Regelung 
über die Verzinsung zurückgeforderter Investitions-
zulage in § 19 Abs. 9 BerlinFG. 

Zu Absatz 8 

Der neue Absatz 8 übernimmt die bisherige Regelung 
über den Rechtsweg in § 19 Abs. 10 BerlinFG. 

Zu Absatz 9 

Der neue Absatz 9 übernimmt die bisherige Regelung 
über die ertragsteuerrechtliche Behandlung der Inve-
stitionszulage in § 19 Abs. 4 BerlinFG. 

Zu Nummer 9 (§ 21 BerlinFG): 

Auf die Ermäßigung der Einkommensteuer, die auf 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit entfällt, wird 
bisher nur die Zulage nach § 28 Abs. 1 Satz 1 BerlinFG 
angerechnet. Nunmehr soll auch die sog. passive Zu-
lage nach § 28 Abs. 1 Satz 3 BerlinFG in dieses An-
rechnungsverfahren einbezogen werden. Der Aus-
schluß dieser Zulage vom Anrechnungsverfahren ist 
im Hinblick auf die Änderung des § 28 Abs. 2 Nr. 2 
BerlinFG (vgl. Begründung zu Nummer 10) nicht 
mehr vertretbar. Im übrigen handelt es sich um eine 
redaktionelle Folgeänderung zu Artikel 2 Nr. 6 (Än-
derung des § 23 KStG). 

Zu Nummer 9a (§ 25 BerlinFG): 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an 
die vorgesehene Änderung in § 21 Abs. 1 BerlinFG. 

Zu Nummer 10 (§ 26 BerlinFG): 

Durch den neuen Absatz 4 wird die seit Bestehen der 
Förderungsregelungen durch Verwaltungsanweisun-
gen praktizierte Ermäßigung der pauschal zu erhe-
benden Lohnsteuer bei Lohnbeträgen im Sinne des 
§ 23 Nr. 4 Buchstabe a BerlinFG auf eine gesetzliche 
Grundlage gestellt. Die Ermäßigung trägt der Tatsa-
che Rechnung, daß trotz der Zulagenvergünstigung 
für Berliner Arbeitnehmer nach den Vorschriften der 
§§ 21 Abs. 1, 22 und 26 BerlinFG die Lohnsteuerermä-
ßigung für Arbeitslohnzuflüsse an Berliner Arbeitneh-
mer in Frage kommen kann und bei nach §§ 40 und 
40b EStG pauschal besteuerten Lohnzuflüssen eine 
Zulage für den Arbeitnehmer nicht gewährt wird (§ 28 
Abs. 2 letzter Satz BerlinFG). Zwar wird in den Fällen 
des § 40a Abs. 1 EStG dem Arbeitnehmer die Zulage 
nach § 28 BerlinFG gewährt, jedoch entlastet der er-
mäßigte Pauschsteuersatz in erster Linie den Arbeit-
geber und führt damit für den Arbeitnehmer wirt-
schaftlich nicht zu einer Doppelpräferenzierung ;  die 
beizubehaltende Ermäßigung für diese Fälle soll ver-
meiden, daß das Stellenangebot für Teilzeitbeschäf-
tigte vermindert wird oder daß niedrigere Löhne be-
zahlt werden, was arbeitsmarktpolitisch unerwünscht 
ist. 
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Zu Nummer 11 (§ 28 BerlinFG): 

Zu Buchstabe a (Absatz 1) 

§ 4a der Verordnung über den Mutterschutz für Be-
amtinnen, der für die Zeit des Mutterschaftsurlaubs 
die Weitergewährung der Dienstbezüge als Mutter-
schaftsgeld vorsah, ist durch die Verordnung über den 
Erziehungsurlaub vom 17. Dezember 1985 aufgeho-
ben worden. Diesem Tatbestand trägt die vorgese-
hene Rechtsänderung Rechnung. 

Zu Buchstabe b (Absatz 2) 

Doppelbuchstabe aa (Absatz 2 Nr. 2) 

Wird bei einer Unterbrechung oder Einschränkung 
der Beschäftigung in Berlin (West) der Arbeitslohn 
nicht fortgezahlt, so wird gleichwohl unter bestimm-
ten Voraussetzungen die Berlin-Zulage weiter ge-
währt. Bemessungsgrundlage für diese sog. passive 
Zulage ist der auf einen Kalendertag entfallende Ar-
beitslohn des Lohnabrechnungszeitraums, der der 
Unterbrechung oder Einschränkung vorangegangen 
ist. Dabei werden auch sonstige Bezüge berücksich-
tigt. Dagegen bleibt Arbeitslohn, der dem Arbeitneh-
mer während der Unterbrechung oder Einschränkung 
zufließt, außer Be tracht. Dies führt einerseits dazu, 
daß sonstige Bezüge, die vor der Unterbrechung ge-
zahlt worden sind, zur Erhöhung der passiven Zula-
gen führen, obwohl zu diesen Bezügen bereits im Zu-
flußzeitraum eine Zulage gewährt worden ist. Ande-
rerseits wird zu sonstigen Bezügen, z.B. Weihnachts-
geld, die dem Arbeitnehmer während der Unterbre-
chung zufließen, keine Zulage gewährt. Nunmehr soll 
dieser unbefriedigende Zustand beseitigt werden. 
Sonstige Bezüge, die vor der Unterbrechung zugeflos-
sen sind und für die bereits eine Zulage gewährt wor-
den ist, sollen aus der Bemessungsgrundlage für die 
passive Zulage herausgenommen werden. Für son-
stige Bezüge, die während der Unterbrechung zuflie-
ßen, wird dagegen die Zulagenbegünstigung vorge-
sehen. 

Doppelbuchstabe bb (Absatz 2 Satz 2) 

Von den pauschal besteuerten Bezügen Teilzeitbe-
schäftigter wird bisher die Zulage mit 8 v. H. der 
Summe aus vereinbartem Arbeitslohn und Pausch-
steuer berechnet. Die Einbeziehung der Pauschsteuer 
in die Bemessungsgrundlage erscheint im Hinblick 
auf die jüngere Rechtsprechung, nach der die pau-
schale Lohnsteuer als quasi Unternehmenssteuer an-
gesehen wird, nicht mehr vertretbar. Der neue Satzteil 
stellt klar, daß der Berechnung der Zulage künftig nur 
der vereinbarte Nettolohn zugrunde gelegt wird. 

Zu Buchstabe c (Absatz 4) 

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die 
vorgesehene Änderung in § 28 Abs. 4a BerlinFG. 

Zu Buchstabe d (Absatz 4a — neu —) 

Die bisher im Einkommensteuergesetz allein zur 
Durchführung des Berlinförderungsgesetzes und des 
Vermögensbildungsgesetzes vorgeschriebene Eintra-
gung der Kinderzahl auf der Lohnsteuerkarte soll im 
Berlinförderungsgesetz geregelt werden, weil die 
Kinderzahl nach der Änderung des Vermögensbil-
dungsgesetzes nur noch für den Kinderzuschlag nach 
dem Berlinförderungsgesetz von Bedeutung ist. Da-
durch kann die Eintragung auf die Fälle beschränkt 
werden, in denen Arbeitnehmer Anspruch auf die 
Berlin-Zulage haben. Gemeinden und Finanzämter 
außerhalb Berlins werden — bis auf relativ wenige 
Fälle — von dieser zusätzlichen Lohnsteuerkartenein-
tragung entlastet. 

Zu Buchstabe e (Absatz 5) 
 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 12 (§ 29 BerlinFG): 

Zu Buchstabe a (Absatz 1) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung zur 
Straffung des Wortlauts dieser Bestimmung auf den 
notwendigen Umfang. 

Zu Buchstabe b (Absatz 5) 

Die Änderung des § 21 Abs. 1 Satz 3 BerlinFG (vgl. 
Begründung zu Nummer 9) macht eine gesonderte 
Aufzeichnung und Bescheinigung der Zulagen nach 
§ 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 und Satz 3 BerlinFG entbehr-
lich. Die vorgesehene Änderung trägt dem Rech-
nung. 

Zu Nummer 13 (§ 31 BerlinFG): 

Durch die Neufassung des § 31 BerlinFG werden die 
bisher sehr umfangreichen Anwendungsvorschriften 
auf ein notwendiges Maß beschränkt. 

Die neue Fassung des Berlinförderungsgesetzes soll 
grundsätzlich vom Jahr 1990 an wirksam werden (Ab-
sätze 1 und 2). Die Einschränkungen des § 16 Abs. 2 
Satz 3 und des § 17 Abs. 3 Satz 4 BerlinFG sollen 
jedoch erstmals bereits nach dem 22. März 1988 wirk-
sam werden. 

Wegen der Begründung zur Änderung des § 13a Ber-
linFG und zu den sich daraus ergebenden Folgeände-
rungen in Absatz 3 vgl. die Einzelbegründung zu 
Nummer 4. 
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Die Einschränkungen des § 19 BerlinFG stehen im 
Zusammenhang mit der Aufhebung des Investitions-
zulagengesetzes (vgl. die Einzelbegründung zu Arti-
kel 6 Nr. 2 Buchstabe a). Dementsprechend sollen alle 
vor dem 1. Januar 1990 abgeschlossenen Investitionen 
noch auf Grund der bisherigen Fassung des § 19 Ber-
linFG gefördert werden. Soweit Investitionen nach 
dem 31. Dezember 1989 abgeschlossen werden, sollen 
außerdem die vor dem 1. Januar 1989 begonnenen 
Investitionen noch bis zur Höhe der vor dem 1. Januar 
1990 entstandenen Aufwendungen nach bisherigem 
Recht begünstigt sein. 

Zu Artikel 8 (Auslandsinvestitionsgesetz) 

Allgemeines 

Das Auslandsinvestitionsgesetz (MG) war durch das 
Steueränderungsgesetz 1969 eingeführt worden, um 
„steuerliche Hemmnisse, die sich bei Auslandsinve-
stitionen besonders störend auswirken, zu besei tigen 
und dadurch dazu beizutragen, daß die allgemein für 
dringend erachtete Steigerung der deutschen Direkt-
investitionen im Ausland nicht durch Bestimmungen 
des deutschen Steuerrechts behindert wird" (BT-
Drucks. V/4287). 

Nachdem im Rahmen einer Änderung des Auslands-
investitionsgesetzes im Jahre 1981 der frühere § 4 MG 
(Erleichterung bei Beteiligungsumschichtungen ins 
Ausland) gestrichen und dessen Inhalt mit Einschrän-
kungen in § 6b EStG übernommen sowie durch eine 
Aktivitätsklausel die Begünstigungen des Auslands-
investitionsgesetzes allgemein auf volkswirtschaftlich 
erwünschte Betätigungen beschränkt worden waren, 
enthält das Gesetz jetzt nur noch die folgenden Rege-
lungen: 

— Erleichterung bei Überführung von Wirtschaftsgü-
tern  ins Ausland durch Aufschub der Versteuerung 
stiller Reserven (§ 1 AIG), 

— Berücksichtigung von Verlusten ausländischer Be-
triebsstätten in Staaten, mit denen ein Doppelbe-
steuerungsabkommen besteht, (§ 2 AIG) und 

— Berücksichtigung von Anlaufverlusten bei Beteili-
gungen an ausländischen Gesellschaften (§ 3 
AIG). 

Alle drei Regelungen enthalten Abweichungen von 
allgemeinen steuerlichen Grundsätzen zugunsten von 
Auslandsinvestitionen. Im Hinblick auf die von der 
Bundesregierung mit dem Steuerreformgesetz ver-
folgte Verbreiterung der Bemessungsgrundlage soll 
das MG aufgehoben und damit ein Beitrag zum allge-
meinen Subventionsabbau geleistet werden. Unter 
Berücksichtigung der bisherigen praktischen Erfah-
rungen mit dem Auslandsinvestitionsgesetz, vor allem 
im Zusammenhang mit der Auslegung des sehr kom-
plizierten Gesetzestextes und der Überwachung der 
Einzelfälle, stellt die Aufhebung dieses Gesetzes auch 
eine beachtliche Vereinfachung des deutschen Steu-
errechts dar. 

Im einzelnen 

Durch die vorgeschlagene Ergänzung des § 8 MG soll 
erreicht werden, daß vom Veranlagungszeitraum 
1990 ab keine neuen Rücklagen mehr nach den §§ 1 
und 3 MG gebildet und keine Verluste aus ausländi-
schen Betriebsstätten mehr bei der Ermittlung des 
Gesamtbetrags der Einkünfte oder nach § 10d EStG 
abgezogen werden können. Aus Gründen des Ver-
trauensschutzes gelten jedoch für alle bis dahin zuläs-
sigerweise gebildeten Rücklagen die Auflösungsbe-
dingungen der §§ 1 und 3 AIG. 

Zu Artikel 9 (Gesetz über 
Kapitalanlagegesellschaften) 

Erträge aus Investmentfonds unterliegen bereits nach 
geltendem Recht der Einkommensbesteuerung; sie 
gehören zu den Einkünften aus Kapitalvermögen im 
Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG. Diese Regelung gilt 
nicht nur für Erträge aus Wertpapier-Sondervermö-
gen, sondern auch für solche aus Beteiligungs-Son-
dervermögen und aus Grundstücks-Sondervermögen. 
Die Erträge unterliegen nicht dem Steuerabzug vom 
Kapitalertrag. Der Grundsatz, daß auf alle Kapitaler-
träge, die bisher vom Kapitalertragsteuerabzug be-
freit sind, ab 1989 ein Steuerabzug vom Kapitalertrag 
in Höhe von 10 v. H. erhoben wird, soll auch für Er-
träge aus Investmentfonds gelten. 

Da die mit der Besteuerung von Investmenterträgen 
zusammenhängenden Vorschriften in einem beson-
deren Teil des Gesetzes über Kapitalanlagegesell-
schaften enthalten sind, ist es geboten, in diesem Ge-
setz auch die Erhebung der Kapitalertragsteuer zu 
regeln. 

Zu Nummer 1 (§ 38 KAGG) 

Die Vorschrift sieht die Erstattung der Kapitalertrags-
teuer vor, die auf Kapitalerträgen lastet, die das Son-
dervermögen bezieht (Eingangsseite). Dies war bisher 
nur bei Dividenden der Fall. Durch die Änderung des 
Zitats wird sichergestellt, daß auch die neu einge-
führte Kapitalertragsteuer nach § 43 Abs. 1 Nr. 8 EStG 
in Höhe von 10 v. H. erstattet wird. Außerdem erfolgt 
eine sprachliche Anpassung an die entsprechenden 
Vorschriften des Einkommensteuergesetzes, nach de-
nen jeweils die einbehaltene und abgeführte Kapital-
ertragsteuer zu erstatten ist. 

Zu Nummer 2 (§ 38a KAGG) 

Die Änderung berücksichtigt, daß durch die Strei-
chung des Absatzes 2 in § 39 KAGG diese Vorschrift 
künftig nur einen Absatz hat. 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/2157 

Zu Nummer 3 (§ 38b KAGG) 

Die neu eingefügte Vorschrift legt den Steuerabzug 
vom Kapitalertrag fest; sie entspricht § 38a KAGG, der 
die Herstellung der Körperschaftsteuerbelastung re-
gelt. Dabei sind in die Bemessungsgrundlage für den 
Steuerabzug Veräußerungsgewinne aus Wertpapie-
ren und Bezugsrechten auf Anteile an Kapitalgesell-
schaften nicht einzubeziehen, da diese Gewinne nach 
§ 40 KAGG steuerfrei sind, sofern die Anteilscheine 
zum Privatvermögen gehören. Die Steuerfreiheit gilt 
zwar nicht, wenn die Ausschüttungen Betriebsein-
nahmen sind, weil sich die Anteilscheine im Betriebs-
vermögen eines Anlegers befinden. Der Kapitalanla-
gegesellschaft ist aber nicht bekannt, ob Anteil-
scheine der Anleger zum Privatvermögen oder Be-
triebsvermögen gehören. 

Der Einkommensteuer unterliegen auch in Ausschüt-
tungen enthaltene Erträge aus Auslandsanleihen. Sie 
werden aber nicht in die Bemessungsgrundlage für 
die Erhebung der Kapitalertragsteuer auf Ausschüt-
tungen einbezogen, weil nur inländische Kapitaler-
träge der Kapitalertragsteuer unterliegen (§ 43 Abs. 1 
Satz 1 und Abs. 3 EStG). 

Absatz 2 bestimmt, daß für thesaurierte Erträge die-
selben Grundsätze gelten wie für Ausschüttungen auf 
Anteilscheine an einem Sondervermögen. 

Zu Nummer 4 (§ 39 KAGG) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung paßt die Vorschrift den Beg riffen im 
Einkommensteuergesetz an. Dies bedeutet, daß nicht 
nur Zinsen und Dividenden, sondern auch andere Be-
züge im Sinne des § 20 Abs. 1 EStG zu den Einkünften 
aus Kapitalvermögen gehören. 

Zu Buchstabe b 

Durch die Einführung einer Kapitalertragsteuer in 
Höhe von 10 v. H. für unbeschränkt steuerpflichtige 
und beschränkt steuerpflichtige natürliche und juristi-
sche Personen ist Absatz 2 entbehrlich geworden. 

Zu Nummer 5 (§ 39 a KAGG) 

Vgl. die Begründung zu Nummer 2. 

Zu Nummer 6 (§ 39b KAGG) 

Die neu eingefügte Vorschrift regelt die Anrechnung 
oder Erstattung von Kapitalertragsteuer; sie ent-
spricht dem Verfahren nach § 39a KAGG für die An-
rechnung oder Vergütung der Körperschaftsteuer. 

Zu Nummer 7 (§ 40 KAGG) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 
Außerdem berücksichtigt die Änderung, daß das Ver-
anlagungswahlrecht nach § 46a EStG mit Wirkung ab 
dem Veranlagungszeitraum 1985 abgeschafft worden 
ist. 

 

Zu Nummer 8 (§ 41 KAGG) 

Zu Buchstaben a und c 

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen. 

Zu Buchstabe b 

Durch die Ergänzung wird die Kapitalanlagegesell-
schaft verpflichtet, bei Ausschüttungen den Anteil-
scheininhabern auch die anzurechnende oder zu er-
stattende Kapitalertragsteuer bekanntzugeben. 

Zu Nummer 9 (§ 42 KAGG) 

Vgl. die Begründung zu Nummer 2. Die Ergänzung 
stellt außerdem sicher, daß thesaurierte Erträge den 
Ausschüttungen steuerlich auch insoweit gleichge-
stellt werden, als es sich um die Anrechnung oder 
Erstattung der neu eingeführten Kapitalertragsteuer 
handelt. 

Zu Nummer 10 (§ 43 KAGG) 

Zu Nummer 1 

Die Vorschrift bestimmt, daß die von Kapitalerträgen 
im Sinne des § 43 Abs. 1 Nr. 8 EStG einbehaltene und 
abgeführte Kapitalertragsteuer erstmals für im Jahre 
1989 dem Wertpapier-Sondervermögen zugeflossene 
Einnahmen zu erstatten ist. 

Zu Nummer 2 

Anrechnung, Erstattung und Bekanntmachung der 
neu eingeführten Kapitalertragsteuer in Höhe von 
10 v. H. wird für Ausschüttungen festgelegt, die im 
Jahre 1989 zufließen. 

Zu Nummer 3 

Thesaurierte Erträge gelten mit Ablauf des Geschäfts-
jahrs, in dem sie bei dem Sondervermögen verein-
nahmt worden sind, bei dem Anteilscheininhaber als 
zugeflossen. Daher ist in Fällen der Thesaurierung für 
die erstmalige Anrechnung nicht auf den Zufluß bei 
dem Sondervermögen, der vor dem 1. Januar 1989 lie-
gen kann, abzustellen, sondern auf das Ende des Ge-
schäftsjahrs.  



Drucksache 11/2157 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

Zu Nummer 4 

Da § 38b KAGG in Verbindung mit § 39b KAGG dar-
auf abstellt, daß nur von solchen Ausschüttungen Ka-
pitalertragsteuer zu erheben ist, die zur Erstattung 
von Kapitalertragsteuer an die Depotbank berechti-
gen, für Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Nr. 8 
EStG, die im Jahre 1988 zufließen, eine Erstattung 
mangels Belastung mit Kapitalertragsteuer jedoch 
nicht in Betracht kommt, legt die Vorschrift fest, daß 
auch insoweit der Steuerabzug vom Kapitalertrag vor-
zunehmen ist. 

Zu Nummer 11 (§ 43a KAGG) 

Vgl. die Begründung zu Nummer 4 Buchstabe a. 

Zu Nummer 12 (§ 43b KAGG) 

Vgl. die Begründung zu Nummer 10. Der zeitliche 
Anwendungsbereich für Wertpapier-Sondervermö-
gen soll auch für Beteiligungs-Sondervermögen gel-
ten. 

Zu Nummer 13 (§ 45 KAGG) 

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen. 

Zu Nummer 14 (§ 45a KAGG) 

Die Vorschrift legt für Grundstücks-Sondervermögen 
die neu eingefügten Regelungen zur Kapitalertrag-
steuer wie bei WertpapierSondervermögen und Betei-
ligungs-Sondervermögen fest. Dabei ist der Steuerab-
zug auch vorzunehmen bei Ausschüttungen von Ge-
winnen aus Veräußerungsgeschäften, bei denen der 
Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung 
nicht mehr als zwei Jahre be tragen hat. Derartige Ver-
äußerungsgewinne sind entweder als Spekulations-
gewinne im Sinne des § 23 EStG oder als betriebliche 
Gewinne steuerpflichtig und gehören nach § 45 
KAGG zu den Einkünften im Sinne des § 20 Abs. 1 
Nr. 1 EStG. Bei Gewinnen aus Veräußerungsgeschäf-
ten in anderen Fällen, bei denen die Veräußerung 
nach Ablauf von zwei Jahren seit der Anschaffung 
erfolgt, liegen zwar ebenfa lls Betriebseinnahmen vor, 
wenn die Anteilscheine zum Betriebsvermögen gehö-
ren; der Steuerabzug vom Kapitalertrag ist jedoch 
nicht vorzunehmen, da der Kapitalanlagegesellschaft 
nicht bekannt ist, ob die Anteilscheine zum Privatver-
mögen oder Betriebsvermögen gehören. 

Zu Nummer 15 (§ 47 KAGG) 

Vgl. die Begründung zu Nummer 8. 

Zu Nummer 16 (§ 48 KAGG) 

Die Ergänzung stellt sicher, daß thesaurierte Erträge 
den Ausschüttungen steuerlich auch insoweit gleich-
gestellt werden, als es sich um die Anrechnung oder 
Erstattung der neu eingeführten Kapitalertragsteuer 
handelt. 

Zu Nummer 17 (§ 50 KAGG) 

Vgl. die Begründung zu Nummer 10. Der zeitliche 
Anwendungsbereich für Wertpapier-Sondervermö-
gen gilt auch für Grundstücks-Sondervermögen. 

Zu Artikel 10 (Bewertungsgesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 97 BewG): 

Durch das Steuerentlastungsgesetz 1984 vom 22. De-
zember 1983 (BGBl. I S. 1583) wurde in § 97 Abs. 1 
Nr. 5 Satz 2 BewG klargestellt, daß zu dem gewerbli-
chen Betrieb einer Personengesellschaft auch die 
Wirtschaftsgüter gehören, die im Eigentum eines, 
mehrerer oder aller beteiligten Gesellschafter stehen 
und dem Betrieb der Gesellschaft dienen (sog. Son- 
derbetriebsvermögen I und II). 

Nach Auffassung der Finanzverwaltung rechnen auch 
Forderungen und Schulden zwischen der Personen-
gesellschaft und einem Gesellschafter zum Sonderbe-
triebsvermögen der Gesellschaft. Bei der Ermittlung 
des Gesamthandsvermögens der Personengesell-
schaft sind für die Gesellschafterforderungen und 
-schulden entsprechende Gegenposten anzusetzen. 
Die Zusammenfassung von Wirtschaftsgütern des Ge-
samthandsvermögens und von Wirtschaftsgütern des 
Sonderbetriebsvermögens führt im Ergebnis dazu, 
daß es im Verhältnis zwischen Gesellschaft und Ge-
sellschaftern regelmäßig keine Forderungen und 
Schulden gibt. Körperschaften, Personenvereinigun-
gen und Vermögensmassen im Sinne des § 97 Abs. 1 
Nr. 1 bis 4 BewG sind von dieser Regelung ausgenom-
men. Da bei diesen Steuerpflichtigen die zum Sonder-
betriebsvermögen gehörenden Wirtschaftsgüter, also 
auch Forderungen und Schulden, unmittelbar bei de-
ren Einheitswertfeststellungen erfaßt werden, ist eine 
Saldierung der Forderungen und Schulden des Ge-
samthandsvermögens mit den Schulden und Forde-
rungen des Sonderbetriebsvermögens im Rahmen der 
Einheitsbewertung der Personengesellschaft nicht 
möglich. Das hat zur Folge, daß die im Gesamthands-
vermögen der Personengesellschaft enthaltene For-
derung oder Schuld gegenüber einer an der Gesell-
schaft beteiligten Körperschaft usw. bei der Einheits-
bewertung der Personengesellschaft als Besitz- oder 
Schuldposten berücksichtigt werden muß. Anderer-
seits ist bei der Körperschaft usw. ein entsprechender 
Gegenposten in Form einer Schuld oder Forderung 
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unmittelbar bei deren Einheitsbewertung anzuset-
zen. 

Diese bewertungsrechtliche Beurteilung wirkte sich 
für die beteiligten Gesellschaften bei der Gewerbe-
steuer insoweit nachteilig aus, als an die Stelle des 
Beteiligungswerts, der aufgrund der Kürzungsvor-
schrift in § 12 Abs. 3 Nr. 2 GewStG bei der Ermittlung 
des Gewerbekapitals außer Ansatz bleibt, nunmehr 
eine Forderung oder Schuld trat. Da diese Schulden in 
der  Regel Dauerschulden im Sinne des Gewerbesteu-
ergesetzes sind, führte dies zu einer Hinzurechnung 
nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 GewStG, so daß sich für den 
Schuldner ab dem Erhebungszeitraum 1984 nur eine 
Minderung des Gewerbekapitals in Höhe von 50 v. H. 
des Darlehensbetrags ergab. 

Die Ergänzung des § 97 Abs. 1 Nr. 5 BewG durch das 
StEntl G 1984 sollte lediglich klarstellen; das Entste-
hen neuer Dauerschulden und die damit verbundene 
gewerbesteuerliche Mehrbelastung entsprachen 
nicht der Absicht des Gesetzgebers. Zur Vermeidung 
einer sachlichen Unbilligkeit hat die Finanzverwal-
tung in Bleichlautenden Erlassen der obersten Finanz-
behörden der Länder vom 20. Juli 1987 (BStBl I S. 509) 
deshalb angeordnet, daß auf Antrag bis einschließlich 
Erhebungszeitraum 1988 die Forde rung des Darle-
hensgläubigers bei der Ermittlung des Gewerbekapi-
tals des Gewerbebetriebs des Schuldners wie ein dem 
Betrieb dienendes Wirtschaftsgut hinzugerechnet 
werden kann (§ 12 Abs. 2 Nr. 2 GewStG). Das hat zur 
Folge, daß Forderung und Schuld zusammenfallen 
und eine Dauerschuld nicht hinzuzurechnen ist. Bei 
der Ermittlung des Gewerbekapitals des Gläubigers 
kann der Wert der Forderung nach § 12 Abs. 3 Nr. 3 
GewStG gekürzt werden. 

Durch die Änderung des § 97 Abs. 1 Nr. 5 Satz 2 
BewG soll erreicht werden, daß Körperschaften, Per-
sonenvereinigungen und Vermögensmassen im Sinne 
des § 97 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG, insbesondere Kapi-
talgesellschaften, hinsichtlich der Behandlung des 
Sonderbetriebsvermögens den natürlichen Personen 
und den Personengesellschaften gleichgestellt wer-
den. Weiter wird durch die Änderung eine einheitli-
che Beurteilung des Sonderbetriebsvermögens für die 
Bereiche der Ertragsteuer und der Bewertung sicher-
gestellt (vgl. zur einkommensteuerrechtlichen Be-
handlung BFH-Urteil vom 18. Juli 1979, BStBl II S. 
750). 

Vor der Ergänzung des § 97 Abs. 1 Nr. 5 BewG durch 
das StEntlG 1984 fand die Hinzurechnung des sog. 
Sonderbetriebsvermögens II (Wirtschaftsgüter, die 
der Mitunternehmerstellung des Gesellschafters in 
der Gesellschaft dienen) ihre Stütze im § 110 Abs. 1 
Nr. 3 Satz 2 BewG (vgl. BFH-Urteil vom 7. Dezember 
1984, BStBl 1985 II S. 236). Durch das StEntlG 1984 
wurde in § 97 Abs. 1 Nr. 5 Satz 2 BewG die Behand-
lung sowohl des Sonderbetriebsvermögens I als auch 
des Sonderbetriebsvermögens II klarstellend gere-
gelt. Da durch die Neufassung des § 97 Abs. 1 Nr. 5 
Satz 2 BewG eine weitgehende Übereinstimmung des 
Sonderbetriebsvermögens für die Bereiche der Er-
tragsteuer und der Bewe rtung sichergestellt werden 
soll, erscheint es sinnvoll, auch den Wortlaut dieser 
Vorschrift an die Terminologie des Ertragsteuerrechts 
zum Sonderbetriebsvermögen anzupassen. 

Der 2. Halbsatz in § 97 Abs. 1 Nr. 5 Satz 2 BewG stellt 
klar, daß die Zurechnung zum Sonderbetriebsvermö-
gen der Mitunternehmerschaft der Zurechnung zum 
Betriebsvermögen der Mitunternehmer vorgeht. Ein-
fluß auf die Gewährung der Schachtelvergünstigung 
nach § 102 BewG beim Mitunternehmer hat diese Zu-
rechnung nicht, sie führt also nicht zur Versagung der 
Vergünstigung. 

In § 97 Abs. 1 Nr. 5 Satz 3. BewG wird klargestellt, daß 
auch Forderungen und Schulden zwischen der Ge-
sellschaft und einem Gesellschafter wie Wirtschafts-
güter des Sonderbetriebsvermögens zu behandeln 
sind. Eine Ausnahme gilt lediglich für Forderungen 
und Schulden aus dem regelmäßigen Geschäftsver-
kehr zwischen der Gesellschaft und einem Gesell-
schafter oder aus der Hingabe kurzfristiger Geldbe-
träge für die Gesellschaft oder für einen Gesellschaf-
ter. Als kurzfristig ist ein Zeitraum von weniger als 
einem Jahr anzusehen. 

Die Gleichstellung von  Forderungen  und Schulden 
zwischen Personengesellschaft und Gesellschaftern 
mit Wirtschaftsgütern des Sonderbetriebsvermögens 
sowie die Zusammenfassung der im Gesamthandsei-
gentum ausgewiesenen Forde rungen und Schulden 
und der als Gegenposten beim Sonderbetriebsvermö-
gen anzusetzenden Forderungen und Schulden füh-
ren im Ergebnis dazu, daß diese Schuldverhältnisse 
bei der Einheitsbewertung der Personengesellschaft 
und auch bei der Einheitswertfeststellung der Gesell-
schafter nicht als Besitz- oder Schuldposten berück-
sichtigt werden. 

Zu Nummer 2 (§ 102 BewG): 

Es handelt sich um eine aus der Aufhebung des § 104a 
BewG ergebende Folgeänderung (vgl. Nummer 6). 

Zu Nummer 3 (§ 103 BewG): 

In das Körperschaftsteuergesetz wird ein neuer § 8a 
eingefügt, der die Behandlung des verdeckten Nenn-
kapitals regelt (vgl. Artikel 2 Nr. 4). Entsprechend der 
körperschaftsteuerlichen Regelung wird das ver-
deckte Nennkapital im Sinne des § 8a KStG bewer

-

tungsrechtlich nicht als Schuld zum Abzug zugelas-
sen. 

Zu Nummer 4 (§ 103a BewG): 

§ 103a BewG behandelt den Abzug von Rückstellun-
gen dem Grunde nach. Die Ergänzung stellt klar, daß 
die nach § 5 Abs. 4 EStG ertragsteuerlich zulässigen 
Rückstellungen für die Verpflichtung zu einer Zuwen-
dung anläßlich eines Dienstjubiläums unter densel-
ben Voraussetzungen bewertungsrechtlich — wie be-
reits gegenwärtig — abgezogen werden können. Die 
in § 52 Abs. 6 EStG getroffene Regelung für Jubi-
läumsrückstellungen, die nicht die Voraussetzungen 
des § 5 Abs. 4 EStG erfüllen, wird nicht übernommen, 
weil diese Rückstellungen bewertungsrechtlich auch 
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gegenwärtig nicht zum Abzug zugelassen sind (§§ 4 
bis 8 BewG). 

Vgl. auch die Begründung zu Artikel 1 Nr. 5 Buch-
stabe b. 

Zu Nummer 5 (§ 104 BewG): 

Zu Buchstabe a (Absatz 3) 

Für die Bewe rtung von Versorgungszusagen an Ar-
beitnehmer in Ber liner Betriebsstätten gilt nach § 13a 
BerlinFG ein Rechnungszinsfuß von mindestens 
4 v. H. Dieser Rechnungszinsfuß soll für Wirtschafts-
jahre, die nach dem 31. Dezember 1989 enden, auf 
5 v. H. angehoben werden (vgl. Artikel 7 Nr. 4). 

Durch die geänderte Verweisung wird sichergestellt, 
daß der Rechnungszinsfuß von 5 v. H. auch bewer-
tungsrechtlich zugrunde zu legen ist. 

Zu Buchstabe b (Absatz 12) 

Pensionsverpflichtungen, für die nicht der ertragsteu-
erliche Wertansatz in Betracht kommt, sind mit beson-
deren Tabellenwerten anzusetzen. Bei der Berech-
nung der dem BewG als Anlagen beigefügten Ver-
vielfältiger ist von einem Zinssatz von 6 v. H. ausge-
gangen worden; soweit Pensionsverpflichtungen in 
den Anwendungsbereich des § 13a BerlinFG fallen, 
sind die Vervielfältiger zum Ausgleich des unter-
schiedlichen Zinssatzes (4 v. H. statt 6 v. H.) durch 
Zuschläge zu erhöhen (§ 104 Abs. 12 BewG). Die Er-
höhung des Rechnungszinsfußes in § 13a BerlinFG 
auf 5 v. H. führt zu einer Minderung der Zuschläge in 
§ 104 Abs. 12 BewG. 

Die Erhöhung des Rechnungszinsfußes soll bewer-
tungsrechtlich ab 1. Januar 1991 allgemein ohne 
Übergangsregelung wirksam werden. Dafür sind — 
wie bei der Erhöhung des Rechnungszinsfußes durch 
Artikel 32 Nr. 3 des 2. Haushaltsstrukturgesetzes vom 
22. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1523) — folgende Über-
legungen maßgebend: 

a) Dem vermögensteuerlichen Stichtagsprinzip sind 
Übèrgangsregelungen im Sinne eines gleitenden 
Wirksamwerdens einer Vermögensänderung 
fremd, zumal bei den proportionalen Steuersätzen 
der Vermögensteuer und Gewerbekapitalsteuer — 
im Gegensatz zum einkommensteuerlichen Pro-
gressionstarif — überproportional sich verschär-
fende Steuerbelastungen für eine bestimmte Pe-
riode nicht eintreten können. 

b) Die durch die Erhöhung des Rechnungszinsfußes 
eintretende substanzsteuerliche Mehrbelastung ist 
relativ gering. Eine Übergangsregelung würde zu 
einer erheblichen Komplizierung des Steuerrechts 
führen, insbesondere auch bei nichtbilanzierenden 
steuerpflichtigen Arbeitgebern. 

(Vgl. Begründung zur Änderung des § 124 BewG 
i.d.F. des 2. HStruktG — BT-Drucks. 9/842 S. 77). 

Zu Buchstabe c (Absatz 14) 

Die bisherige Anweisung ist durch Zeitablauf über-
holt. 

Zu Nummer 6 (§ 104a BewG): 

Die Aufhebung der Sonderregelung des § 104a BewG 
ist ein Beitrag zur Rechtsvereinfachung. Sie ist auch 
sachlich begründet, weil die Genossenschaften durch 
den Abzug der Geschäftsguthaben der Genossen vom 
Betriebsvermögen ungerechtfertigt vermögensteuer-
lich begünstigt werden. Denn der Zweck der Rege-
lung, eine vermögensteuerliche Doppelbelastung der 
Geschäftsguthaben zu vermeiden, wird in der Regel 
bereits dadurch erreicht, daß die Anteile bei den Ge-
nossen meist nicht der Vermögensteuer unterliegen, 
sei es bereits durch den seit 1984 geltenden Freibetrag 
für Betriebsvermögen (soweit es sich um Anteile im 
Betriebsvermögen handelt, vgl. § 117a BewG), sei es 
durch die allgemeinen Vermögensteuerfreibeträge. 
Die Genossenschaften selbst haben ebenfalls an den 
seit 1984 geltenden Entlastungen des Betriebsvermö-
gens teil. 

Zu Nummer 7 (§ 109 BewG): 

Während § 103a BewG den Abzug der Rückstellung 
für Jubiläumszuwendungen dem Grund nach regelt, 
trifft § 109 BewG Anweisungen für den Abzug der 
Höhe nach. Beide Vorschriften sind im Zusammen-
hang zu sehen. 

Zu Nummer 8 (§ 110 BewG): 

Anpassung an die geltenden Beg riffe im Schwer-
behindertengesetz (vgl. auch Artikel 1 Nr. 25 Buch-
stabe b). 

Zu Nummer 9 (§ 111 BewG): 

Zu Buchstabe a (Nummer 3) 

Doppelbuchstabe aa 

Anpassung an die geltenden Beg riffe im Schwerbe-
hindertengesetz. 

Doppelbuchstaben aa bis dd 

Durch die Änderung werden die bisherigen auf den 
Ehemann als Versicherungsnehmer und die Ehefrau 
als nach dessen Tod Berechtigte abgestellten Formu-
lierungen durch geschlechtsneutrale Ausdrücke und 
der Begriff „Versicherungsnehmer" durch den zutref-
fenden Begriff „Berechtigter" ersetzt. 
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Zu Buchstabe b (Nummer 9) 

Anpassung an die geltenden Beg riffe im Schwerbe-
hindertengesetz. 

Zu Nummer 10 (§ 117 BewG): 

Betriebsvermögen, das unmittelbar und nicht nur vor-
übergehend der Gewinnung, Lieferung und Vertei-
lung von Wasser zur öffentlichen Versorgung dient, 
wird bei der Ermittlung des Gesamtvermögens bisher 
außer Ansatz gelassen, während das der eigenen (z.B. 
gewerblichen) Wasserversorgung dienende Betriebs-
vermögen bereits gegenwärtig vermögensteuer-
pflichtig ist. Im Rahmen der Vermögensteuerreform 
1974 wurde bereits das Betriebsvermögen, das der 
Erzeugung, Lieferung und Verteilung von Gas, Strom 
oder Wärme dient, aus Gründen des Subventionsab-
baus in die Vollbesteuerung überführt. Gleiche Über-
legungen rechtfertigen es, nunmehr auch die Vergün-
stigung für das der öffentlichen Wasserversorgung 
dienende Betriebsvermögen aufzuheben und dieses 
der Vermögensteuér voll zu unterwerfen. Zudem ist 
mit dem Grundsatz einer gleichmäßigen Besteue rung 
die Vermögensteuerfreiheit allein des der öffentlichen 
Wasserversorgung dienenden Betriebsvermögens auf 
Dauer nicht vereinbar. 

Zu Nummer 11 (§ 117a BewG): 

Redaktionelle Anpassung als Folge der Änderung des 
§ 34c Abs. 4 EStG (vgl. Artikel 1 Nr. 29). 

Zu Nummer 12 (§ 124 BewG): 

Die Vorschrift bestimmt den Anwendungszeitpunkt. 

Zu Artikel 11 (Vermögensteuergesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 3 Abs. 1 VStG): 

Die Änderungen entsprechen den Regelungen bei der 
Körperschaft- und Gewerbesteuer. Auf Artikel 2 Nr. 1 
und Artikel 3 Nr. 1 wird verwiesen. 

Zu Nummer 2 (§ 6 VStG): 

Anpassung an die geltenden Beg riffe im Schwerbe-
hindertengesetz. 

Zu Nummer 3 (§ 25 VStG): 

Die Vorschrift bestimmt den Anwendungszeitpunkt. 

Zu Artikel 12 (Umsatzsteuergesetz) 

Allgemeines 

Das geltende Umsatzsteuersystem wird von dem 
Grundsatz getragen, die steuerliche Wettbewerbs-
neutralität im Binnen- wie im Außenhandel zu ge-
währleisten. Ungleiche Belastungen der inländischen 
Verbrauchsgüter und Dienstleistungen müssen des-
halb ebenso vermieden werden wie unvo llständige 
oder zu hohe Entlastungen der Auslandsgeschäfte. 

Die vorgesehenen Neuregelungen und Änderungen 
bezwecken, einerseits Wettbewerbsverzerrungen, die 
insbesondere bei Kleinunternehmen aufgetreten sind, 
zu beseitigen (vgl. Nummer 8) und andererseits die 
wettbewerbsneutrale Besteuerung in den Fällen si-
cherzustellen, in denen wegen unterschiedlicher 
Rechtsauslegung, unzureichender Regelungen oder 
eines Überhangs des gesetzlichen Tatbestandes ent-
weder zusätzliche Belastungen oder Rechtsunsicher-
heiten und damit Schwierigkeiten bei der Steuererhe-
bung und der Sicherung des Steueraufkommens auf-
getreten sind. Das betrifft vornehmlich die Bereiche 
der Rechnungserteilung, des gesonderten Steueraus-
weises in der Rechnung und des Vorsteuerabzugs. Die 
dazu vorgesehenen Neuregelungen (vgl. Nummer 1 
und 4 bis 6) dienen vorrangig der Rechtsbereinigung. 
Sie sind insbesondere durch die Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs zu den Folgen eines unberechtig-
ten Steuerausweises in der Rechnung und zu den Vor-
aussetzungen für eine Abrechnung mittels einer Gut-
schrift des Leistungsempfängers erforderlich gewor-
den. Diese Entscheidungen weichen in weitem Um-
fang von der bisherigen Rechtsauslegung ab. Sie ha-
ben deshalb im täglichen Abrechnungsverkehr und 
bei der Vornahme des Vorsteuerabzugs zu erhebli-
chen Rechtsunsicherheiten und Verwaltungser-
schwernissen geführt. Außerdem wird zugelassen, 
daß bei unentgeltlichen oder verbilligten Leistungen 
an nahestehende Personen die unternehmerischen 
Leistungsempfänger die gesamte für den jeweiligen 
Umsatz geschuldete Steuer als Vorsteuer abziehen 
dürfen. Damit ist künftig auch in diesem Bereich eine 
sachgerechte Entlastung der unternehmerischen Be-
züge gewährleistet. 

Mit der Änderung der besonderen Vorschriften für die 
Einfuhrumsatzsteuer (§ 21 UStG) wird die Wettbe-
werbsgleichheit für die im Rahmen eines Verede-
lungsverkehrs eingeführten Gegenstände gesichert 
(vgl. Nummer 10). Die Anpassung ist erforderlich, weil 
an die Stelle nationaler Rechtsgrundlagen Vorschrif-
ten des EG-Gemeinschaftsrechts getreten sind. 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen gehen von Inhalt 
und Umfang her nicht weiter, als es zur Erreichung 
des dargestellten Regelungsbedarfs unbedingt erfor-
derlich ist. 

Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu Nummer 1 (§ 1 UStG): 

Die Änderung bezweckt eine Erweiterung des bishe

-

rigen Repräsentationseigenverbrauchs auf Aufwen

-

dungen, die unter das Abzugsverbot des § 12 Nr. 1 
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EStG fallen. Das sind Ausgaben, die wegen ihrer un-
trennbaren Verknüpfung mit der Lebensführung oder 
der wirtschaft lichen und gesellschaftlichen Stellung 
des Unternehmers einkommensteuerlich insgesamt 
nicht abzugsfähige Ausgaben darstellen. Bei der Um-
satzsteuer wurden diese Aufwendungen entspre-
chend der einkommensteuerlichen Regelung allge-
mein als nicht zum Vorsteuerabzug berechtigende 
Bezüge behandelt. Inzwischen hat jedoch der Bundes-
finanzhof den Vorsteuerabzug in den Fällen zugelas-
sen, in denen der Repräsentationszweck in einem ob-
jektiven und erkennbaren wirtschaft lichen Zusam-
menhang mit der unternehmerischen Tätigkeit steht. 
Da nach Ansicht des Bundesfinanzhofs insoweit eine 
Besteuerungslücke besteht, bleiben diese Bezüge um-
satzsteuerlich unbelastet. Das steht in Widerspruch zu 
dem das Umsatzsteuerrecht beherrschenden Grund-
satz der allgemeinen Verbrauchsbesteuerung. 

Durch die Besteuerung als Eigenverbrauch werden 
diese Repräsentationsaufwendungen umsatzsteuer-
lich den nicht abzugsfähigen Bet riebsausgaben im 
Sinne des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 bis 7 und Abs. 7 EStG 
gleichgestellt. Die erforderliche Belastung hätte sich 
auch über eine Versagung des Vorsteuerabzugs errei-
chen lassen. Von dieser Möglichkeit wurde wegen der 
dabei auftretenden steuertechnischen Schwierigkei-
ten abgesehen. 

Zu Nummer 2 (§ 4a UStG): 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung in 
Anpassung an die Neufassung des § 14 UStG (Num-
mer 4). 

Zu Nummer 3 (§ 13 UStG): 

§ 13 UStG regelt den Zeitpunkt der Entstehung der 
Steuer und bestimmt den Steuerschuldner. Die Ände-
rungen sind durch die Neuregelung der Vorschriften 
über die Rechnungsausstellung (Nummer 4) und den 
unberech tigten Steuerausweis (Nummer 5) bedingt. 
Hierbei wird als Entstehungszeitpunkt für die zu Un-
recht ausgewiesenen Steuerbeträge einheitlich der 
Zeitpunkt festgelegt, an dem die Rechnung ausge-
stellt wird. Die übrigen Änderungen sind redaktionel-
ler Art. 

Zu Nummer 4 (§ 14 UStG): 

Durch die Neufassung des § 14 UStG wird die Ausstel-
lung von Rechnungen mit gesondertem Ausweis der 
Steuer neu geregelt. Die Umgestaltung dieser Vor-
schrift ist aus folgenden Gründen erforderlich: 

1. Für die unentgeltlichen oder verbilligten Leistun-
gen von Gesellschaften und sonstigen Personen-
vereinigungen an ihre Gesellschafter, Mitglieder 
oder diesen nahestehende Personen sowie bei ver-
billigten Leistungen von Einzelunternehmern an 
ihnen nahestehende Personen hat der leistende 
Unternehmer die Umsatzsteuer auf der Grundlage 
des Teilwerts, des gemeinen Werts oder der ent-

standenen Kosten zu entrichten. Der gesonderte 
Steuerausweis — und damit auch der Vorsteuerab-
zug des Leistungsempfängers — ist aber nur bis zur 
Höhe der Steuer zulässig, die auf das zwischen den 
Parteien vereinbarte Entgelt entfällt. Diese Unab-
gestimmtheit führt dann zu systemwidrigen Wett-
bewerbsnachteilen, wenn der Leistungsempf anger 

 die bezogene Leistung unmittelbar für sein Unter-
nehmen verwendet. 

Durch die Neufassung wird dem leistenden Unter-
nehmer gestattet, die gesamte für den Umsatz ge-
schuldete Steuer in der Rechnung gesondert aus-
zuweisen. Entsprechend hat der Leistungsempfän-
ger Anspruch auf Erteilung einer solchen Rech-
nung (§ 14 Abs. 1 UStG). Er ist somit künftig be-
rechtigt, den vollen Steuerbetrag als Vorsteuer ab-
zuziehen, so daß eine Steuerkumulierung inner-
halb der Unternehmerkette vermieden wird. Für 
Land- und Forstwirte, die die Durchschnittsbe-
steuerung des § 24 Abs. 1 bis 3 UStG anwenden, 
verbleibt es bei der bisherigen Regelung, weil sie 
die für diese Umsätze geschuldete Steuer nicht an 
das Finanzamt abzuführen brauchen, insoweit also 
nicht zusätzlich belastet werden. 

Die Neuregelung läßt die umsatzsteuerliche Be-
handlung der Zuwendungen unberührt, die die 
vorbezeichneten Unternehmer ihren Gesellschaf-
tern, Mitgliedern oder den ihnen nahestehenden 
Personen aus nichtunternehmerischen Gründen 
unentgeltlich zukommen lassen. Diese Vorgänge 
sind wie bisher als Entnahme- oder Verwendungs-
eigenverbrauch zu beurteilen. 

2. Zur Vermeidung von Schwierigkeiten bei der 
Vornahme des Vorsteuerabzugs sieht das Umsatz-
steuergesetz vor, daß unter bestimmten Vorausset-
zungen an die Stelle einer Rechnung des leisten-
den Unternehmers eine Abrechnung des Lei-
stungsempfängers (Gutschrift) treten kann. Nach 
Auffassung des Bundesfinanzhofs ist dieses Ab-
rechnungsverfahren jedoch nur zulässig, wenn 
dem Leistungsempfänger zivilrechtlich die Ab-
rechnungslast obliegt. 

Diese enge Abgrenzung stößt in der Praxis auf er-
hebliche Schwierigkeiten, zumal den Beteiligten 
die für den Einzelfall geltende zivilrechtliche Rege-
lung vielfach nicht bekannt ist. In verschiedenen 
Bereichen ist darüber hinaus die Abrechnung mit-
tels einer Gutschrift unbeschadet der zivilrechtli-
chen Regelung allgemein üblich und zudem, wie 
z.B. bei den Lieferungen der Land- und Forstwirte, 
aus umsatzsteuerlicher Sicht wünschenswert, weil 
dadurch die zutreffende Besteue rung einfacher si-
chergestellt werden kann. 

Die Neufassung (§ 14 Abs. 5 UStG) erweitert die 
Berechtigung zur Abrechnung mittels einer Gut-
schrift des Leistungsempfängers auf die Wi rt

-schaftsbereiche, in denen diese Abrechnungsform 
nach der Verkehrssitte üblich ist. Damit kann im 
Ergebnis der Zustand fortgeführt werden, der sich 
in der Praxis schon bisher bewährt hat und von den 
am Abrechnungsverkehr beteiligten Unterneh-
mern ohne Schwierigkeiten bewältigt werden 
kann. Im übrigen bleibt die Gutschriftsregelung 
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rung des Lohnsteuer-Jahresausgleichs ergeben (vgl. 
Absatz 6). Für die übrigen Steuern und Abgaben so-
wie für die Vorauszahlungen und Steuerabzugsbe-
träge würde sie in a ller Regel ins Leere gehen, da die 
Steuerfestsetzungen bzw. Steueranmeldungen inso-
weit zeitnah, d.h. innerhalb der vorgesehenen Ka-
renzzeit von 15 Monaten, erfolgen und nach der Steu-
erfestsetzung oder Steueranmeldung das geltende 
Zins- und Säumnisrecht eingreift. Einzelne Steuern 
weisen Besonderheiten auf, die die schematisch wir-
kende Verzinsung für sie ungeeignet erscheinen las-
sen. Dies gilt z.B. für die Erbschaftsteuer, bei der 
durch die Ermittlung der Erben oder des Nachlaßver-
mögens oder durch langwierige Erbschaftsprozesse 
Verzögerungen eintreten können. Auch die Nachfor-
derung von Abzugsteuern gegenüber dem Steuer-
schuldner, die Festsetzung der vom Arbeitgeber über-
nommenen Lohnsteuer sowie die Umsatzsteuer im 
Abzugsverfahren bleiben nach der vorgesehenen Re-
gelung unverzinst. 

Zu Absatz 2 

Dieser Absatz regelt den Beginn und das Ende des 
Zinslaufs. 

Die Verzinsung beginnt 15 Monate nach Ablauf des 
Kalenderjahrs, in dem die Steuer entstanden ist (Ka-
renzzeit). Die Karenzzeit von 15 Monaten, die an der 
längstmöglichen allgemeinen Verlängerung der Fri-
sten zur Abgabe von Steuererklärungen ausgerichtet 
ist, sorgt dafür, daß die Erfüllung der Erklärungs-
pflichten durch die Steuerpflichtigen und ihre Berater 
sowie die während dieser Zeit bereits durchgeführten 
Veranlagungen der Finanzämter von der Verzinsung 
unbelastet bleiben. Außerdem hält sie die Zahl der zu 
bearbeitenden Zinsfälle im Interesse der Verringe-
rung der Arbeitsbelastung der Finanzämter in Gren-
zen. 

Die Verzinsung endet mit der erstmaligen Fälligkeit 
der Steuernachforderung oder Steuererstattung. Da-
nach greift das geltende Zins- und Säumnisrecht ein, 
so daß unter Umständen z.B. Säumniszuschläge (§ 240 
AO) oder Stundungszinsen (§ 234 AO) erhoben wer-
den. Der Verzinsungszeitraum ist auf vier Jahre be-
grenzt. Hierdurch wird dem Umstand Rechnung ge-
tragen, daß die Außenprüfungen aus Gründen, die die 
Steuerpflichtigen nicht zu vertreten haben, bei Groß-
betrieben und Konzernen häufig erst lange Zeit nach 
Ablauf des einzelnen Steuerjahrs durchgeführt wer-
den können. Durch die zeitliche Begrenzung des Zins-
laufs werden diese Steuerpflichtigen für die Verzin-
sung so gestellt, als sei die Steuerfestsetzung auf-
grund der Außenprüfung zeitnah erfolgt. Die Steuer-
festsetzung selbst ist wie bisher bis zum Ablauf der 
Festsetzungsverjährung möglich. 

Zu Absatz 3 

Dieser Absatz regelt die Berechnung der Zinsen bei 
einer erstmaligen Steuerfestsetzung. 

Um die verwaltungsmäßigen Schwierigkeiten zu be

-

grenzen, wird entsprechend den Grundsätzen der 

Sollverzinsung für die Zinsberechnung auf die Abwei-
chung zwischen der festgesetzten Steuer, vermindert 
um anzurechnende Beträge (Steuerabzugsbeträge, 
Körperschaftsteuer), und den zu Beginn des Zinslaufs 
festgesetzten Vorauszahlungen abgestellt. Dies hat 
den Vorteil, daß kassenmäßige Vorgänge bei der 
Zinsberechnung weitgehend außer Betracht bleiben 
und die Zinsbescheide regelmäßig mit den Steuerbe-
scheiden verbunden werden können. Satz 2 regelt die 
Zinsberechnung bei der Vermögensteuer. Er trägt den 
Besonderheiten bei der Haupt- und Nachveranlagung 
sowie bei der Neuveranlagung und der Aufhebung 
einer Vermögensteuer-Veranlagung Rechnung. 

Ergibt sich ein Mehrsoll, werden für die Zeit ab Be-
ginn des Zinslaufs bis zur Fälligkeit Nachzahlungszin-
sen berechnet. 

Beispiel: 

Ergibt sich ein Unterschiedsbetrag zugunsten des 
Steuerpflichtigen (Mindersoll), gelten für die Verzin-
sung Besonderheiten. Um zu verhindern, daß Erstat-
tungszinsen für Zeiträume gezahlt werden, in denen 
die bisher festgesetzten Vorauszahlungen nicht ge-
zahlt waren, wird nur der zu erstattende Betrag ab 
dem Zeitpunkt der Zahlung an die Finanzbehörde bis 
zur Fälligkeit der Erstattung verzinst. Hierdurch wird 
eine zutreffende Verzinsung in allen Fällen mit Zah-
lungen nach Beginn des Zinslaufs erreicht. 

Ist keine Zahlung geleistet worden, werden auch 
keine Erstattungszinsen gezahlt. Für die Zeit zwi-
schen der erstmaligen Fälligkeit und der Zahlung 
bleibt es bei den Zins- und Säumnisfolgen des gelten-
den Rechts. 

Beispiel: 
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Die Verzinsung des zu erstattenden Betrages erfolgt 
jedoch nur bis zur Höhe des Mindersolls. Hierdurch 
soll zur Vermeidung von Mißbräuchen eine Verzin-
sung von freiwillig geleisteten Zahlungen auf nicht 
festgesetzte Steuern ausgeschlossen werden. 

Beispiel: 

Zu Absatz 4 

Zur Verfahrensvereinfachung erscheint es zweckmä-
ßig, die Festsetzung der Zinsen mit der Steuerfestset-
zung zu verbinden. 

Zu Absatz 5 

Dieser Absatz regelt die Zinsberechnung bei der Auf-
hebung oder Änderung einer Steuerfestsetzung oder 
anzurechnender Steuerbeträge (Steuerabzugsbe-
träge, anzurechnende Körperschaftsteuer). Eine et-
waige Zinsfestsetzung ist aufzuheben oder zu ändern. 
Auch in diesen Fällen ist für die Zinsberechnung die 
jeweilige Solländerung (Mehr-/Mindersoll) gegen-
über der vorangegangenen Steuerfestsetzung unter 
Berücksichtigung der anzurechnenden Beträge maß-
gebend. Die auf das Mehr-/Mindersoll zu berechnen-
den Zinsen sind den bisher festzusetzenden Zinsen 
hinzuzurechnen; sie können der bisherigen Zinsfest-
setzung entnommen werden. 

Führt die Herabsetzung einer Steuer zu einer Erstat-
tung, ist der Erstattungsbetrag ab Zahlung zu verzin-
sen. Auch hier gilt als Obergrenze für die Verzinsung 
der Unterschiedsbetrag (Solländerung) zwischen der 
festgesetzten Steuer und der vorangegangenen Steu-
erfestsetzung. Steht die Zahlung noch aus, werden 
keine Erstattungszinsen gezahlt. Für die Zeit zwi-
schen der erstmaligen Fälligkeit und der Zahlung 
bleibt es. bei den Zins- und Säumnisfolgen des gelten-
den Rechts. Daneben sind die bisher auf den Herab

-

setzungsbetrag berechneten Nachzahlungszinsen für 
die Zeit ab Beginn des Zinslaufs rückgängig zu ma-
chen. 

Dabei darf jedoch höchstens auf den Unterschiedsbe-
trag zu der bei Beginn des Zinslaufs festgesetzten 
Steuer zurückgegangen werden. Hierdurch wird ver-
mieden, daß eine Korrektur für einen Zeitraum erfolgt, 
für den überhaupt keine Nachzahlungszinsen berech-
net worden sind. Im Ergebnis werden Nachzahlungs-
zinsen nur auf die verbleibende Steuernachforderung 
erhoben. 

Beispiel: 

Zu Absatz 6 

Die Regelung ist erforderlich, weil beim Lohnsteuer

-

Jahresausgleich nicht die Steuer, sondern der zu er-
stattende Betrag festgesetzt wird, so daß die Absätze 1 
bis 5 nicht unmittelbar anwendbar wären. 
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Zu Nummer 5 (§ 235 AO): 

Die Neufassung verhindert Überschneidungen zwi-
schen der Verzinsung von Steuernachforderungen 
nach dem neuen § 233a AO und der bereits geltenden 
Verzinsung hinterzogener Steuern. 

Zu Nummer 6 (§ 236 AO): 

Der neu angefügte Absatz 4 verhindert Überschnei-
dungen zwischen der Verzinsung von Steuererstat-
tungen nach dem neuen § 233a AO und der Zahlung 
von Prozeßzinsen auf Erstattungsbeträge nach gelten-
dem Recht. 

Zu Nummer 7 (§ 237 AO): 

Die Änderung soll die durch den BFH-Beschluß vom 
1.0. Dezember 1986 (BStBl 1987 II S. 389) aufgeworfe-
nen Zweifel, inwieweit im Falle der rückwirkenden 
Aussetzung (Aufhebung) der Vollziehung Ausset-
zungszinsen gefordert werden dürfen, beseitigen. 

Zu Nummer 8 (§ 239 AO): 

Die Vorschrift über den Beginn der Festsetzungsfrist 
wird um eine Regelung für die Verzinsung von Steu-
ernachforderungen und Steuererstattungen nach dem 
neuen § 233a AO ergänzt. Nach dem neuen § 233a 
Abs. 5 Satz 1 AO ist die bisherige Zinsfestsetzung auf-
zuheben oder zu ändern, wenn die Steuerfestsetzung 
oder die Anrechnung von Steuerbeträgen aufgehoben 
oder geändert wird. Dies setzt voraus, daß die Frist für 
die Festsetzung der Zinsen nicht abläuft, solange noch 
eine Steuerfestsetzung sowie ihre Aufhebung oder 
Änderung zulässig ist. 

Zu Nummer 9 (§ 241 AO): 

Die Änderung ist redaktioneller Art. Sie berücksich-
tigt, daß durch das Gesetz über die Deutsche Genos-
senschaftsbank und zur Änderung des Gesetzes über 
die Landwirtschaftliche Rentenbank vom 22. Dezem-
ber 1975 (BGBl. I S. 3171) die „Deutsche Genossen-
schaftskasse" in „Deutsche Genossenschaftsbank" 
und durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über die Lastenausgleichsbank vom 20. Februar 1986 
(BGBl. I S. 297) die „Lastenausgleichsbank" in „Deut-
sche Ausgleichsbank" umbenannt worden ist. 

Zu Artikel 15 (Einführungsgesetz zur 
Abgabenordnung) 

Zu Nummer 1 (Artikel 97 § 1 EGAO): 

Der angefügte Absatz stellt in Anlehnung an die bei 
Inkrafttreten der Abgabenordnung in Absatz 1 getrof-
fene Übergangsregelung klar, daß die geänderten 
Verfahrensvorschriften auf alle bei Inkrafttreten die

-

ser Vorschriften noch anhängigen Verfahren anzu-
wenden sind. 

Zu Nummer 2 (Artikel 97 § 8 EGAO): 

Die Vorschrift regelt die erstmalige Anwendung der 
geänderten Fassung des § 152 Abs. 2 Satz 2 AO über 
die Bemessung des Verspätungszuschlags. Die neue 
Regelung soll erstmals in den Fällen angewendet wer-
den, in denen die Steuererklärungen ohne Berück-
sichtigung einer etwaigen Fristverlängerung nach 
den gesetzlichen Vorschriften nach dem 31. Dezem-
ber 1989 abzugeben sind. Dies sind z.B. die im Januar 
1990 abzugebenden Steueranmeldungen für Umsatz-
steuer und Lohnsteuer Dezember 1989 sowie alle jähr-
lichen Steuererklärungen für den Veranlagungszeit-
raum 1989. Für die vorher abzugebenden Erklärun-
gen bleibt es ungeachtet des tatsächlichen Abgabe-
zeitpunktes bei den bisherigen Regelungen zur Fest-
setzung von Verspätungszuschlägen. 

Zu Nummer 3 (Artikel 97 § 15 EGAO): 

Die Vorschrift regelt die erstmalige Anwendung der 
Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuer-
erstattungen nach dem neuen § 233a AO und der da-
mit verbundenen Änderungen. Die Verzinsung nach 
dem neuen § 233a AO soll erstmals für Ansprüche gel-
ten, die nach dem 31. Dezember 1988 entstehen. Für 
die von der Verzinsung erfaßten Steuern des Jahres 
1989 bedeutet dies im Zusammenwirken mit der in 
dem neuen § 233a Abs. 2 AO vorgesehenen zinsfreien 
Zeit von 15 Monaten (Karenzzeit) z.B., daß die Verzin-
sung am 1. April 1991 einsetzt. 

Zu Artikel 16 (Gesetz über die strafbefreiende 
Erklärung von Einkünften aus 
Kapitalvermögen und von 
Kapitalvermögen) 

Zu § 1 

Zu Absatz 1 

Die Gesetzesvorschrift soll demjenigen, der seine Ein-
künfte aus Kapitalvermögen und das Kapitalvermö-
gen selbst nicht oder nicht vollständig erklärt hat und 
der deshalb mit dem Vorwurf rechnen muß, vorsätz-
lich oder leichtfertig die auf diese Einkünfte entfal-
lende Einkommensteuer und die auf das entspre-
chende Vermögen entfallende Vermögensteuer ver-
kürzt zu haben, den Weg in die Steuerehrlichkeit er

-

leichtern. 

Wer seine Einkünfte aus Kapitalvermögen nicht oder 
nicht vollständig erklärt hat, soll auch für weiter zu-
rückliegende Zeiträume straffrei bleiben, wenn er bis 
31. Dezember 1990 die Kapitaleinkünfte für die Ver-
anlagungszeiträume 1986 und 1987 richtig und voll-
ständig erklärt oder für die Veranlagungszeiträume 
ab 1986 unterlassene oder un richtige Angaben nach-
holt oder berichtigt. Um denjenigen, die neben den 
Einkünften aus Kapitalvermögen auch das zu den Ein-
künften führende Vermögen nicht angegeben haben, 
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den Weg in die Steuerehrlichkeit nicht zu verbauen, 
gewährt § 1 Abs. 1 Satz 2 Straffreiheit für die Vergan-
genheit auch hinsichtlich der Vermögensteuer, wenn 
das Kapitalvermögen, aus dem die Einkünfte geflos-
sen sind, erklärt wird. Um Spannungen innerhalb der 
Familie zu vermeiden, erstreckt Absatz 1 Satz 3 die 
Straffreiheit auch auf mit dem Erklärenden zusammen 
veranlagte Personen, die die Kapitaleinkünfte oder 
das Kapitalvermögen nicht selbst strafbefreiend er-
klärt haben. Gleiches gilt bei strafbefreiender Erklä-
rung durch ein inzwischen volljähriges Kind zugun-
sten früherer gesetzlicher Vertreter. 

Die Regelung gilt nicht für Einkünfte aus anderen Ein-
kunftsarten, auch wenn es sich um Erträge aus Ver-
mögen handelt, sowie für andere Vermögensarten. 
Insoweit kann Straffreiheit nur unter den Vorausset-
zungen des § 371 AO oder des § 378 Abs. 3 AO 
(Selbstanzeige) erlangt werden. 

Zu Absatz 2 

Weitere Voraussetzung für die Straffreiheit ist, daß für 
die Veranlagungszeiträume ab 1986 die verkürzten 
Steuern auf die Kapitaleinkünfte oder das Kapitalver-
mögen innerhalb einer dem Erklärenden von der Fi-
nanzbehörde gesetzten Frist nachentrichtet werden. 
Wird nur ein Teil der verkürzten Steuern entrichtet, 
scheidet Straffreiheit nach Absatz 1 aus, nicht dage-
gen insoweit nach § 371 AO oder § 378 Abs. 3 AO. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt die Fälle, in denen eine Erklärung mit 
strafbefreiender Wirkung nicht möglich ist. 

Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 schließt die strafbefreiende Er-
klärung nur aus, wenn ein Amtsträger der Finanzbe-
hörde zur Prüfung der Einkommensteuer oder Vermö-
gensteuer oder allgemein zur Ermittlung einer Steuer-
straftat oder Steuerordnungswidrigkeit erschienen ist. 
Die strafbefreiende Erklärung ist in diesen Fällen 
auch für Zeiträume ausgeschlossen, die vor dem Prü-
fungszeitraum liegen. Nach Abschluß der Prüfung 
oder Ermittlungen ist die strafbefreiende Erklärung, 
soweit Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 oder 3 es nicht ausschlie-
ßen, wieder möglich. 

Ist dem Täter oder seinem Vertreter die Einleitung 
eines Straf- oder Bußgeldverfahrens wegen einer Ein-
kommen- oder Vermögensteuerhinterziehung be-
kanntgegeben worden, scheidet eine strafbefreiende 
Erklärung nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 aus, weil es nicht 
gerechtfertigt erscheint, demjenigen, der einer Ein-
kommen- oder Vermögensteuerhinterziehung ver-
dächtig ist, Straffreiheit auch für zurückliegende Zeit-
räume zu gewähren. 

Absatz 3 Nr. 3 regelt in Anlehnung an § 371 Abs. 2 
Nr. 2 AO weitere Voraussetzungen, unter denen 
Straffreiheit nicht eintritt. 

Zu Absatz 4 

Bei leichtfertiger Steuerverkürzung knüpft Absatz 4 
die Nichtahndung an die gleichen Voraussetzungen 
wie die Straffreiheit nach Absatz 1 bei vorsätzlicher 
Steuerhinterziehung. Eine Nichtahndung nach § 378 
Abs. 3 AO unter den do rt  genannten Voraussetzun-
gen ist damit nicht ausgeschlossen. 

Zu §2 

Zu Absatz 1 

Um den Steuerpflichtigen, die ihre Einkünfte aus Ka-
pitalvermögen und das entsprechende Kapitalvermö-
gen in der Vergangenheit nicht oder nicht vollständig 
angegeben haben, den Weg in die Steuerehrlichkeit 
zu erleichtern, sieht die Vorschrift in Ergänzung der 
Straf- und Bußgeldfreiheit nach § 1 vor, daß eine 
Nachversteuerung für die Zeit vor dem Jahr 1986 un-
terbleibt, wenn insoweit nach § 1 Straffreiheit eintritt 
oder eine Geldbuße nicht festgesetzt wird. Nach Satz 
2 gilt dies auch, wenn der Steuerpflichtige hinsichtlich 
einer Steuerverkürzung nicht schuldhaft gehandelt 
hat, sich z.B. in einem nicht vermeidbaren Verbotsirr-
tum befand. Satz 3 stellt sicher, daß die Steuerfestset-
zung nicht in solchen Fällen ausgeschlossen ist, in 
denen ein Erbe für Steuerschulden eines Erblassers, 
der selbst keine strafbefreiende Nacherklärung abge-
geben hat, in Anspruch genommen werden kann. In 
diesen Fällen wird der steuerliche Sachverhalt regel-
mäßig durch Anzeigen z.B. von Kreditinstituten nach 
§ 33 des Erbschaftsteuergesetzes aufgedeckt. 

Zu Absatz 2 

Liegt bei der Abgabe einer Steuererklärung eine straf-
befreiende Erklärung im Sinne des § 1 noch nicht vor, 
soll dem Steuerpflichtigen die Chance, steuerehrlich 
zu werden, noch offengehalten werden. Die Finanz-
behörde hat deshalb nach Absatz 2 für eine etwaige 
strafbefreiende Erklärung eine angemessene Frist zu 
setzen. 

Zu § 3 

Diese Bestimmung enthält die übliche Berlin-Klau-
sel. 

Zu Artikel 17 (Fünftes Vermögensbildungsgesetz) 

Allgemeines 

Dieser Artikel sieht folgende Änderungen des Fünften 
Vermögensbildungsgesetzes (5. VermBG) vor: 

— Die Förderung wird auf Vermögensbeteiligungen 
sowie Bausparen und diesem ähnliche Anlagefor-
men beschränkt, so daß sie insbesondere für das 
Konten- und Versicherungssparen entfällt. 

— Der jährliche Höchstbetrag zulagebegünstigter 
vermögenswirksamer Leistungen wird auf 936 DM 
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vereinheitlicht und damit für Bausparen und ähn-
liche Anlageformen um 312 DM angehoben. 

— Der Zulagesatz für Bausparen und ähnliche Anla-
geformen wird auf 10 v. H. gesenkt. 

— Die Einkommensgrenzen werden auf 27 000/ 
54 000 DM (Alleinstehende/Verheiratete) angeho-
ben. 

— Die kinderbedingte Erhöhung der Zulagesätze 
und der Einkommensgrenzen entfällt. 

— Die Arbeitnehmer-Sparzulage wird jährlich nach-
träglich vom Finanzamt (in der Regel im Zusam-
menhang mit dem Lohnsteuer-Jahresausgleich) 
ausgezahlt. 

— Die Steuerermäßigung für Arbeitgeber wird aufge-
hoben. 

Durch Übergangsvorschriften wird gewährleistet, daß 
in die Abwicklung laufender Verträge zur Anlage ver-
mögenswirksamer Leistungen nur eingegriffen wird, 
soweit dies haushaltspolitisch und zur Vereinfachung 
geboten ist. 

Im einzelnen 

Zu Absatz 1 (5. VermBG) 

Zu Nummer 1 (§ 2 5. VermBG) 

Zu Buchstabe a (Absatz 1) 

Durch Doppelbuchstabe aa wird Nummer 1 des bishe-
rigen § 2 Abs. 1 5. VermBG aufgehoben, damit — 
nach Wegfall der Förderung des Kontensparens auf 
Grund neuer Verträge (Nummer 12 — § 13 Abs. 1 
5. VermBG —; Nummer 13 — § 17 Abs. 3 und 4 
5. VermBG —) — der Anlagekatalog zunächst die ge-
förderten Anlageformen (Vermögensbeteiligungen, 
Bausparen und ihm ähnliche Anlageformen) und da-
nach die nicht mehr geförderten Anlageformen (Kon-
ten- und Versicherungssparen) aufführt. Nach Num-
mer 5 wird deshalb eine der bisherigen Nummer 1 
wörtlich entsprechende Nummer 6 eingefügt (Dop-
pelbuchstabe gg). 

Doppelbuchstabe bb bestimmt in den Dreifachbuch-
staben ccc und eee, daß von Kreditinstituten ausgege-
bene Gewinnschuldverschreibungen und Genuß-
scheine, die keine Papiere des Arbeitgebers sind, 
nicht mehr als Vermögensbeteiligungen in § 2 Abs. 1 
Nr. 1 aufgeführt werden (vgl. zu Nummer 12 — § 13 
Abs. 1 5. VermBG —). Doppelbuchstabe bb enthält im 
übrigen redaktionelle Anpassungen; sie berücksichti-
gen in den Dreifachbuchstaben bbb und fff, daß die 
sog. Konzernklauseln im neuen Absatz 2 des § 2 
5. VermBG (Buchstabe b) zusammengefaßt werden. 

Doppelbuchstaben cc bis ee enthalten redaktionelle 
Vereinfachungen und Anpassungen. 

Doppelbuchstabe ff stellt vor allem klar, daß die in § 2 
Abs. 1 Nr. 5 5. VermBG bezeichnete Anlage vermö-
genswirksamer Leistungen als Aufwendungen zu den 
dort genannten Zwecken des Wohnungsbaus usw. 
voraussetzt, daß das Wohngebäude usw. im Inland 
gelegen ist. Damit wird die entsprechende Klarstel

-

lung in Abschnitt 5 Nr. 2 des Anwendungsschreibens 
des Bundesministers der Finanzen vom 23. Juli 1984 
(BStBl I S. 432) zum 4. VermBG in das Gesetz selbst 
übernommen. 

Zu Doppelbuchstabe gg vgl. Begründung zu Doppel-
buchstabe aa. 

Zu Buchstabe b (Absatz 2) 

Der neue Absatz 2 faßt die sog. Konzernklauseln des 
bisherigen § 2 Abs. 1 Nr. 2 Buchstaben a, k und 1 
5. VermBG zusammen (Buchstabe a Doppelbuch-
stabe bb Dreifachbuchstaben bbb und fff) und sieht 
solche Konzernklauseln auch vor für die in den geän-
derten Buchstaben b und f des § 2 Abs. 1 Nr. 2 ge-
nannten Gewinnschuldverschreibungen und Genuß-
scheine, die vom Arbeitgeber ausgegeben werden. 

Zu Buchstaben c bis e (Absätze 3 bis 5) 

Redaktionelle Anpassungen 

Zu Buchstabe f (Absätze 6 und 7) 

Absätze 6 und 7 entsprechen dem bisherigen § 13 
Abs. 7 und 8 5. VermBG. Der bisherige § 13 Abs. 7 
Satz 2 zweiter Halbsatz 5. VermBG entfällt, weil die 
Arbeitnehmer-Sparzulage künftig nicht vom Arbeit-
geber, sondern vom Finanzamt ausgezahlt wird 
(Nummer 12 — § 14 5. VermBG —). 

Zu Nummer 2 (§ 3 5. VermBG) 

Zu Buchstaben a und b (Überschrift, Absatz 1) 

Redaktionelle Anpassungen 

Zu Buchstabe c (Absatz 2) 

Durch Doppelbuchstabe aa entfallen in den Sätzen 2 
und 3 wegen der Auszahlung der Arbeitnehmer-Spar-
zulage durch das Finanzamt (Nummer 12 — § 14 
5. VermBG —) bestimmte Mitteilungs- und Aufzeich-
nungspflichten des Arbeitgebers, des Unternehmens 
oder Instituts. Die Kennzeichnungs- und Mitteilungs-
pflicht des Unternehmens oder Instituts nach den Sät-
zen 3 und 4 wird auf die vermögenswirksamen Lei-
stungen beschränkt, für die nach § 13 Abs. 1 
5. VermBG (Nummer 12) Anspruch auf Sparzulage 
besteht. Doppelbuchstabe aa enthält im übrigen eine 
redaktionelle Änderung. 

Doppelbuchstabe bb enthält eine redaktionelle An-
passung. 
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Zu Buchstabe d (Absatz 3) 

Doppelbuchstabe aa enthält eine redaktionelle An-
passung. 

Die Änderung in Doppelbuchstabe bb folgt aus § 14 
Abs. 4 Satz 2 5. VermBG (vgl. Nummer 12): Der Ar-
beitnehmer muß den Verwendungsnachweis nach § 3 
Abs. 3 Satz 2 5. VermBG vor Ausschreibung der Lohn-
steuerbescheinigung erbringen, damit der Arbeitge-
ber in dieser die nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 5. VermBG (vgl. 
Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe ff) angeleg-
ten vermögenswirksamen Leistungen für den Antrag 
des Arbeitnehmers auf Sparzulage bescheinigen 
kann. 

Zu Buchstabe e (Absatz 4) 

Absatz 4 entspricht im wesentlichen dem bisherigen 
§ 13 Abs. 5 Satz 2 5. VermBG, so daß der Arbeitgeber 
insbesondere vor Überweisung der vermögenswirk-
samen Leistungen die Richtigkeit der bezeichneten 
Bestätigungen und Mitteilung und später die Richtig-
keit des bezeichneten Nachweises nicht zu prüfen 
braucht. 

Zu Nummer 3 

Die Aufhebung des bisherigen § 4 5. VermBG folgt 
aus § 2 Abs. 1 Nr. 6 (Nummer 1 Buchstabe a Doppel-
buchstabe gg). Nach Wegfall der Förderung des Kon-
tensparens (Nummer 12 — § 13 Abs. 1 5. VermBG —; 
Nummer 13 — § 17 Abs. 3 und 4 5. VermBG —) wird 
nach den Vorschriften der §§ 4 bis 7 über die Verträge 
zum geförderten Beteiligungserwerb eine Vorschrift 
über den Sparvertrag als § 8 eingefügt (Nummer 8; 
vgl. auch zu Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe 
aa). 

Zu Nummer 4 (§ 4 5. VermBG) 

§ 4 5. VermBG entspricht im wesentlichen dem bishe-
rigen § 5 5. VermBG. Soweit dieser auf Vorschriften 
des (durch Nummer 3 aufgehobenen) bisherigen § 4 
5. VermBG über die Sperrfrist und über die vorzeitige 
unschädliche Verfügung verweist, werden die ent-
sprechenden Regelungen in § 4 5. VermBG übernom-
men. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 entspricht dem bisherigen § 5 Abs. 1 
5. VermBG und enthält neben redaktionellen Ände-
rungen die Klarstellung, daß bei laufend einzuzahlen-
den vermögenswirksamen Leistungen die sechsjäh-
rige Einzahlungsfrist mit dem Vertragsabschluß be-
ginnt. Damit wird die entsprechende Klarstellung in 
Abschnitt 5 Abs. 2 i.V.m. Abschnitt 4 Abs. 2 Satz 2 des 
Anwendungsschreibens des Bundesministers der Fi-
nanzen vom 31. August 1987 (BStBl I S. 639) zum bis

-

herigen 5. VermBG in das Gesetz selbst übernom-
men. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 entspricht im wesentlichen dem bisherigen 
§ 5 Abs. 2 5. VermBG und übernimmt die Vorschriften 
des bisherigen § 4 Abs. 2 5. VermBG, jedoch mit der 
Klarstellung, daß die Sperrfrist am 1. Januar des Ka-
lenderjahrs des Vertragsabschlusses beginnt und als 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses der Tag des Ein-
gangs der ersten vermögenswirksamen Leistung beim 
Kreditinstitut gilt. Damit wird die entsprechende Klar-
stellung in Abschnitt 5 Abs. 2 i.V.m. Abschnitt 4 Abs. 2 
Satz 3 und Abs. 3 des genannten Anwendungsschrei-
bens in das Gesetz selbst übernommen. 

Zu Absatz 3 

Aus Absatz 3 ergibt sich, daß abweichend vom bishe-
rigen § 5 Abs. 3 Satz 2 5. VermBG die Förderung für 
die nicht rechtzeitig (Absatz 2 Nr. 1) verwendeten ver-
mögenswirksamen Leistungen — sog. Spitzenbeträge 
— insgesamt entfällt, wenn sie am Ende eines Kalen-
derjahrs 300 DM übersteigen. Die Regelung des bis-
herigen § 5 Abs. 3 Satz 2 5. VermBG, die für Spitzen-
beträge in diesem Fa ll  die gleiche Förderung wie für 
Sparbeiträge auf Grund eines Sparvertrags i.S. des 
bisherigen § 4 5. VermBG vorsieht, wird gestrichen, 
weil Sparbeiträge auf Grund von Kontensparverträ-
gen grundsätzlich nicht mehr gefördert werden (Num-
mer 12 — § 13 Abs. 1 5. VermBG —). 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 Nr. 1 bis 5 übernimmt die Regelungen des 
bisherigen § 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 5. VermBG. Absatz 4 
Nr. 6 entspricht dem bisherigen § 5 Abs. 4 i.V.m. 
Abs. 3 5. VermBG und verdeutlicht, daß der Aus-
tausch festgelegter Wertpapiere zu den Tatbeständen 
vorzeitiger unschädlicher Verfügung gehört. 

Zu Absätzen 5 und 6 

Absätze 5 und 6 übernehmen im wesentlichen die 
Vorschriften des bisherigen § 4 Abs. 4 und 5 
5. VermBG. Durch Absatz 6 Satz 2 wird außerdem die 
Klarstellung in Abschnitt 5 Abs. 2 i.V.m. Abschnitt 4 
Abs. 5 Satz 1 des genannten Anwendungsschreibens, 
daß der Vertrag insbesondere auch durch Rückzah-
lung mindestens aller Einzahlungen eines Kalender-
jahrs unterbrochen wird, in das Gesetz selbst aufge-
nommen. 
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Zu Nummern 5 und 6 (§§ 5 und 6 5. VermBG) 

Redaktionelle Anpassungen 

Zu Nummer 7 (§ 7 5. VermBG) 

Zu Buchstaben a und c 

Redaktionelle Anpassungen 

Zu Buchstabe b 

Buchstabe b ändert durch Streichung des Zitats des 
§ 2 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe g oder i in Absatz 2 die 
gesetzliche Umschreibung des Beteiligungs-Kaufver-
trags zwischen dem Arbeitnehmer und einem Dritten. 
Auf Grund eines solchen Vertrags erwirbt der Arbeit-
nehmer von dem Dritten eine bereits bestehende 
nichtverbriefte Vermögensbeteiligung am Unterneh-
men des Dritten, während auf Grund des in § 6 Abs. 2 
5. VermBG umschriebenen Beteiligungs-Vertrags 
zwischen dem Arbeitnehmer und einem Dritten eine 
nichtverbriefte Vermögensbeteiligung des Arbeitneh-
mers u.a. am Unternehmen des Dritten neu begründet 
wird. Die Streichung des genannten Zitats stellt klar, 
daß ein bereits bestehender Genossenschaftsanteil an 
einer Genossenschaft, den diese selbst hält, oder eine 
bereits bestehende stille Beteiligung des Dritten an 
seinem Unternehmen nicht Gegenstand eines Beteili-
gungs-Kaufvertrags mit der Genossenschaft bzw. ei-
nem anderen Dritten sein kann, weil es einen solchen 
Genossenschaftsanteil und eine solche Beteiligung 
nicht gibt. Der Arbeitnehmer kann deshalb mit vermö-
genswirksamen Leistungen einen bereits bestehen-
den Genossenschaftsanteil oder eine bereits beste-
hende stille Beteiligung nur auf Grund des in § 7 
Abs. 1 5. VermBG umschriebenen Beteiligungs-Kauf-
vertrags mit dem Arbeitgeber erwerben, wenn der 
Arbeitgeber als Genosse oder als stiller Gesellschafter 
an einem anderen Unternehmen beteiligt ist und dem 
Arbeitnehmer seine Rechte aus der Beteiligung über-
trägt. Buchstabe b enthält im übrigen eine redaktio-
nelle Anpassung. 

Zu Nummer 8 (§ 8 5. VermBG) 

§ 8 5. VermBG ersetzt den bisherigen § 4 5. VermBG 
über die zulagebegünstigte Anlage auf Grund eines 
Sparvertrags. Die Abweichungen der neuen von den 
bisherigen Vorschriften über den Sparvertrag sind da-
durch bedingt, daß die in dieser Anlageform an-
gelegten vermögenswirksamen Leistungen nicht 
mehr gefördert werden (Nummer 12 — § 13 Abs. 1 
5. VermBG —). Der Sparvertrag unterscheidet sich da-
durch — wie der Kapitalversicherungsvertrag i.S. des 
§ 9 (Nummer 9) — von den übrigen Anlageformen. 

§ 8 5. VermBG enthält deshalb, anders als der bishe-
rige § 4 Abs. 2 bis 4 5. VermBG (und anders als die 
§§ 4 bis 7 5. VermBG über die zulagebegünstigte An-
lage in Vermögensbeteiligungen), keine Vorschriften, 
nach denen ein bestimmtes Verhalten der Vertrags-
parteien — insbesondere die bef ristete Festlegung der 

Leistungen und der grundsätzliche Verzicht auf vor-
zeitige Verfügung Förderungsvoraussetzung ist. 

§ 8 5. VermBG regelt vielmehr nur den Inhalt des 
Sparvertrags, der als Anlageform für vermögenswirk-
same Leistungen gewählt werden kann; er knüpft 
dabei an den bisherigen § 4 Abs. 1 5. VermBG an. 

Während die Beachtung des bisherigen § 4 
5. VermBG und der neuen §§ 4 bis 7 5. VermBG auch 
für den öffentlich-rechtlichen Anspruch auf Sparzu-
lage Bedeutung hat, wirkt sich die Beachtung des § 8 
5. VermBG nur auf die privatrechtlichen Rechte und 
Pflichten aus Verträgen (meist Tarifverträgen) über 
vermögenswirksame Leistungen aus: Entspricht ein 
Sparvertrag den Vorschriften des § 8 5. VermBG, so 
kann der Arbeitnehmer verlangen, daß der Arbeitge-
ber dem Kreditinstitut die vereinbarten vermögens-
wirksamen Leistungen zur Anlage auf Grund des 
Sparvertrags überweist. Der Arbeitgeber kann in die-
sem Fall durch die verlangte Überweisung seine 
durch den Vertrag über vermögenswirksame Leistun-
gen begründete Verpflichtung erfüllen; Leistungen, 
die der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer auf Grund 
eines Sparvertrags anlegt, der den Vorschriften des 
§ 8 5. VermBG nicht entspricht (und auch kein Vertrag 
i.S. des § 4 5. VermBG ist), sind keine vermögenswirk-
samen Leistungen. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 bestimmt, daß der Sparvertrag die in den 
Absätzen 2 und 3 bezeichneten Vereinbarungen ent-
halten muß und auch die in den Absätzen 4 und 5 
bezeichneten Vereinbarungen enthalten kann. Die in 
den Absätzen 2 und 3 bezeichneten Vereinbarungen 
begründen Pflichten des Arbeitnehmers gegenüber 
dem Kreditinstitut und bestimmen, unter welchen 
Voraussetzungen diese Pflichten ausnahmsweise ent-
fallen. Werden solche Vereinbarungen nach Vertrags-
abschluß aufgehoben, so können auf Grund des Spar-
vertrags vermögenswirksame Leistungen nicht mehr 
angelegt werden. Werden die Vereinbarungen nicht 
eingehalten, ohne daß der Vertrag geändert wird, so 
bleibt die Anlage auf Grund des Sparvertrags weiter 
möglich: § 8 5. VermBG enthält keine dem bisherigen 
§ 4 Abs. 5 5. VermBG entsprechende Regelung, wo-
nach die Anlage auf Grund eines Sparvertrags über 
laufende vermögenswirksame Leistungen nicht mehr 
möglich ist, wenn in einem Jahr keine Sparbeiträge 
gezahlt oder wenn Einzahlungen zurückgezahlt wor-
den sind oder über Rückzahlungsansprüche verfügt 
worden ist. Eine solche Regelung hätte zur Folge, daß 
in den genannten Fällen das Kreditinstitut dem Ar-
beitgeber die „Unterbrechung" des bisherigen Ver-
trags mitteilen, ggf. für die weitere Anlage einen 
neuen Vertrag mit dem Arbeitnehmer abschließen 
und die erste auf Grund dieses Vertrags angelegte 
vermögenswirksame Leistung dem Arbeitgeber 
schriftlich bestätigen müßte (Nummer 2 Buchstabe c 
Doppelbuchstabe aa — § 3 Abs. 2 Satz 4 und 5 
5. VermBG —). Dieser Verwaltungsaufwand wäre 
kaum zu rechtfertigen, weil mit dem neuen Vertrag 
zwar eine neue Sperrfrist beginnen würde, aber auch 
die Einhaltung der neuen Sperrfrist allein vom ver- 
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tragsgemäßen Verhalten der Vertragsparteien ab-
hinge. 

Zu Absatz 2 

Nach Satz 1 Nr. 1 ist wie nach dem bisherigen § 4 
Abs. 1 5. VermBG in dem Sparvertrag die Einzah-
lungspflicht des Arbeitnehmers zu vereinbaren. Sie 
muß sich auch auf die Regelmäßigkeit der Einzahlun-
gen (mindestens jährlich) erstrecken, die nach dem 
bisherigen § 4 Abs. 5 5. VermBG tatsächliche Voraus-
setzung dafür ist, daß die Anlage möglich bleibt. 

Nach Satz 1 Nr. 2 ist die Pflicht des Arbeitnehmers zur 
Festlegung und zum Verzicht auf vorzeitige Verfü-
gung zu vereinbaren, die nach dem bisherigen § 4 
Abs. 2 5. VermBG tatsächliche Voraussetzung dafür 
ist, daß die Sparzulage nicht zurückzuzahlen ist. Nach 
Satz 2 ist zu vereinbaren, daß sich der Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses und der Beginn der Sperrfrist 
nach § 4 Abs. 2 Satz 2 und 3 5. VermBG richten, der im 
wesentlichen dem bisherigen § 4 Abs. 2 Satz 2 
5. VermBG entspricht (vgl. zu Nummer 4). 

Zu Absatz 3 

Nach Absatz 3 ist das Recht des Arbeitnehmers zu 
vorzeitiger Verfügung in den Fällen der Nummern 1 
bis 5 des § 4 Abs. 4 5. VermBG zu vereinbaren, die 
wörtlich den Nummern 1 bis 5 des bisherigen § 4 
Abs. 3 5. VermBG entsprechen. 

Zu Absatz 4 

Nach Absatz 4 kann vereinbart werden, daß der Ar-
beitnehmer zum Erwerb bestimmter Wertpapiere mit 
eingezahlten vermögenswirksamen Leistungen be-
rechtigt ist, die erworbenen Papiere festlegen muß 
und über sie grundsätzlich nicht vorzeitig verfügen 
darf. In Satz 1 Nr. 1, 4 bis 6 sind die Wertpapiere wie 
im bisherigen § 4 Abs. 3 Nr. 6 Buchstaben a, c bis e 
5. VermBG aufgeführt. 

Satz 1 Nr. 2 nennt außer Schuldverschreibungen der 
Körperschaften des öffentlichen Rechts Schuldver-
schreibungen, die von inländischen Unternehmen 
ausgegeben werden, und erfaßt mit dieser allgemei-
nen Bezeichnung die im bisherigen § 4 Abs. 3 Nr. 6 
Buchstabe b 5. VermBG im einzelnen aufgeführten 
Arten von Schuldverschreibungen. Satz 1 Nr. 2 erfaßt 
durch diese Vereinfachung abweichend vom bisheri-
gen § 4 Abs. 3 Nr. 6 Buchstabe b 5. VermBG auch fest-
verzinsliche Namensschuldverschreibungen und die-
jenigen festverzinslichen Orderschuldverschreibun-
gen, die nicht Teil einer Gesamtemission sind, sofern 
diese Arten von Schuldverschreibungen von Unter-
nehmen ausgegeben werden, die keine Kreditinsti-
tute sind. Zu den in Satz 1 Nr. 2 aufgeführten Schuld-
verschreibungen inländischer Unternehmen gehören 
insbesondere auch diejenigen von Kreditinstituten 
ausgegebenen Gewinnschuldverschreibungen, die 
nicht gefördert werden (vgl. zu Nummer 1 Buchstabe 
a Doppelbuchstabe bb). Die Klarstellung in Satz 1 

Nr. 2, daß Ansprüche aus Namensschuldverschrei-
bungen des Arbeitgebers zu sichern sind, entspricht 
der Bleichlautenden Klarstellung in § 2 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe b 5. VermBG; sie berücksichtigt das Werk-
sparkassenverbot des § 3 des Gesetzes über das Kre-
ditwesen. 

In Satz 1 Nr. 3 werden diejenigen bisher geförderten 
Genußscheine von Kreditinstituten aufgeführt, deren 
Förderung entfällt (vgl. zu Nummer 1 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe bb). 

Zu Absatz 5 

Nach Absatz 5 kann vereinbart werden, daß der Ar-
beitnehmer unter Voraussetzungen, wie sie im bishe-
rigen § 4 Abs. 3 Nr. 7 bezeichnet sind, berechtigt ist, 
die Überweisung eingezahlter vermögenswirksamer 
Leistungen auf einen Bausparvertrag zu verlangen. 

Zu Nummer 9 (§ 9 5. VermBG) 

Die Abweichungen der neuen von den bisherigen 
Vorschriften über den Kapitalversicherungsvertrag 
sind vor allem dadurch bedingt, daß die in dieser 
Anlageform angelegten vermögenswirksamen Lei-
stungen nicht mehr gefördert werden (Nummer 12 —  
§ 13 Abs. 1 5. VermBG —). Der Kapitalversicherungs-
vertrag unterscheidet sich dadurch — wie der Spar-
vertrag i.S. des § 8 5. VermBG (Nummer 8) von den 
übrigen Anlageformen. 

§ 9 5. VermBG enthält deshalb, anders als der bishe-
rige § 9 Abs. 2 und 3 5. VermBG, keine Vorschriften, 
nach denen ein bestimmtes Verhalten der Vertrags-
parteien — der grundsätzliche Verzicht auf vorzeitige 
Verfügung und die Erfüllung bestimmter Versiche-
rungsbedingungen — Förderungsvoraussetzung ist. 

§ 9 5. VermBG regelt vielmehr nur den Inhalt des Ka-
pitalversicherungsvertrags, der als Anlageform für 
vermögenswirksame Leistungen gewählt werden 
kann; er knüpft dabei an den bisherigen § 9 Abs. 1 
und 2 5. VermBG an. 

Die Beachtung des § 9 5. VermBG hat Bedeutung nur 
für die privatrechtlichen Rechte und Pflichten von Ar-
beitnehmern und Arbeitgebern aus Verträgen über 
vermögenswirksame Leistungen. 

Vergleiche im übrigen zu Nummer 8, Vorbemer-
kung. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 bestimmt, daß der Kapitalversicherungsver-
trag wie nach dem bisherigen § 9 Abs. 2 Nr. 1 
5. VermBG für eine Dauer von mindestens zwölf Jah-
ren abgeschlossen sein und die in den Absätzen 2 bis 5 
bezeichneten Vereinbarungen enthalten muß. 

Absatz 1 stellt klar, daß Vertragspartei nur ein Versi-
cherungsunternehmen sein kann, das — wie das in § 2 
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b und in § 8 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 
5. VermBG (Nummer 8) bezeichnete Versicherungs- 
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unternehmen — im Inland zum Geschäftsbetrieb be-
fugt ist. 

Werden die Vereinbarung über die Vertragsdauer 
oder die in den Absätzen 2 bis 5 bezeichneten Verein-
barungen nach Vertragsabschluß aufgehoben, so 
können auf Grund des Kapitalversicherungsvertrags 
vermögenswirksame Leistungen nicht mehr angelegt 
werden. Werden solche Vereinbarungen nicht einge-
halten, ohne daß der Vertrag geändert wird, so bleibt 
die Anlage auf Grund des Kapitalversicherungsver-
trags weiter möglich. 

Zu Absatz 2 

Nach Absatz 2 ist, wie nach dem bisherigen § 9 Abs. 1 
5. VermBG, zu vereinbaren, daß als Versicherungs-
beiträge vermögenswirksame Leistungen oder an-
dere Beträge einzuzahlen sind. Eine bestimmte Dauer 
und Regelmäßigkeit der Beitragsleistung müssen 
nicht vereinbart werden; sie sind auch nach dem bis-
herigen § 9 5. VermBG weder notwendiger Vertrags-
inhalt noch tatsächliche Voraussetzungen dafür, daß 
die Anlage möglich bleibt. 

Zu Absätzen 3 bis 5 

Nach den Absätzen 3 bis 5 sind die dort bezeichneten 
Versicherungsbedingungen zu vereinbaren, die nach 
dem bisherigen § 9 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 5. VermBG not-
wendiger Vertragsinhalt sind und deren Erfüllung 
nach dieser Vorschrift darüber hinaus Förderungsvor-
aussetzung ist. 

Während der bisherige § 9 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 
5. VermBG die Förderung davon abhängig macht, daß 
der Arbeitnehmer während der zwölfjährigen Min-
destvertragsdauer über Ansprüche aus dem Kapital-
versicherungsvertrag grundsätzlich nicht verfügt, 
wird im neuen § 9 5. VermBG die Vereinbarung einer 
entsprechenden vertraglichen Pflicht des Arbeitneh-
mers nicht vorgeschrieben. Sie erscheint entbehrlich, 
weil der Arbeitnehmer im Falle des Rückkaufs der 
Versicherung vor Ablauf von zwölf Jahren seit Ver-
tragsabschluß die Steuerfreiheit der rechnungsmäßi-
gen Zinsen aus dem Kapitalversicherungsvertrag ver-
liert (§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Einkommensteuergesetz — Ar-
tikel 1 Nummer 18 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb) 
und seine Ansprüche gegen den Versicherer im Falle 
des Rückkaufs — zumal nach kurzer Versicherungs-
dauer — erheblich geringer sind als im Versiche-
rungsfall. Schon um diese wirtschaftlichen Nachteile 
zu vermeiden, wird der Arbeitnehmer in der Regel 
jedenfalls während der Mindestvertragsdauer die Ka-
pitalversicherung aufrecht erhalten und auf Rückzah-
lungen verzichten. 

Zu Nummer 10 (§ 11 5. VermBG) 

Durch die redaktionelle Änderung in den Buchstaben 
a und f wird die Vorschrift des bisherigen Absatzes 6 
nach Absatz 1 eingefügt, weil die Vorschrift des bis-
herigen Absatzes 2 Satz 1 voraussetzt, daß auch ver

-

mögenswirksam angelegte Lohnteile vermögens-
wirksame Leistungen sind. 

Die Buchstaben b bis e enthalten redaktionelle An-
passungen. 

Zu Nummer 11 (§ 12 5. VermBG) 

Redaktionelle Anpassung 

Zu Nummer 12 (§§ 13 bis 15 5. VermBG) 

Zu § 13 5. VermBG (Anspruch auf Arbeitnehmer

-

Sparzulage) 

§ 13 5. VermBG regelt in Anlehnung an den bisheri

-

gen § 13 Abs. 1 bis 4 5. VermBG und den bisherigen 
§ 14 Abs. 4, 5 5. VermBG insbesondere Voraussetzun-
gen, Höhe und Wegfall des Anspruchs auf Arbeitneh-
mer-Sparzulage. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 sieht — mit Wirkung ab 1990 (Nummer 13 —  
§ 17 Abs. 1 5. VermBG) — abweichend vom bisheri-
gen § 13 Abs. 1 und 2 5. VermBG eine Beschränkung 
der Förderung auf bestimmte Anlageformen, einen 
einheitlichen zulagenbegünstigten Höchstbetrag und 
höhere Einkommensgrenzen vor. 

Anspruch auf Sparzulage besteht nach 1989 grund-
sätzlich allein für die vermögenswirksamen Leistun-
gen, die in Vermögensbeteiligungen i.S. des verkürz-
ten Katalogs in § 2 Abs. 1 Nr. 1 5. VermBG (Nummer 1 
Buchstabe a Doppelbuchstabe bb) angelegt oder für 
das Bausparen oder diesem ähnliche Anlageformen 
verwendet werden. Daneben sind nach 1989 nur noch 
diejenigen vermögenswirksamen Leistungen mit — 
herabgesetzter — Sparzulage begünstigt, die auf 
Grund vor einem Stichtag abgeschlossener Altver-
träge i.S. der bisherigen §§ 4, 9 oder 5 5. VermBG zum 
Konten- oder Versicherungssparen oder zum Erwerb 
der in § 2 Abs. 1 Nr. 1 5. VermBG nicht mehr aufge-
führten Wertpapiere der Kreditinstitute (Nummer 1 
Buchstabe a Doppelbuchstabe bb) verwendet werden 
(Nummer 13 § 17 Abs. 4 Nr. 2 Buchstaben a und b). 

Nicht zulagebegünstigt sind nach 1989 die auf Grund 
eines Sparvertrags oder Kapitalversicherungsvertrags 
i.S. der §§ 8 oder 9 5. VermBG angelegten vermögens-
wirksamen Leistungen, d.h. auch die Leistungen, die 
auf Grund eines solchen Sparvertrags zum Erwerb der 
in § 8 Abs. 4 5. VermBG bezeichneten Wertpapiere 
(vgl. zu Nummer 8) verwendet werden. 

Für den Wegfall der Förderung der in diesen Anlage-
formen angelegten vermögenswirksamen Leistungen 
spricht, daß die Ziele der traditionellen Geldsparför-
derung infolge gestiegener und steigender Massen-
einkommen und deutlich gewachsener Sparfähigkeit 
und Sparwilligkeit auch bei Beziehern kleiner und 

 mittlerer Einkommen heute weitgehend erreicht 
sind. 
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Nachdem aus diesem Grunde durch das Subventions-
abbaugesetz von 1981 bereits die allgemeine Sparför-
derung nach dem Spar-Prämiengesetz 1987 beendet 
worden ist, erscheint heute auch für Arbeitnehmer die 
Subventionierung der unterschiedlichen Formen ihrer 
Geldvermögensbildung nicht mehr erforderlich; zu 
diesen gehören die Anlage vermögenswirksamer Lei-
stungen auf Grund von Spar- und Kapitalversiche-
rungsverträgen sowie die dem Kontensparen ver-
gleichbare Anlage vermögenswirksamer Leistungen 
in den in § 8 Abs. 4 5. VermBG bezeichneten Wertpa-
pieren, d.h. auch die Anlage in den in § 2 Abs. 1 Nr. 1 
5. VermBG nicht mehr aufgeführten Wertpapieren der 
Kreditinstitute. 

Der Wegfall der Förderung für die zum Geldsparen 
verwendeten vermögenswirksamen Leistungen soll 
— zusammen mit der wie bisher höheren Sparzulage 
für die Anlage in Vermögensbeteiligungen darauf 
hinwirken, daß die vermögenswirksamen Leistungen 
vor allem zum Erwerb von Vermögensbeteiligungen 
verwendet werden; diese Maßnahme dient damit dem 
gleichen Ziel wie die Erweiterung des Katalogs der 
geförderten Vermögensbeteiligungen und die Erhö-
hung ihrer Förderung durch das Vermögensbeteili-
gungsgesetz von 1983 und das Zweite Vermögensbe-
teiligungsgesetz von 1986. 

Für vermögenswirksame Leistungen, für die die För-
derung erhalten bleibt, wird ein einheitlicher zulage-
begünstigter Höchstbetrag von 936 DM eingeführt, so 
daß sich der bisherige zulagebegünstigte Höchstbe-
trag von 624 DM für die als Bausparbeiträge und in 
ähnlichen Anlageformen angelegten vermögenswirk-
samen Leistungen erhöht; nur für die vermögenswirk-
samen Leistungen, die auf Grund der vor einem Stich-
tag abgeschlossenen Altverträge für das Konten- und 
Versicherungssparen verwendet werden, gilt auch 
nach 1989 noch ein zulagebegünstigter Höchstbetrag 
von 624 DM (Nummer 13 — § 17 Abs. 4 Nr. 2 Buch-
stabe a 5. VermBG —). Der grundsätzlich einheitliche 
zulagebegünstigte Höchstbetrag dient zum einen der 
Verwaltungsvereinfachung und wirkt sich zum ande-
ren auf die Bereitschaft der Arbeitnehmer aus, vermö-
genswirksame Leistungen trotz Senkung der Arbeit-
nehmer-Sparzulage auf 10 v. H. (Absatz 2 Nr. 2) zum 
Bausparen und für ähnliche Anlageformen zu ver-
wenden. Soweit dadurch die Zahl der sog. unechten 
Bausparer steigen wird, wird dies über die Verkür-
zung der Zuteilungsfristen für die sog. echten Bauspa-
rer zur notwendigen Verstetigung der Wohnungsbau-
tätigkeit beitragen. 

Die seit 1970 unveränderten Einkommensgrenzen 
werden, soweit dies haushaltspolitisch vertretbar ist, 
angehoben und zugleich die kinderbedingte Erhö-
hung der Einkommensgrenzen beseitigt. Da die An-
hebung der Einkommensgrenzen den Kreis der zula-
geberechtigten Arbeitnehmer erweitert, verbessert 
sie auch die Voraussetzungen dafür, daß die tarifver-
traglichen Vereinbarungen über vermögenswirksame 
Leistungen erhalten bleiben und ausgebaut werden. 
Der Wegfall der kinderbedingten Erhöhung der Ein-
kommensgrenzen dient gleichfalls der Verwaltungs-
vereinfachung und erscheint insbesondere deshalb 
gerechtfertigt, weil die kinderbedingte Einkommens-
belastung durch die neuen Kinder- und Ausbildungs

-

freibeträge nach dem Steuersenkungsgesetz 1986/ 
1988 und dem Steuersenkungs-Erweiterungsgesetz 
1988 sowie durch die in Artikel 1 Nummer 21 vorge-
sehene weitere Erhöhung der Kinderfreibeträge be-
rücksichtigt wird. 

Zu Absatz 2 

Durch Absatz 2 wird aus den Gründen, die für den 
Wegfall der kinderbedingten Erhöhung der Einkom-
mensgrenzen maßgebend sind (vgl. zu Absatz 1), auch 
die kinderbedingte Erhöhung der Sparzulage besei-
tigt. Außerdem wird durch Absatz 2 die Sparzulage für 
die als Bausparbeiträge und in ähnlichen Anlagefor-
men angelegten vermögenswirksamen Leistungen 
auf 10 v. H. gesenkt, d.h. auf den gleichen Vomhun-
dertsatz wie für vermögenswirksame Leistungen, 
die auf Grund bestimmter Altverträge in einer der 
wegfallenden Anlageformen angelegt werden 
(Nummer 13 — § 17 Abs. 3, Abs. 4 Nr. 2 Buchstabe b 
5. VermBG —). Dadurch wird entsprechend dem vor-
rangigen Ziel des 5. VermBG auch nach Einführung 
des grundsätzlich einheitlichen begünstigten Höchst-
betrags (Absatz 1) die Anlage in Vermögensbeteili-
gungen bereits in der Übergangszeit deutlich höher 
als die Anlage in anderen Anlageformen gefördert. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 entspricht dem bisherigen § 13 Abs. 4 
5. VermBG. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 bestimmt wegen der künftig nur jährlichen 
Auszahlung der Sparzulage (§ 14 5. VermBG), daß der 
Anspruch auf die Zulage erst mit Ablauf des Kalen-
derjahrs entsteht. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 Satz 1 entspricht dem bisherigen § 14 Abs. 4 
Satz 15. VermBG und bestimmt, in welchen Fällen der 
Anspruch auf Sparzulage rückwirkend entfällt. Ab-
satz 5 Satz 2 entspricht dem bisherigen § 14 Abs. 5 
5. VermBG und regelt ergänzend zur Vorschrift des 
§ 4 Abs. 4 5. VermBG (die durch Verweisung einge-
schränkt auch für die Anlage nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 und 
3 5. VermBG gilt), unter welchen Voraussetzungen 
der Anspruch auf Sparzulage nicht entfällt, obwohl 
die Sperrfrist nicht eingehalten wird. Entfällt der An-
spruch, so ist bereits ausgezahlte Sparzulage nach 
§ 14 Abs. 2 Satz 1 5. VermBG i.V.m. § 175 AO und 
nach den Vorschriften einer Rechtsverordnung nach 
§ 14 Abs. 5 Nr. 2 5. VermBG zurückzuzahlen. 
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Zu § 14 5. VermBG (Festsetzung der 
Arbeitnehmer-Sparzulage, 
Anwendung der 
Abgabenordnung, 
Verordnungsermächtigung, 
Rechtsweg) 

§ 14 5. VermBG enthält in den Absätzen 1 und 4 neue 
Vorschriften über die Auszahlung der Arbeitnehmer-
Sparzulage, die nicht mehr laufend durch den Arbeit-
geber, sondern jährlich durch das Finanzamt vorgese-
hen ist; § 14 Abs. 2 und 3 5. VermBG übernimmt im 
wesentlichen die Vorschriften des bisherigen § 14 
Abs. 1 und 2 5. VermBG; § 14 Abs. 5 5. VermBG ent-
spricht teilweise dem bisherigen § 14 Abs. 6 
5. VermBG; § 14 Abs. 6 5. VermBG entspricht dem 
bisherigen § 14 Abs. 9 5. VermBG. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 Satz 1 regelt die sachliche Zuständigkeit 
(§ 17 Abs. 2 des Finanzverwaltungsgesetzes) für die 
Verwaltung der Sparzulage. Absatz 1 Satz 2 paßt die 
Vorschrift des bisherigen § 13 Abs. 6 Satz 3 
5. VermBG dem geänderten Auszahlungsverfahren 
an. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 bestimmt, daß für die Sparzulage grundsätz-
lich die gleichen Verfahrensregeln der Abgabenord-
nung wie für Steuervergütungen gelten. Das bedeutet 
wegen des Wegfalls der Vorschriften (insbesondere 
des bisherigen § 13 5. VermBG) über die Auszahlung 
der Sparzulage durch den Arbeitgeber vor a llem, daß 
das Finanzamt die Sparzulage durch Steuerbescheid 
nach § 155 AO festsetzt und sie auszahlt. Der Steuer-
bescheid über die Festsetzung wird nach den Vor-
schriften der Abgabenordnung aufgehoben oder ge-
ändert, wenn und soweit der Anspruch auf Arbeitneh-
mer-Sparzulage rückwirkend entfallen ist oder die 
Sparzulage zu Unrecht festgesetzt worden ist. Die 
Vorschriften der Abgabenordnung lassen es auch zu, 
den Bescheid über die Arbeitnehmer-Sparzulage mit 
dem Einkommensteuerbescheid oder dem Bescheid 
über den Lohnsteuer-Jahresausgleich zu verbinden; 
auch insoweit bedarf es keiner ausdrücklichen Rege-
lung in diesem Gesetz. Das neue Auszahlungsverfah-
ren führt zu einer nachhaltigen Verwaltungsentla-
stung der Bet riebe, die insbesondere für kleinere und 
mittlere Unternehmen ohne größere EDV-Anlagen 
von erheblicher Bedeutung ist. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 ergänzt die nach Absatz 2 anzuwendenden 
Vorschriften der Abgabenordnung. Er bestimmt, daß 
die Arbeitnehmer-Sparzulage nur auf Antrag festge-
setzt wird, in welcher Frist der Antrag zu stellen ist 
und welche Unterlagen ihm beizufügen sind. Örtlich 
zuständig für die Festsetzung und Auszahlung ist das 
Finanzamt, das auch für einen Lohnsteuer-Jahresaus-

gleich oder für eine Einkommensteuerveranlagung 
des Arbeitnehmers zuständig ist. Die für den Antrag 
erforderlichen Unterlagen sind in der Regel auch der 
Einkommensteuererklärung oder dem Antrag auf 
Lohnsteuer-Jahresausgleich des Arbeitnehmers bei-
zufügen. Der Arbeitnehmer wird deshalb den Antrag 
auf Gewährung der Sparzulage regelmäßig zusam-
men mit seinem Antrag auf Durchführung des Lohn-
steuer-Jahresausgleichs oder seiner Einkommensteu-
ererklärung abgeben, so daß auch das Finanzamt die 
Entscheidung über die Sparzulage mit dem Einkom-
mensteuerbescheid bzw. dem Bescheid über den 
Lohnsteuer-Jahresausgleich verbinden kann. Die 
Pflicht des Finanzamts zur Mitteilung der festgesetz-
ten Sparzulage nach Absatz 4 Satz 4 ist erforderlich, 
damit die Rechtsverordnung nach Absatz 5 Nr. 2 das 
Unternehmen oder Ins titut zur Einbehaltung und Ab-
führung zu Unrecht gezahlter Sparzulage verpflichten 
kann. 

Zu § 15 5. VermBG (Weitere Pflichten und Haftung 
des Arbeitgebers, Unternehmens 
oder Instituts; 
Verordnungsermächtigung, 
Anrufungsauskunft 

Die bisher in § 15 geregelte Steuervergünstigung für 
Arbeitgeber, die neben dem weiterhin möglichen Ab-
zug der vermögenswirksamen Leistungen als Be-
triebsausgaben gewährt wurde, wird im Interesse der 
Verwaltungsvereinfachung und wegen des im Rah-
men des Gesamtkonzepts der Steuerreform 1990 not-
wendigen Abbaus von Steuervergünstigungen aufge-
hoben. 

Der neue § 15 5. VermBG ergänzt in den Absätzen 1 
und 2 in Anlehnung an den bisherigen § 13 Abs. 9 
5. VermBG und den bisherigen § 14 Abs. 6 5. VermBG 
die Vorschriften über Pflichten des Arbeitgebers, Un-
ternehmens oder Ins tituts, die in § 3 Abs. 2, 3, § 14 
Abs. 4 Satz 3, § 17 Abs. 4 Nr. 4 Buchstabe a 
5. VermBG und in der Rechtsverordnung nach § 14 
Abs. 5 Nr. 2 5. VermBG (Nummer 2 Buchstabe c, d; 
Nummern 12, 13) enthalten sind; solche Pflichten und 
der durch sie bedingte Verwaltungsaufwand verrin

-

gern sich wegen der Auszahlung der Arbeitnehmer

-

Sparzulage durch das Finanzamt (Nummer 12 — § 14 
5. VermBG —) und wegen der geringeren Abstufung 
des Förderungsumfangs erheblich. § 15 Abs. 3 
VermBG regelt in Anlehnung an den bisherigen § 14 
Abs. 8 Satz 1, 2 5. VermBG die Haftung bei Verletzung 
solcher Pflichten, soweit Arbeitnehmer-Sparzulage 
gezahlt ist. § 15 Abs. 4 5. VermBG entspricht im we-
sentlichen dem bisherigen § 14 Abs. 8 Satz 3 
5. VermBG. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 bestimmt, daß der Arbeitgeber nur noch ei-
nerseits die in Vermögensbeteiligungen, andererseits 
die als Bausparbeiträge und in ähnlichen Anlagefor-
men angelegten vermögenswirksamen Leistungen 
getrennt einzutragen und zu bescheinigen hat, weil 
diese mit verschiedenen Sparzulagesätzen (Nummer 
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12 — § 13 Abs. 2 5. VermBG —) gefördert werden und 
weil das Finanzamt für die in anderen Anlageformen 
angelegten vermögenswirksamen Leistungen keine 
Sparzulage festsetzt. Nur wenn vermögenswirksame 
Leistungen auf Grund der vor einem Stichtag abge-
schlossenen Altverträge für das Konten- und Versi-
cherungssparen verwendet worden sind, muß der 
Arbeitgeber auch diese getrennt eintragen und 
bescheinigen, weil für sie weiterhin ein zulage-
begünstigter Höchstbetrag von 624 DM gilt (Num-
mer 13 — § 17 Abs. 4 Nr. 2 Buchstabe a, Nr. 4 Buch-
stabe a 5. VermBG —). 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 ermächtigt abweichend vom bisherigen § 14 
Abs. 6 5. VermBG nicht zu Verordnungsvorschriften 
über das Verfahren bei der Rückzahlung der Sparzu-
lage, weil dafür § 14 Abs. 5 Nr. 2 (Nummer 12) eine 
Ermächtigung enthält. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 beschränkt die Verpflichtung des Finanz - 

amts, Auskunft zu erteilen, auf Fragen zur Förderung 
vermögenswirksamer Leistungen. Fragen zur nicht 
geförderten Anlage auf Grund von Spar- und Kapital-
versicherungsverträgen sind an die allgemein zur Er-
teilung von Rechtsauskunft berufenen Stellen zu rich-
ten. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 stellt klar, wie das Finanzamt prüfen kann, 
ob die dort  bezeichneten Pflichten erfüllt werden, so-
weit sie mit der Förderung vermögenswirksamer Lei-
stungen zusammenhängen. 

Zu Nummer 13 (§ 17 5. VermBG) 

§ 17 5. VermBG enthält Übergangsvorschriften. 

Zu Absatz 1 

Aus Absatz 1 i.V.m. Absatz 5 folgt, daß das geänderte 
5. VermBG für die vor 1990 angelegten vermögens-
wirksamen Leistungen nicht gilt und deshalb insbe-
sondere auch die Förderung der vermögenswirksa-
men Leistungen nicht berührt, die auf Grund von vor 
1990 abgewickelten Verträgen angelegt worden sind 
(keine sog. echte Rückwirkung). 

Aus Absatz 1 i.V.m. den Absätzen 2 bis 4 ergibt 
sich: 

Alle Änderungen gegenüber dem bisherigen 
5. VermBG gelten uneingeschränkt für vermögens-
wirksame Leistungen, die nach 1989 auf Grund von 
Verträgen angelegt werden, die nach dem 31. Dezem-
ber 1988 — Stichtag — abgeschlossen worden sind 

(Neuverträge). Zu diesen Änderungen gehören vor 
allem: 

— Der Wegfall der Förderung des Kontensparens 
(einschließlich des Erwerbs der im bisherigen § 4 
Abs. 3 Nr. 6 5. VermBG bezeichneten Wertpa-
piere), des Versicherungssparens und des Erwerbs 
der in § 2 Abs. 1 Nr. 1 nicht mehr aufgeführten 
Wertpapiere der Kreditinstitute (Nummer 12 —  
§ 13 Abs. 1 5. VermBG —; Nummer 1 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe bb — § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchsta-
ben b und f 5. VermBG —), 

— die Einführung des einheitlichen zulagebegünstig-
ten Höchstbetrags von 936 DM jährlich (Nummer 
12 — § 13 Abs. 1 5. VermBG —), 

— die Senkung des Sparzulagesatzes auf 10 v. H. für 
das Bausparen und ihm ähnliche Anlageformen 
(Nummer 12 — § 13 Abs. 2 Nr. 2 5. VermBG —), 

— die Erhöhung der allgemeinen Einkommensgren

-

zen (Nummer 12 — § 13 Abs. 1 5. VermBG —), 

— der Wegfall der kinderbedingten Erhöhung bei 
den allgemeinen Einkommensgrenzen und bei 
den Sparzulagen (Nummer 12 — § 13 Abs. 1 und 2 
5. VermBG —), 

— die jährliche Auszahlung der Sparzulage durch das 
Finanzamt (Nummer 12 — § 14 5. VermBG —), 

— der Wegfall der Steuerermäßigung für Arbeitgeber 
(Nummer 12). 

Das geänderte 5. VermBG gilt auch für vermögens-
wirksame Leistungen, die nach 1989 auf Grund vor 
dem 1. Januar 1989 abgeschlossener Verträge ange-
legt werden (Altverträge), jedoch mit den in den Ab-
sätzen 2 bis 4 bestimmten Abweichungen: 

— Für die nach 1989 angelegten vermögenswirksa-
men Leistungen auf Grund eines vor 1987 abge-
schlossenen Vertrags, der die Voraussetzungen 
des Sparvertrags über Wertpapiere oder andere 
Vermögensbeteiligungen i.S. des neuen § 4 Abs. 1 
5. VermBG erfüllt, gelten besondere Regelungen 
über die Sperrfrist (Absatz 2); diese Sonderrege-
lungen sind wirksam bis zum Ablauf der Sperr-
frist. 

— Vermögenswirksame Leistungen, die nach 1989 
auf Grund eines vor dem Stichtag abgeschlossenen 
Sparvertrags oder Kapitalversicherungsvertrags 
oder auf Grund eines vor dem Stichtag abgeschlos-
senen Sparvertrags mit einem Kreditinstitut zum 
Erwerb der in § 2 Abs. 1 Nr. 1 nicht mehr aufge-
führten Wertpapiere der Kreditinstitute angelegt 
werden, bleiben mit — herabgesetzter — Sparzu-
lage begünstigt (Absatz 4 Nr. 2 Buchstaben a und 
b): 

Die Zulagebegünstigung vermögenswirksamer 
Leistungen, die auf Grund alter Sparverträge und 
alter Sparverträge zum Erwerb der genannten 
Wertpapiere angelegt werden, bleibt nach 1989 bis 
zum Ablauf von sechs Jahren seit Vertragsab-
schluß bestehen (§ 4 Abs. 1, § 5 Abs. 1 des bisheri-
gen 5. VermBG). Die Zulagebegünstigung vermö-
genswirksamer Leistungen, die auf Grund alter 
Kapitalversicherungsverträge angelegt werden, 
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bleibt nach 1989 bis zum Ablauf des Kalenderjahrs 
bestehen, in dem die Sperrfrist endet (Absatz 4 
Nr. 2 Buchstabe. a Doppelbuchstabe bb). Würde 
darüber hinaus die Zulagebegünstigung der so an-
gelegten vermögenswirksamen Leistungen wie 
nach bisherigem Recht bis zum Ende der oft viel 
längeren Vertragsdauer aufrecht erhalten, so wür-
den alte Kapitalversicherungsverträge gegenüber 
alten Kontensparverträgen in nicht vertretbarer 
Weise begünstigt. 

Soweit sich nach 1989 die Förderung auch für die auf 
Grund von Altverträgen angelegten vermögenswirk-
samen Leistungen insbesondere durch die Senkung 
und nachträgliche Auszahlung der Sparzulage ver-
schlechtert, erscheint eine solche sog. unechte Rück-
wirkung wegen des Ziels geboten, rasch und wirksam 
die Förderung noch weiter auf Vermögensbeteiligun-
gen auszurichten, sie zu vereinfachen und den haus-
haltspolitischen Notwendigkeiten anzupassen. Der 
Bürger hat auch dann, wenn ihn staatliche Vergünsti-
gungen zu längerfristigen wirtschaftlichen Dispositio-
nen (wie zum Abschluß von Spar- oder Kapitalversi-
cherungsverträgen) veranlaßt haben, keinen An-
spruch auf Schutz seines Vertrauens darauf, daß diese 
Vergünstigungen erhalten bleiben und nicht einge-
schränkt werden. 

Doch mit der für Altverträge auch nach 1989 bef ristet 
— und in geringerer Höhe — aufrecht erhaltenen För-
derung der Anlage in den Anlageformen, die auf 
Grund von Neuverträgen nicht mehr zulagebegün-
stigt sind, soll gleichwohl berücksichtigt werden, daß 
die Arbeitnehmer beim Abschluß solcher Altverträge 
mit dem Fortbestehen der Förderung gerechnet ha-
ben. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 Satz 1 regelt abweichend von Absatz 1 in 
Anlehnung an den bisherigen § 17 Abs. 3 5. VermBG 
die Sperrfrist für vermögenswirksame Leistungen, die 
nach 1989 auf Grund eines vor 1987 abgeschlossenen 
Vertrags angelegt werden, der die Voraussetzungen 
des neuen § 4 Abs. 1 5. VermBG erfüllt. Dadurch en-
det für alle auf Grund eines solchen Vertrags vor 1987 
und später angelegten vermögenswirksamen Leistun-
gen und für die mit ihnen erworbenen Wertpapiere 
die Festlegung einheitlich in dem bei Vertragsab-
schluß maßgebenden Zeitpunkt. Ein vor dem 1. Ja-
nuar 1987 abgeschlossener Vertrag erfüllt die Voraus-
setzungen des neuen § 4 Abs. 1 5. VermBG, wenn er 
ein Wertpapier-Sparvertrag i.S. des § 1 Abs. 2 Nr. 4 
Buchstaben b oder c des Spar-Prämiengesetzes i.V.m. 
§ 2 Abs. 1 Buchstabe b des Vierten Vermögensbil-
dungsgesetzes ist und auf den Erwerb von Wertpapie-
ren, wie sie der neue § 4 Abs. 15. VermBG bezeichnet, 
beschränkt ist (vgl. auch die Begründung zum 
bisherigen § 17 Abs. 3 5. VermBG, BT-Drucks. 
10/6462 S. 10, 11). 

Absatz 2 Satz 2 läßt in Anlehnung an den bisherigen 
§ 17 Abs. 4 5. VermBG den zulageunschädlichen Aus-
tausch für Wertpapiere, wie sie der neue § 4 Abs. 1 
5. VermBG bezeichnet, auch dann zu, wenn sie mit 
vor 1987 angelegten vermögenswirksamen Leistun

-

gen auf Grund eines Wertpapier-Sparvertrags erwor-
ben und festgelegt worden sind. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 Satz 1 bestimmt abweichend von Absatz 1 
und vorbehaltlich des Absatzes 4, daß die Vorschriften 
des bisherigen 5. VermBG mit bestimmten Ausnah-
men für die vermögenswirksamen Leistungen fortgel-
ten, die nach 1989 auf Grund eines Altvertrags in einer 
der Anlageformen angelegt werden, die auf Grund 
von Neuverträgen nicht mehr zulagebegünstigt sind. 
Für die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten vermögens-
wirksamen Leistungen gelten insbesondere auch die 
Vorschriften des bisherigen § 17 Abs. 2 bis 5 
5. VermBG fort. Nicht fortgelten sollen für diese ver-
mögenswirksamen Leistungen § 3 Abs. 2 Satz 2 und 3, 
§ 13 Abs. 1 bis 6, 9 und 10 und §§ 14 und 15 des bis-
herigen 5. VermBG, weil es zur Verwaltungsvereinfa-
chung geboten erscheint, daß die die Arbeitnehmer

-

Sparzulage betreffenden neuen Vorschriften und der 
Wegfall der Steuerermäßigung für Arbeitgeber für 
alle nach 1989 angelegten vermögenswirksamen Lei-
stungen gelten. 

Absatz 3 Satz 2 gleicht den bisherigen § 5 Abs. 3 
5. VermBG für die in Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 bezeichne-
ten vermögenswirksamen Leistungen der Regelung 
des § 4 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 5. VermBG mit der Folge 
an, daß Spitzenbeträge, wenn sie am Ende eines Ka-
lenderjahrs 300 DM übersteigen, nicht gefördert wer-
den. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 bestimmt abweichend von Absatz 3 Satz 1, 
daß für die dort bezeichneten vermögenswirksamen 
Leistungen außer den dort bezeichneten Vorschriften 
des bisherigen 5. VermBG auch folgende die Arbeit-
nehmer-Sparzulage betreffenden Vorschriften des 
geänderten 5. VermBG gelten: 

— § 3 Abs. 2 Satz 2 und 3 5. VermBG, der wegen der 
Auszahlung der Sparzulage durch das Finanzamt 
und wegen der Beschränkung der Förderung auf 
bestimmte Anlageformen die Pflichten des Arbeit-
gebers und des Anlageinstituts im Zusammenhang 
mit der Überweisung vermögenswirksamer Lei-
stungen abweichend vom bisherigen § 3 Abs. 2 
Satz 2 und 3 5. VermBG regelt; das Unternehmen 
oder Institut hat die in Absatz 3 Satz 1 bezeichne-
ten vermögenswirksamen Leistungen und die A rt 

 ihrer Anlage nur insoweit zu kennzeichnen, als für 
sie Sparzulage vorgesehen ist, 

— § 13 5. VermBG, der abweichend vom bisherigen 
§ 13 5. VermBG u.a. höhere Einkommensgrenzen 
ohne kinderbedingte Erhöhung vorsieht; für die in 
Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 bezeichneten vermö-
genswirksamen Leistungen verbleibt es aus haus-
haltspolitischen Gründen abweichend von § 13 
Abs. 1 5. VermBG bei dem zulagebegünstigten 
Höchstbetrag von jährlich 624 DM; die Zulagebe-
günstigung wird auch für die in Absatz 3 Satz 1 
Nr. 3 bezeichneten vermögenswirksamen Leistun- 
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gen befristet (vgl. zu Absatz 1); insbesondere zur 
Verwaltungsvereinfachung wird für alle in Absatz 
3 Satz 1 bezeichneten vermögenswirksamen Lei-
stungen die Sparzulage gegenüber bisherigem 
Recht (wie für das Bausparen — § 13 Abs. 2 Nr. 2 
5. VermBG —) auf 10 v. H. (ohne kinderbedingte 
Erhöhung) herabgesetzt; § 13 Abs. 5 5. VermBG 
wird für die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten ver-
mögenswirksamen Leistungen den für diese fo rt

-geltenden Vorschriften der bisherigen §§ 2, 4, 5 
und 9 5. VermBG angepaßt, 

— § 14 5. VermBG, der abweichend vom bisherigen 
§ 13 5. VermBG die Auszahlung der Sparzulage 
durch das Finanzamt vorsieht, 

— § 15 5. VermBG, der u.a. den Arbeitgeber zu ge-
trennter Aufzeichnung der Beträge der höher und 
der geringer geförderten vermögenswirksamen 
Leistungen verpflichtet; der Arbeitgeber hat we-
gen der Regelungen in Absatz 4 Nr. 2 Buchstabe a 
die in Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 bezeichneten 
vermögenswirksamen Leistungen, soweit für sie 
Arbeitnehmer-Sparzulage vorgesehen ist, geson-
dert einzutragen und zu bescheinigen; er hat die in 
Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 bezeichneten vermögens-
wirksamen Leistungen wie andere geringer geför-
derte einzutragen und zu bescheinigen; für Arbeit-
nehmer-Sparzulage, die für die in Absatz 3 Satz 1 
bezeichneten vermögenswirksamen Leistungen 
zu Unrecht gezahlt ist, ist § 15 Abs. 3 5. VermBG 
nur insoweit anzuwenden, als er nicht auf § 3 
Abs. 3 5. VermBG Bezug nimmt. 

Zu Nummer 14 

Die Neufassungserlaubnis ist in Absatz 2 vorgese-
hen. 

Zu Absatz 2 (Neufassungserlaubnis) 

Die Vorschrift enthält die übliche Neufassungserlaub-
nis. 

Artikel 18 (Wohnungsbau-Prämiengesetz) 

Zu Nummer 1 (§ 1 WoPG): 

Zu Buchstabe a 

Das Zitat, mit dem auf das Erfordernis des Bestehens 
der unbeschränkten Einkommensteuerpflicht nach 
§ 1 Abs. 1 EStG hingewiesen wird, hat zu Mißver-
ständnissen geführt, ob auch bei Vorliegen der unbe-
schränkten Einkommensteuerpflicht nach den Absät-

zen 2 und 3 des § 1 EStG eine Prämienberechtigung 
gegeben ist. Da auch in Fällen dieser A rt  bisher schon 
die Prämienberechtigung vorliegt, kann auf das Zitat 
„Abs. 1" verzichtet werden. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. 

Zu Nummer 2 (§ 2 WoPG): 

Zu Buchstabe a 

Doppelbuchstabe aa 

Die Begrenzung von prämienbegünstigten Beiträgen 
auf das Eineinhalbfache des durchschnittlichen Jah-
resbetrags der in den ersten vier Jahren geleisteten 
Beiträge wird in Übereinstimmung mit § 10 EStG aus 
Vereinfachungsgründen aufgehoben. Gleichzeitig 
wird aus Vereinfachungsgründen eine Mindestbei-
tragsgrenze von jährlich 100 DM für an dieselbe Bau-
sparkasse geleistete Beiträge eingeführt. Nach Schät-
zung der Länder werden damit rund 500 000 Anträge 
auf Wohnungsbau-Prämien entfallen, die fast aus-
schließlich auf Zinsgutschriften aus vermögenswirk-
sam angelegten Bausparbeiträgen beruhen. 

Doppelbuchstabe bb 

Die Änderung folgt der Einschränkung der Gemein-
nützigkeit im Wohnungsbauwesen. 

Zu Buchstabe b 

Doppelbuchstabe aa 

In Übereinstimmung mit § 10 EStG wird aus Verein-
fachungsgründen das Verbot aufgehoben, die Bau-
sparbeiträge mittels Kredits aufzubringen. 

Doppelbuchstabe bb 

Die Änderung enthält eine redaktionelle Anpas-
sung. 

Doppelbuchstabe cc 

Die Änderung dient der Vereinfachung. 

Zu Nummer 3 (§ 2a WoPG): 

Zu Buchstabe a 

Doppelbuchstabe aa 

Die Änderung der Einkommensgrenzen folgt der ent-
sprechenden Anhebung der Einkommensgrenzen im 
Vermögensbildungsgesetz. 

Doppelbuchstabe bb 

Die kindbedingte Erhöhung der Einkommensgrenzen 
um 1800 DM je Kind im Wohnungsbau-Prämienge

-

setz kann entfallen, nachdem das zu versteuernde 
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Einkommen bereits durch die Kinderfreibeträge von 
2484 DM je Kind, deren weitere Erhöhung durch Arti-
kel 1 Nr. 21 vorgesehen ist, nicht unerheblich vermin-
dert wird. Hinzu kommt die Anhebung der Einkom-
mensgrenzen um 3000 DM/6000 DM (Alleinstehende/ 
Verheiratete). Die Maßnahme dient auch der Verein-
fachung. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung dient nach der vorgeschlagenen ver-
fahrensmäßigen Umstellung im Vermögensbildungs-
gesetz durch die Übertragung der Auszahlung der 
Arbeitnehmer-Sparzulage auf die Finanzämter der 
vereinfachten Kontrolle, ob für dasselbe Sparjahr An-
spruch auf Arbeitnehmer-Sparzulage nach dem Ver-
mögensbildungsgesetz besteht, was nach § 1 WoPG 
die Prämienbegünstigung ausschließt. 

Zu Nummer 4 (§ 2b WoPG): 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung enthält redaktionelle Anpassungen. 

Zu Buchstabe b 

Das Kumulierungsverbot, das die gleichzeitige Inan-
spruchnahme von Prämien nach den Prämiengeset-
zen und des Sonderausgabenabzugs unterbindet, 
kann mit Auslaufen des Spar-Prämiengesetzes entfal-
len. 

Zu Nummer 5 (§ 3 WoPG): 

Zu Buchstabe a 

Die Absenkung des Prämiensatzes und die Streichung 
der kinderbedingten Erhöhung des Prämiensatzes ge-
schehen aus haushaltsmäßigen Gründen. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung enthält redaktionelle Anpassungen. 

Zu Buchstabe c 

Die Änderung enthält redaktionelle Anpassungen. 

Zu Nummer 6 (§ 4 Abs. 2 WoPG): 

Die Änderung entspricht sowohl § 42 Abs. 2 EStG, 
wonach der Antrag auf Lohnsteuer-Jahresausgleich 
bis zum Ablauf des auf das Ausgleichsjahr folgenden 
zweiten Kalenderjahrs zu stellen ist, als auch der im 
Vermögensbildungsgesetz vorgesehenen Regelung 
für die Arbeitnehmer-Sparzulage. Die Einführung 

derselben Frist im Wohnungsbau-Prämiengesetz ist 
deshalb erforderlich. 

Zu Nummer 7 (§ 5 Abs. 2 WoPG): 

Die Änderung enthält redaktionelle Anpassungen. 

Zu Nummer 8 (§ 8 Abs. 1 WoPG): 

Die Änderung dient der Vereinfachung des Geset

-

zes. 

Zu Nummer 9 (§ 10 WoPG): 

Die Absätze 2 und 5 sind durch Zeitablauf gegen-
standslos geworden und können gestrichen werden. 
Der neugefaßte Absatz 3 dient der Vereinfachung. 

Zu Artikel 19 (Beamten-Vermögensbildungsgesetz) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an 
die Änderung des 5. VermBG durch Artikel 17. 

Zu Artikel 20 (Gesetz über die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau) 

Der Kreditanstalt für Wiederaufbau stehen nach § 11 
Abs. 1 des Gesetzes über die Kreditanstalt für Wieder-
aufbau in bezug auf Besteuerung die gleichen Rechte 
wie der Deutschen Bundesbank zu. Da die in Artikel 1 
vorgesehene Ausnahme der Deutschen Bundesbank 
von der neuen Kapitalertragsteuer nicht auf die Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau erstreckt werden soll, 
wird die Gleichstellung der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau mit der Deutschen Bundesbank bezüglich der 
Besteuerung aufgehoben. An der Befreiung der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau von der Körperschaft-
steuer, Gewerbesteuer und Vermögensteuer gemäß 
§ 5 Abs. 1 Nr. 2 KStG, § 3 Nr. 2 GewStG und § 3 Abs. 1 
Nr. 2 VStG ändert sich dadurch nichts. 

Zu Artikel 21 (Gesetz zur Überführung der 
Wohnungsgemeinnützigkeit in den 
allgemeinen Wohnungsmarkt) 

Zu § 1 (Aufhebung des Rechts der Gemeinnützigkeit 
im Wohnungswesen) 

Der Wegfall der Steuerfreiheit für gemeinnützige 
Wohnungs- und Siedlungsunternehmen mit Aus-
nahme der Wohnungsbaugenossenschaften und Ver-
eine, die sich darauf beschränken, Wohnungen zur 
Vermietung an ihre Mitglieder zu errichten oder zu 
erwerben, und für Organe der staatlichen Wohnungs-
politik führt dazu, daß die insbesondere im Woh-
nungsgemeinnützigkeitsgesetz von 1940 (WGG), in 
der hierzu ergangenen Durchführungsverordnung in 
der Neufassung von 1969 (WGGDV) sowie in der nur 
im Saarland geltenden Durchführungsverordnung in 
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der Fassung von 1970 (WGGDV Saar) zusammenge-
faßte Rechtsgrundlage für die gesamte gemeinnützige 
Wohnungswirtschaft aufzuheben ist. Nach dem Weg-
fall  der Befreiung von der Körperschaft-, Gewerbe- 
und Vermögensteuer sind die diesen Unternehmen 
auferlegten vermögensmäßigen, sozial- und woh-
nungspolitischen, prüfungs- und aufsichtsrechtlichen 
Bindungen nicht mehr gerechtfertigt. 

Von der Aufhebung des Wohnungsgemeinnützig-
keitsrechts werden alle rund 1800 gemeinnützigen 
Wohnungsunternehmen sowie sämtliche 51 als Or-
gane der staatlichen Wohnungspolitik anerkannten 
Unternehmen erfaßt. Damit fällt zugleich die Steuer-
freiheit für rund 600 Wohnungsunternehmen, vor-
nehmlich in der Rechtsform der Gesellschaft mit be

-

schränkter Haftung und der Aktiengesellschaft, sowie 
für die Organe der staatlichen Wohnungspolitik weg. 
Voraussetzungen und Umfang der Steuerbefreiung 
für Genossenschaften und ihnen gleichzustellende 
Vereine, von denen bisher rund 1200 als gemeinnüt-
zige Wohnungsunternehmen anerkannt waren, fol-
gen unmittelbar aus den einzelnen Steuergesetzen. 
Auf die Begründung zu Artikel 2 Nr. 1 Buchstabe b 
wird verwiesen. 

Der eigene Bestand an Miet- und Genossenschafts-
wohnungen der gemeinnützigen Wohnungsunter-
nehmen umfaßt gegenwärtig etwa 3,38 Mio Wohnun-
gen. Er gliederte sich am 31. Dezember 1986 nach 
dem Baualter der Wohnungen und nach der Rechts

-

form der Unternehmen folgendermaßen auf: 

seit der Währungsreform 
errichtete Wohnungen 

bis zur Währungsreform („Neubauwohnungen") 
Rechtsform der Unternehmen Gesamtbestand errichtete Wohnungen 

davon ( „Altbauwohnungen") 
insgesamt Sozial- 

wohnungen 

Genossenschaften 
und Vereine 1,02 Mio. 0,23 Mio. 0,78 Mio. 0,68 Mio. 

Kapitalgesellschaften 
und sonstige 2,36 Mio. 0,41 Mio. 1,96 Mio. 1,72 Mio. 

insgesamt 3,38 Mio. 0,64 Mio. 2,74 Mio. 2,40 Mio. 

Die Wohnungsunternehmen dürfen die Wohnungen 
nur zu angemessenen Preisen überlassen (§ 7 Abs. 2 
Satz 1 WGG), wobei gemäß § 13 WGGDV angemes-
sen die objektbezogene Kostenmiete ist. Diese ist auf 
Grund einer Wirtschaftlichkeitsberechnung als 
Durchschnittsmiete zu ermitteln. Auf der Grundlage 
der Durchschnittsmiete wiederum sind die Einzelmie-
ten zu berechnen. Für die nach der Währungsreform 
bezugsfertig gewordenen Wohnungen und Wohn-
räume ist die Wirtschaftlichkeitsberechnung nach den 
Vorschriften der Zweiten Berechnungsverordnung 
aufzustellen. Damit gelten für sie die gleichen Berech-
nungsgrundlagen wie für die preisgebundenen Sozi-
almietwohnungen, soweit nicht einzelne Vorschriften 
ausdrücklich nur auf letztere anzuwenden sind. Auch 
bei „Altbauwohnungen" ist eine Wirtschaftlichkeits-
berechnung zur Ermittlung des angemessenen Miet-
preises aufzustellen. Dabei sind die Unternehmen 
nicht an die Vorschriften der Zweiten Berechnungs-
verordnung gebunden. Ferner gilt nach den nahezu 
übereinstimmenden Erlassen der Länder bei ihnen die 
Besonderheit, daß in den Fällen, in denen die Gesamt-
kosten weder rechnerisch festgestellt noch mit Hilfe 
von Indices zuverlässig geschätzt werden können, für 
die Anerkennungsbehörde und den Prüfungsverband 
kein Anlaß besteht, die geforderte Miete als unange-
messen zu beanstanden, wenn sie die ortsübliche Ver-
gleichsmiete nicht übersteigt. In welchem Umfang 
Unternehmen von dieser Möglichkeit Gebrauch ge-
macht haben, ist im einzelnen nicht bekannt. Daten 
liegen darüber nicht vor. 

Mit der Aufhebung des Wohnungsgemeinnützig-
keitsrechts entfällt diese enge fortdauernde Kosten-
mietbindung. Davon unberührt bleibt jedoch die Bin-
dung der 2,4 Mio Sozialmietwohnungen an die preis-
rechtlich zulässige Kostenmiete ( „preisgebundene 
Neubauwohnungen") bis zur Beendigung ihrer be-
sonderen Zweckbestimmung. Diese wird infolge 
Rückzahlung der öffentlichen Mittel in den kommen-
den Jahren allmählich auslaufen. Die allgemeinen 
mietrechtlichen Vorschriften und ein vertraglich ver-
einbarter erweiterter Kündigungsschutz werden nicht 
berührt. 

Nach Einschätzung der Bundesregierung kann es 
kurzfristig in einer Übergangsphase bei Wohnungen, 
auf die sich der Wegfall der gemeinnützigkeitsrechtli-
chen Kostenmietbindung unmittelbar auswirkt, zu 
Mieterhöhungen kommen. Wenn die Unternehmen 
ihre Mieten innerhalb des allgemeinen gesetzlichen 
Rahmens selbstverantwortlich festlegen können, 
dürften sie diese Möglichkeit vor allem zum Abbau 
bestehender Mietverzerrungen nutzen. Sie werden in 
erster Linie die zum Teil erheblichen Abweichungen 
zwischen Wohnwert und Entgelt allmählich verrin-
gern und dort, wo es wirtschaftlich notwendig ist, Mie-
ten maßvoll anheben. Insgesamt dürften sich die Miet-
erhöhungen in sozial verträglichen Grenzen halten. 
Es spricht nichts dafür, daß die Unternehmen ihre tra-
ditionellen sozialen Grundsätze und ihre ausglei-
chende Funktion nur deshalb nicht mehr wahrneh-
men, weil sie steuerpflichtig werden. Besonderes Ge-
wicht ist dem Verhalten der Unternehmen beizumes-
sen, an denen die öffentlichen Hände, Kirchen, Sozi- 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/2157 

alversicherungsträger und industrieverbundenen Un-
ternehmen Mehrheitsbeteiligungen besitzen. Immer-
hin werden über 80 v. H. der Anteile an den betroffe-
nen Kapitalgesellschaften von diesen Institutionen 
gehalten, wobei diese Gesellschaften einen etwa 
Bleichhohen Anteil am Wohnungsbestand aller Kapi-
talgesellschaften auf sich vereinigen. Bei den Genos-
senschaften wiederum werden die Mitglieder als An-
teilseigner ein starkes Interesse an der Aufrechterhal-
tung preisgünstiger Mieten haben. 

Aus diesen Erwägungen und auch angesichts unter-
schiedlicher Bestandsstrukturen sowie höchst diffe-
renzierter Teilmärkte, die mehr oder weniger große 
Mietanpassungsmöglichkeiten zulassen, können nä-
here Angaben über zu erwartende Mieterhöhungen 
nicht erfolgen. Von möglichen Mieterhöhungen wä-
ren unmittelbar weniger als 5 v. H. aller Mietwohnun-
gen im Bundesgebiet und im Land Ber lin betroffen. 
Insgesamt werden daher auch die Auswirkungen auf 
das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau gering sein; sie lassen sich nicht quantifi-
zieren. 

Von den Haushalten, die überhaupt von Mieterhö-
hungen betroffen werden könnten, dürften nach den 
Erfahrungen über Wohngeldleistungen an die Be-
wohner älterer Sozialwohnungen nur etwa 10 v. H. zu 
den Wohngeldbeziehern gehören. Insoweit ist nur mit 
einem geringen Mehrbedarf an Wohngeld zu rech-
nen. Er läßt sich gegenwärtig nicht näher beziffern. 

Ähnliches gilt auch für den Sozialhilfebereich; dort 
können sich bei Leistungen für die Unterkunft höhere 
Kosten ergeben. 

Mittelfristig werden für die Tätigkeit der gemeinnüt-
zigen Wohnungsunternehmen zunehmend die miet-
dämpfenden Wirkungen des Wegfalls von Bindungen 
überwiegen. Die Wohnungsunternehmen können 
ohne Kostenmietbindung künftig als Investoren auf-
treten und aus eigener Initiative Wohnungen bauen 
bzw. grundlegend erneuern. Dadurch wird das Ange-
bot erhöht und der marktwirtschaftliche Wettbewerb 
zum Vorteil der Mieter verstärkt. 

Der Wegfall der Beschränkungen des Geschäftsbe-
triebs, der starren Mietpreisvorschriften, der Aus-
schüttungsbegrenzung und der Vermögensbindung 
stärkt die Wirtschaftskraft der Unternehmen. Damit 
werden die Unternehmen als leistungsfähige Woh-
nungsanbieter erhalten. Dies ist eine wich tige Vor-
aussetzung für ein dauerhaftes hohes und preisgünsti-
ges Wohnungsangebot durch weitere Investitionen. 

Auch nach Aufhebung des Wohnungsgemeinnützig-
keitsrechts sind die bisherigen gemeinnützigen Woh-
nungsunternehmen nach Auffassung der Bundesre-
gierung berechtigt, ihren bei Inkrafttreten dieses Ge-
setzes zulässigerweise geführten Firmennamen ohne 
Änderung fortzuführen. Dies dürfte aus dem namens

-

rechtlichen Bestandsschutz, der sich in § 17 HGB wi-
derspiegelt, folgen. Zum anderen reicht die Tradition 
und damit die Namensgebung vieler gemeinnütziger 
Wohnungsunternehmen weit in das letzte Jahrhun-
dert zurück, als die Unternehmen sich in ihrem Fir-
mennamen bereits als gemeinnützig bezeichnet ha-
ben, ohne daß es ein Wohnungsgemeinnützigkeits-
recht mit staatlichem Anerkennungsakt gab. 

Zu § 2 (Maßnahmen bei Verstößen gegen 
Vorschriften des Wohnungsgemeinnützig-
keitsrechts) 

Das geltende Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht sieht 
in den Fällen, in denen gemeinnützige Wohnungsun-
ternehmen und Organe der staatlichen Wohnungspo-
litik gegen Vorschriften des Wohnungsgemeinnützig-
keitsgesetzes und der hierzu erlassenen Durchfüh-
rungsverordnung verstoßen, mehrere Maßnahmen 
seitens der zuständigen Anerkennungsbehörden 
vor. 

Nach § 23 Abs. 6 WGGDV kann die Behörde die Be-
hebung der Verstöße und den Ausgleich der bereits 
eingetretenen wirtschaft lichen Folgen verlangen. Un-
ter den Voraussetzungen des § 19 Abs. 2 WGG muß 
die Behörde dem Unternehmen die Anerkennung als 
gemeinnütziges Wohnungsunternehmen oder als Or-
gan der staatlichen Wohnungspolitik entziehen. Da-
mit wird dem Unternehmen zwar nicht die Möglich-
keit genommen, als steuerpflichtiges Unternehmen 
weiterhin tätig zu werden. Die Anerkennungsbehörde 
kann ihm jedoch zur Abgeltung der durch die Aner-
kennung erlangten Vorteile bestimmte geldliche Lei-
stungen auferlegen (§ 19 Abs. 5 WGG, § 21 Abs. 4 
WGGDV). 

Auch in den Jahren 1988 und 1989, in denen das Woh-
nungsgemeinnützigkeitsgesetz noch zur Anwendung 
kommt, kann nicht ausgeschlossen werden, daß ge-
meinnützige Wohnungsunternehmen oder Organe 
der staatlichen Wohnungspolitik Vorschriften des 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes wie etwa den 
zulässigen Geschäftskreis, die Begrenzung der Divi-
dendenausschüttung, die Einhaltung der Kosten-
miete, die Unabhängigkeit vom Baugewerbe verlet-
zen. Können die zuständigen Behörden bis zum 31. 
Dezember 1989 nicht rechtzeitig geeignete Maßnah-
men ergreifen oder erhalten sie von früheren Geset-
zesverstößen erst nach diesem Zeitpunkt Kenntnis, 
stellt sich das Problem, daß mit der Aufhebung des 
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes die Rechts-
grundlage für aufsichtsrechtliche Maßnahmen entfal-
len ist und die unter der Steuerfreiheit begangenen 
Verstöße möglicherweise sanktionslos blieben. Das 
wäre aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit und 
der Steuergerechtigkeit nicht zu rechtfertigen. Dage-
gen könnte eine Regelung, das betroffene Unterneh-
men rückwirkend der vollen Steuerpflicht zu unter-
werfen, im Einzelfall unverhältnismäßig und sachlich 
nicht begründet sein. Sie wäre auch verfassungsrecht-
lich nicht unbedenklich. 

Daher wird ein Mittelweg vorgeschlagen. Die für die 
Anerkennung zuständigen Behörden werden auch 
nach Außerkrafttreten des Wohnungsgemeinnützig-
keitsgesetzes in die Lage versetzt, vor 1990 liegende 
Gesetzesverstöße zu verfolgen und dem Unterneh-
men Leistungen in Geld aufzuerlegen, um den aus 
dem Verstoß resultierenden Vorteil abzuschöpfen. 
Die Leistung kann dabei konkret aus dem durch den 
Verstoß erzielten Vorteil berechnet oder pauschaliert 
festgesetzt werden. 
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Zu. § 3 (Sicherstellung der Pensionszusagen und der 
Verpflichtung aus Sozialplänen und aus 
betrieblichen Vereinbarungen) 

Die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen müssen 
nach geltendem Recht dem örtlich zuständigen, nach 
dem Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht zugelasse-
nen, regionalen Prüfungsverband angehören (§§ 14, 
23 WGG); die zugelassenen Prüfungsverbände wie-
derum müssen dem Spitzenverband angehören (§ 25 
WGG). Spitzenverband ist der Gesamtverband Ge-
meinnütziger Wohnungsunternehmen, Köln. Ihm ge-
hören die insgesamt zehn regionalen Prüfungsver-
bände als Pflichtmitglieder an. Die in § 26 WGG auf 
der Grundlage der genossenschaftsrechtlichen Prü-
fung geregelten umfassenden Aufgaben der regiona-
len Prüfungsverbände, aber auch die Befugnisse des 
Spitzenverbands zur Aufstellung verbindlicher Ver-
tragsmuster sowie von Richtlinien für die von den Prü-
fungsverbänden durchzuführenden Prüfungen und 
für das Rechnungswesen der Wohnungsunternehmen 
setzen einen entsprechend qualifizierten Mitarbeiter-
stab voraus, der angemessen zu dotieren und dessen 
Altersversorgung, soweit geboten, bet rieblich abzusi-
chern war. Demzufolge sind sowohl regionale Prü-
fungsverbände als auch der Spitzenverband arbeits-
rechtliche Verpflichtungen und Versorgungszusagen 
eingegangen, die wegen der Zwangsmitgliedschaft 
der Wohnungsunternehmen und der Prüfungsver-
bände durch das Beitragsaufkommen sichergestellt 
waren. 

Infolge Aufhebung des Wohnungsgemeinnützigkeits-
rechts entfällt die Zwangsmitgliedschaft der regiona-
len Prüfungsverbände beim Spitzenverband. Bei den 
regionalen Prüfungsverbänden bleibt es zwar bei der 
Zwangsmitgliedschaft der Genossenschaften, die an-
deren gemeinnützigen Wohnungsunternehmen ver-
bleiben jedoch allenfalls als freiwillige Mitglieder in 
ihrem bisherigen Verband. Da die Verbände genos-
senschaftliche Prüfungsverbände sind, können sie 
auch keine neuen Unternehmen, die nicht Genossen-
schaften sind, als Mitglieder aufnehmen oder diese 
prüfen (§ 63b des Genossenschaftsgesetzes — GenG). 
Dies kann zu einer beträcht lichen Schmälerung des 
Beitrags- und Gebührenaufkommens der Verbände 
führen, die in erhöhten finanziellen Anforderungen 
gegenüber den verbleibenden Mitgliedern ihren Nie-
derschlag finden müßte. Das könnte wiederum einen 
weiteren Mitgliederschwund zur Folge haben, zumal 
selbst Zwangsmitglieder aus dem Verband ausschei-
den und die Mitgliedschaft bei einem anderen Ver-
band erwerben können (§ 54a GenG). Es besteht da-
her die Gefahr, daß die Verbände nicht mehr in der 
Lage sein könnten, ihre in der Vergangenheit einge-
gangenen Zusagen für die bet riebliche Altersversor-
gung ihrer gesetzlichen Vertreter und Arbeitnehmer 
künftig einzuhalten. Wegen des Zusammenhangs 
zwischen gesetzlicher Aufgabenübertragung und der 
Notwendigkeit, hierfür einen qualifizierten Mitarbei-
terstamm zu gewinnen und zu erhalten, ist eine Rege-
lung geboten, daß dieMitgliedsunternehmen, die aus 
den Verbänden ausscheiden, zur Sicherstellung ein-
gegangener Verpflichtungen für die Altersversor-
gung von Mitarbeitern der Verbände beitragen. Dies 
kann z.B. durch einmalige Abfindungen, jährliche 

Zahlungen oder andere geeignete Maßnahmen (Pa-
tronatserklärungen, Übernahmeverpflichtungen u.ä.) 
geschehen. 

Durch das Ausscheiden von Wohnungsunternehmen 
infolge Aufhebung des Wohnungsgemeinnützigkeits-
rechts könnte sich der Geschäftsumfang der Prü-
fungsverbände soweit verringern, daß ein Personalab-
bau nicht zu umgehen wäre. Die auszusprechenden 
Kündigungen wären bet riebsbedingt. Sie würden 
kündigungsschutz- oder betriebsverfassungsrechtli-
che Leistungen an die entlassenen Arbeitnehmer er-
fordern. In diesen Fällen ist es geboten und auch sach-
gerecht, daß die daraus folgenden Lasten und Ver-
pflichtungen der Verbände für die Aufstellung eines 
Sozialplans oder den Abschluß einer freiwilligen be-
trieblichen Vereinbarung von den ausscheidenden 
Unternehmen im Verhältnis ihres bisherigen Beitrags 
am gesamten Beitragsvolumen mitgetragen werden. 
Voraussetzung ist allerdings, daß zwischen der Auf-
hebung des Wohnungsgemeinnützigkeitsrechts, dem 
Wegfall der Zwangsmitgliedschaft für die Unterneh-
men, die nicht Genossenschaften sind, der Verringe-
rung der Tätigkeit der Prüfungsverbände und dem 
Ausscheiden von Mitarbeitern ein ursächlicher Zu-
sammenhang gegeben ist. 

Zu § 4 (Änderung sonstiger bundesrechtlicher 
Vorschriften) 

Zu Absatz 1 (Genossenschaftsgesetz) 

Unabhängig von ihrer Rechtsform sind alle gemein-
nützigen Wohnungsunternehmen Zwangsmitglieder 
regionaler Prüfungsverbände, deren Hauptaufgabe 
darin besteht, den Jahresabschluß, die Wirtschaftlich-
keit und Ordnungsgemäßheit der Geschäftsführung 
sowie die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 
durch die Mitgliedsunternehmen zu kontrollieren. Die 
Pflichtprüfung nach dem Wohnungsgemeinnützig-
keitsgesetz ersetzt dabei die handelsrecht lich erfor-
derliche Abschlußprüfung sowie — bei Wohnungsun-
ternehmen in der Rechtsform der Genossenschaft — 
die  Genossenschaftsprüfung nach den §§ 531f GenG. 
Infolge der Aufhebung des Wohnungsgemeinnützig-
keitsrechts unterfallen die Wohnungsbaugenossen-
schaften nunmehr allein dem Genossenschaftsrecht. 
Hinsichtlich ihrer Verbandszugehörigkeit ergibt sich 
hierdurch für sie keine grundlegende Änderung. Sie 
müssen Mitglieder eines genossenschaftlichen Prü-
fungsverbands sein (§ 54 GenG). Den regionalen Prü-
fungsverbänden nach dem Wohnungsgemeinnützig-
keitsgesetz ist auch das genossenschaftliche Prü-
fungsrecht verliehen. Daher können die Wohnungs-
baugenossenschaften weiterhin Pflichtmitglieder des 
Prüfungsverbands bleiben, dem sie gegenwärtig an-
gehören. 

Dagegen ist die Aufrechterhaltung der aus § 14 WGG 
hergeleiteten Mitgliedschaft der bisherigen gemein-
nützigen Wohnungsunternehmen, die nicht eingetra-
gene Genossenschaften sind, in den einzelnen regio-
nalen Prüfungsverbänden in Frage gestellt. Nach 
§ 63b Abs. 2 GenG dürfen nur eingetragene Genos-
senschaften oder Unternehmungen, die sich ganz 
oder überwiegend in der Hand eingetragener Genos- 
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senschaften befinden, Mitglieder von genossenschaft-
lichen Prüfungsverbänden sein. Ausnahmen können 
von den für die Verleihung des Prüfungsrechts zu-
ständigen obersten Landesbehörden zugelassen wer-
den. Hierfür muß ein wichtiger Grund vorliegen. 
§ 63b Abs. 2 Satz 4 GenG, nach dem die Vorschriften 
über die Verbandszugehörigkeit von gemeinnützigen 
Wohnungsunternehmen, die nicht eingetragene Ge-
nossenschaften sind, unberührt bleiben, kann für die 
Aufrechterhaltung der Mitgliedschaft von Unterneh-
men, die nicht eingetragene Genossenschaften sind, 
nicht mehr herangezogen werden, weil er durch die 
Aufhebung des Wohnungsgemeinnützigkeitsrechts 
seine rechtliche Grundlage verliert und demzufolge 
auch aufzuheben ist (Nummer 1). Bisherige gemein-
nützige Wohnungsunternehmen, die nicht eingetra-
gene Genossenschaften sind, können ihre Verbands-
zugehörigkeit daher nur aufrechterhalten, wenn im 
Einzelfall eine Ausnahme von den für die Verleihung 
des Prüfungsrechts zuständigen obersten Landesbe-
hörden erteilt wird. Dies kann unter Umständen mit 
langwierigen und kostenaufwendigen Verwaltungs-
verfahren verbunden sein. 

Für die regionalen Prüfungsverbände zeichnet sich 
ab, daß sie unter diesen Gegebenheiten möglicher-
weise nicht mehr die Gewähr für die Erfüllung der von 
ihnen übernommenen Aufgaben bieten, ihr Prüfungs-
recht gefährdet und damit zugleich auch ihre Existenz 
bedroht ist. Das bedeutet aber auch, daß historisch 
gewachsene, vor der gesetzlichen Institutionalisie-
rung von der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft 
unter maßgeblicher Beteiligung von Kapitalgesell-
schaften entwickelte Organisationsformen und 
-strukturen aufgegeben werden müßten. Eine Auflö-
sung einzelner Verbände unter Verschmelzung mit 
anderen würde das bewäh rte Regionalprinzip aus-
höhlen. 

Als Lösung ist daher in § 162 GenG vorgesehen, daß 
die am 31. Dezember 1989 als gemeinnützige Woh-
nungsunternehmen oder als Organe der staatlichen 
Wohnungspolitik anerkannten Unternehmen, die 
nicht eingetragene Genossenschaften sind, freiwillige 
Mitglieder des Prüfungsverbands bleiben, dem sie zu 
diesem Zeitpunkt angehören. Durch Änderung des 
Artikels 25 des Einführungsgesetzes zum Handelsge-
setzbuch (Absatz 2) wird sichergestellt, daß diese Un-
ternehmen sich weiterhin von ihrem Prüfungsverband 
prüfen lassen können und die Prüfung als gesetzliche 
Pflichtprüfung nach dem Handelsgesetzbuch gilt. Un-
abhängig von dem satzungsmäßig für alle Mitglieder 
bestehenden Recht zur Kündigung der Mitglied-
schaft, insbesondere von den dafür festgelegten F ri

-sten, wird es für geboten gehalten, den betroffenen 
Unternehmen ein einmaliges Sonderkündigungsrecht 
zum 31. Dezember 1991 zuzugestehen, das bis zum 
30. Juni 1990 ausgeübt werden kann. Dies liegt auch 
im Interesse der Prüfungsverbände, die möglichst 
frühzeitig darüber Klarheit erhalten müssen, ob Un-
ternehmen ausscheiden werden. 

Zu Absatz 2 (Einführungsgesetz zum 
Handelsgesetzbuch) 

Die im Zusammenhang mit dem Bilanzrichtlinienge-
setz in Artikel 25 EGHGB getroffene Sonderregelung 
für die handelsrecht liche Prüfung gemeinnütziger 
Wohnungsunternehmen erübrigt sich infolge Aufhe-
bung des Wohnungsgemeinnützigkeitsrechts. Durch 
die Neufassung wird stattdessen sichergestellt, daß 
ehedem gemeinnützige Wohnungsunternehmen, die 
nicht eingetragene Genossenschaften sind, aber wei-
terhin freiwilliges Mitglied ihres regionalen Prüfungs-
verbands bleiben (hierzu Absatz 1), sich von diesem 
prüfen lassen können und diese Prüfung als gesetzli-
che Pflichtprüfung nach dem Handelsgesetzbuch an-
erkannt wird. 

Zu Absatz 3 (Reichsheimstättengesetz) 

Die Ausgabe von Grundstücken als Reichsheimstät-
ten hat nach dem Kriege zunehmend an Bedeutung 
verloren. Ein wesentlicher Grund liegt da rin, daß den 
mit der Heimstätteneigenschaft verbundenen Vortei-
len (Schutzfunktion, Gebühren- und Steuervergünsti-
gungen) erhebliche Beeinträchtigungen des Eigentü-
mers in seiner Verfügungsfreiheit gegenüberstanden 
(Zustimmungsvorbehalt, gesetzliches Vorkaufsrecht 
und Heimfallanspruch des Ausgebers, Einfrierung 
des Grundstückswerts, Erbrechtsbeschränkung) ge-
genüberstanden. Hinzu kam ferner, daß nach § 52 
Abs. 1 Buchstabe a II. WoBauG die Bewil ligung öf-
fentlicher Mittel zum Bau von Eigentumsmaßnahmen 
nicht davon abhängig gemacht werden darf, daß das 
Grundstück als Reichsheimstätte ausgegeben wird. 
Außerdem wurde die Befreiung von der Umsatzsteuer 
bereits mit Wirkung vom 1. Januar 1967 aufgehoben. 
Mit dem Grunderwerbsteuergesetz vom 17. Dezem-
ber 1982 ist schließlich die letzte noch bestehende 
steuerliche Begünstigung der Reichsheimstätte ent-
fallen. 

Angesichts dieser Entwicklung hält es die Bundesre-
gierung wohnungspolitisch für vertretbar und sub-
ventionspolitisch für geboten, die Gebühren- und 
Steuerbefreiungen 'für die Reichsheimstätten insge-
samt aufzuheben. Dadurch soll es den zuständigen 
Stellen der Länder auch erleichtert werden, bei Anträ-
gen auf Zustimmung zur Löschung der Heimstättenei-
genschaft wohlwollend zu verfahren. 

Organe der staatlichen Wohnungspolitik und gemein-
nützige Wohnungsunternehmen, die nach geltendem 
Recht als Ausgeber von Reichsheimstätten zugelassen 
sind (§ 1 Abs. 2 des Reichsheimstättengesetzes), be-
halten diese Befugnis auch nach Wegfall ihres bishe-
rigen gemeinnützigkeitsrechtlichen Status. Dies folgt 
aus § 48 des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Daher 
ist eine besondere Fortgeltungsregelung entbehr-
lich. 
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Zu Absatz 4 (Rechnungslegungsgesetz) 

Es handelt sich um notwendige Übergangsregelun-
gen bzw. Rechtsbereinigungen, die aus dem Wegfall 
der Rechtsinstitute „Gemeinnütziges Wohnungsun-
ternehmen" und „Organ der staatlichen Wohnungs-
politik" folgen. 

Zu Absatz 5 (Baugesetzbuch) 

Notwendige Folgeänderungen, da der Begriff „Organ 
der staatlichen Wohnungspolitik" mit der Aufhebung 
des Wohnungsgemeinnützigkeitsrechts ab 1. Januar 
1990 wegfällt. 

Zu § 5 (Berlin-Klausel) 

Diese Bestimmung enthält die übliche Berlin-Klau-
sel. 

Zu Artikel 22 (Abbau von Steuervergünstigungen 
und Sonderregelungen im 
Wohnungswesen) 

Allgemeines 

Aus der Aufhebung des Wohnungsgemeinnützig-
keitsrechts ergeben sich eine Reihe von Folgeände-
rungen im Zweiten Wohnungsbaugesetz (II. Wo-
BauG) und in dem als partielles Bundesrecht gelten-
den Wohnungsbaugesetz für das Saarland (WoBauG 
Saar). Ferner wird die Grundsteuervergünstigung auf 
Wohnraum beschränkt, der bis zum 31. Dezember 
1989 bezugsfertig geworden ist. Im Zusammenhang 
damit wird das Anerkennungsverfahren ebenfa lls auf 
neugeschaffene Wohnungen beschränkt, die bis zu 
diesem Zeitpunkt bezugsfertig geworden sind. 

Folgeänderungen ergeben sich ferner für das Gesetz 
über Gebührenbefreiungen beim Wohnungsbau so-
wie in § 34c der Gewerbeordnung (GewO). 

Die in den Einzelsteuergesetzen enthaltene Befreiung 
der gemeinnützigen Siedlungsunternehmen von der 
Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Vermögen-
steuer wird aufgehoben (vgl. Artikel 2 Nr. 1 Buch-
stabe c, Artikel 3 Nr. 1 Buchstabe c und Artikel 11 
Nr. 1 Buchstabe c des Steuerreformgesetzes 1990). 
§ 29 des Reichssiedlungsgeseztes regelt nur die Steu-
erfreiheit der Geschäfte und Verhandlungen, die zur 
Durchführung von Siedlungsverfahren dienen. Die 
Vorschrift befreit die gemeinnützigen Unternehmen 
im Sinne des Reichssiedlungsgesetzes nicht von der 
Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Vermögen-
steuer. Inwieweit in § 29 des Reichssiedlungsgesetzes 
eine entsprechende Klarstellung erfolgt, ist bei der 
beabsichtigten Bereinigung der bundesrechtlichen 
Vorschriften über das Siedlungswesen zu entschei-
den. 

Im einzelnen 

Zu Absatz 1 (II. WoBauG): 

Zu Nummer 1 und 2 (§ 26 Abs. 3 und § 33 Abs. 5 II. 
WoBauG) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung wegen Auf-
hebung des Wohnungsgemeinnützigkeitsrechts; die 
bisherige Unterteilung in verschiedene Arten von 
Wohnungsunternehmen und die besondere Nennung 
der „Organe der staatlichen Wohnungspolitik" ist 
hinfällig. 

Zu Nummer 3 (§ 37 II. WoBauG) 

Bedient sich der Bauherr für die technische oder wirt-
schaftliche Vorbereitung oder Durchführung seines 
Bauvorhabens eines Betreuers oder eines Beauftrag-
ten, so braucht bei Bewilligung der öffentlichen Mittel 
gem. § 37 Abs. 1 Satz 2 II. WoBauG dessen Eignung 
oder Zuverlässigkeit in der Regel nicht nachgeprüft zu 
werden, wenn es sich um ein Betreuungsunterneh-
men handelt. § 37 Abs. 2 in der geltenden Fassung 
unterscheidet dabei zwischen den in Buchstaben a 
aufgeführten „geborenen" und den „gekorenen" Be-
treuungsunternehmen nach Buchstaben b. „Gebo-
rene" Betreuungsunternehmen sind diejenigen „Or-
gane der staatlichen Wohnungspolitik", zu deren Auf-
gaben nach ihrer Satzung die Be treuung von Bauher-
ren gehört. Sie bedürfen keiner besonderen behördli-
chen Zulassung. Die „gekorenen" Betreuungsunter-
nehmen hingegen, darunter gemeinnützige Woh-
nungsunternehmen, benötigen eine generelle Zulas-
sung durch die für das Wohnungs- und Siedlungswe-
sen zuständige oberste Landesbehörde oder die von 
ihr bestimmte Stelle, sofern sie nicht bereits bis zum 
Inkrafttreten des II. WoBauG (1. Juli 1956) im Rahmen 
ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit Betreuungen 
durchgeführt haben und daher als zugelassen gelten. 
Eine Verbindung zu § 34c der GewO und der hierzu 
ergangenen Makler- und Bauträgerverordnung be-
steht insoweit, als diese Vorschriften gemäß § 34c 
Abs. 5 Nr. 2 GewO für die nach § 37 Abs. 2 Buchst. b 
II. WoBauG zugelassenen oder als zugelassen gelten-
den Betreuungsunternehmen nicht zur Anwendung 
kommen, soweit sie nach ihrer Satzung Bauträger-
oder Betreuungsgeschäfte tätigen dürfen. Eine Beson-
derheit ergibt sich für gemeinnützige Wohnungsun-
ternehmen. Diese sind ebenso wie „Organe der staat-
lichen Wohnungspolitik" gemäß § 34c Abs. 5 Nr. 1 
GewO für alle in § 34c Abs. 1 GewO bezeichneten 
Geschäfte von den Vorschriften des Makler- und Bau-
trägerrechts befreit, soweit sie nach den für sie maß-
gebenden Vorschriften Geschäfte im Sinne des § 34c 
Abs. 1 GewO tätigen dürfen. 

Die Aufhebung des Wohnungsgemeinnützigkeits-
rechts zwingt zu einer Anpassung dieser Vorschriften. 
Außerdem hatte der Bundesrat bereits in seiner Ent-
schließung vom 16. November 1984 zum Entwurf ei-
nes Wohnungsrechtsvereinfachungsgesetzes 1984 — 
BR-Drucksache 466/84 (Beschluß) Nummer 5 zu Ar ti

-kel 1 Nr. 10 (§ 37 II. WoBauG) — die Bundesregierung 
gebeten, Vorschläge zur Ausräumung der immer wie-
der auftretenden erheblichen Mißstände bei der Be- 
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treuung von Bauherren nach § 37 II. WoBauG und 
nach § 34c GewO in Verbindung mit der Makler- und 
Bauträgerverordnung, insbesondere zur Koordinie-
rung der beiden Vorschriften zu machen. Derartige 
Vorschläge konnten im damaligen Gesetzgebungs-
verfahren nicht mehr rea lisiert werden. Um dem 
Wunsch des Bundesrats Rechnung zu tragen, aber 
auch aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit gegen-
über den Gewerbetreibenden, die dem Makler- und 
Bauträgerrecht unterworfen sind, schlägt die Bundes-
regierung nunmehr eine grundlegende Umgestaltung 
der bisher geltenden Regelungen vor: 

1. § 37 Abs. 2 II. WoBauG wird neugefaßt. Betreu-
ungsunternehmen im Sinne des Absatzes 1 sind 
nur noch solche Unternehmen, die im Rahmen ih-
rer Geschäftstätigkeit die in Absatz 1 bezeichneten 
Aufgaben übernehmen und die Erlaubnis nach 
§ 34c GewO besitzen. Damit gelten für sie auch die 
Sicherungs- und Prüfungsvorschriften der Makler- 
und Bauträgerverordnung. 

2. In dem eingefügten § 37 Abs. 2a wird sowohl für 
die bisherigen „geborenen" als auch für die „geko-
renen" Betreuungsunternehmen eine Oberlei-
tungsregelung getroffen. Sie bleiben Betreuungs-
unternehmen im Sinne des Absatzes 1 längstens 
bis zum 31. Dezember 1993. Damit wird ihnen eine 
angemessene Frist eingeräumt, um laufende Be-
treuungsgeschäfte im bisherigen gesetzlichen Rah-
men abwickeln zu können. 

Zu Nummer 4 und 5 (§§ 58 und 64 II. WoBauG) 

Auch hier handelt es sich um rechtstechnisch notwen-
dige Folgeänderungen und Übergangsregelungen, 
um der Aufhebung der Rechtsinstitute „Gemeinnützi-
ges Wohnungsunternehmen" und „Organ der staatli-
chen Wohnungspolitik" Rechnung zu tragen. 

Zu Nummer 6 (§ 82 Abs. 1 II. WoBauG) 

Nach geltendem Recht (§§ 82, 83 II. WoBauG) werden 
neugeschaffene Wohnungen, die nicht mit öffentli-
chen Mitteln im Sinne des § 6 Abs. 1 II. WoBauG ge-
fördert werden, auf Antrag und unter der Vorausset-
zung, daß sie bestimmte Wohnflächengrenzen einhal-
ten, als steuerbegünstigt anerkannt. Einziger an die 
Anerkennung geknüpfter steuerrechtlicher Begünsti-
gungstatbestand ist die Gewährung der zehnjährigen 
Grundsteuervergünstigung (§§ 92a ff II. WoBauG). 

Nach Wegfall der Grundsteuervergünstigung wäre 
die Anerkennung als steuerbegünstigte Wohnung 
(§§ 82, 83 II. WoBauG) bei Wohnungen, die nachdem 
31. Dezember 1989 bezugsfertig werden, nur noch 
gemeinsame Grundlage für 

a) die Befreiung von den in der Kostenordnung be-
stimmten Gerichtsgebühren mit Ausnahme der Be-
urkundungs- und Beglaubigungsgebühren nach 
dem Gebührenbefreiungsgesetz beim Wohnungs-
bau, 

b) die beitragsfreie — (von den Gemeinden und Ge-
meindeunfallversicherungsverbänden zu über-
nehmende) — Abdeckung des Unfallrisikos der 
Selbsthilfe in der gesetzlichen Unfa llversicherung 
(§ 539 Abs. 1 Nr. 15, § 657 Abs. 1 Nr. 8, § 770 
RVO). 

Außerdem kann sie in einzelnen Ländern gelegent-
lich noch für Grunderwerbsteuerbefreiungen nach 
früherem Landesrecht von Bedeutung sein. Dies allein 
rechtfertigt die Aufrechterhaltung des verwaltungs-
aufwendigen Anerkennungsverfahrens nicht. 

Wie die Gewährung der zehnjährigen Grundsteuer-
vergünstigung (hierzu Nummer 9) wird daher auch 
die Anerkennung als steuerbegünstigt auf Wohnun-
gen beschränkt, die vor dem 1. Januar 1990 bezugs-
fertig geworden sind. Für diese Wohnungen bleiben 
die Vorschriften über die Anerkennung und das Aner-
kennungsverfahren unverände rt. Dies erschien aus 
Gründen der Rechtssicherheit zweckmäßiger als eine 
Übergangsregelung, in der die Fortgeltung der bishe-
rigen Vorschriften für die vor dem 1. Januar 1990 
bezugsfertig gewordenen Wohnungen hätte angeord-
net werden müssen. 

Mit dem Wegfall der Anerkennung als steuerbegün-
stigt für Wohnungen, die seit dem 1. Januar 1990 be-
zugsfertig werden, entfällt für diese auch die sachli-
che Gebührenbefreiung von den Gerichtsgebühren 
und die beitragsfreie Unfallversiche rung bei Selbst-
hilfe. Dies entspricht dem Abbau von Subventionen in 
vergleichbaren Bereichen. Für den Bauherrn erhöhen 
sich hierdurch die Gesamtkosten seines Bauvorha-
bens. Er kann jedoch die Mehrkosten in die Finanzie-
rung einbeziehen und so auf viele Jahre verteilen. In 
diesem Falle werden sich seine laufenden Aufwen-
dungen (Belastung) nur geringfügig erhöhen. Bei 
Vorhaben, die mit öffentlichen Mitteln im sozialen 
Wohnungsbau gefördert werden, bleiben die Gebüh-
renbefreiung und die beitragsfreie Unfallversiche-
rung bestehen. Zum Wegfall der subjektiven Steuer-
befreiung für gemeinnützige Wohnungsunternehmen 
und Organe der staatlichen Wohnungspolitik wird auf 
Artikel 22 Abs. 3 und die Begründung hierzu verwie-
sen. Der Wegfall des Anerkennungsverfahrens sowie 
die partielle Aufhebung der Gebührenbefreiung und 
der beitragsfreien Unfallversiche rung führen bei den 
Ländern und Gemeinden zu jährlichen Mehreinnah-
men, die in einer Größenordnung um 200 Mio DM 
liegen dürften. 

Soweit es in Einzelfällen für die auf Grund früheren 
Landesrechts erteilte Grunderwerbsteuerbefreiung 
darauf ankommt, ob Wohnungen bei Anwendung der 
bis zum 31. Dezember 1989 geltenden Vorschriften als 
steuerbegünstigt anzusehen sind, ist in § 115 II. Wo-
BauG (Nummer 10) eine Regelung getroffen. 
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Zu Nummer 7 (Überschrift zu Teil V Erster 
Abschnitt) 

Folge des Wegfalls der Anerkennung als steuerbe-
günstigte Wohnung. 

Zu Nummer 8 (§ 88 II. WoBauG) 

Die Förderung des sozialen Wohnungsbaus mit Auf-
wendungshilfen aus Mitteln öffentlicher Haushalte, 
die nicht als öffentliche Mittel im Sinne des II. Wo-
BauG gelten (sog. 2. Förderweg), ist nach geltendem 
Recht daran geknüpft, daß es sich dabei um Wohnun-
gen handeln muß, die als steuerbegünstigt anerkannt 
worden sind. Mit dem Wegfall der Anerkennung muß 
ein neuer Anknüpfungspunkt gewählt werden. Hier-
für bietet sich der Beg riff „freifinanzierte Wohnung" 
im Sinne des II. WoBauG an. Gemäß § 5 Abs. 3 II. 
WoBauG sind hierunter Wohnungen zu verstehen, die 
weder öffentlich gefördert noch als steuerbegünstigt 
anerkannt sind. Förderungsvoraussetzung soll dabei 
sein, daß die Wohnungen entsprechend der bisheri-
gen Praxis abgeschlossen sind und die Wohnflächen-
grenzen einhalten, die bisher für steuerbegünstigte 
Wohnungen gegolten haben. Mit einer Ausweitung 
des Förderungsvolumens ist nicht zu rechnen. Im übri-
gen haben die Bundesländer bisher schon in ihren 
Förderungsbestimmungen im 2. Förderweg im Inter-
esse eines größtmöglichen Mitteleinsatzes die Wohn-
flächen begrenzt. 

Zu Nummer 9 (§ 92a II. WoBauG): 

Offentlich geförderte Neubauwohnungen sowie an-
dere neugeschaffene Wohnungen, die in einem be-
sonderen Verfahren von den Bau- oder Wohnungsbe-
hörden — insbesondere wegen der Einhaltung von 
Wohnflächengrenzen — als „steuerbegünstigte Woh-
nungen" anerkannt sind, unterliegen auf die Dauer 
von 10 Jahren von dem auf die Bezugsfertigkeit fol-
genden 1. Januar an nur mit ihrem Bodenwertanteil 
der Grundsteuer (§§ 82, 83, 92a bis 94a II. Wo-
BauG). . 

Diese Grundsteuervergünstigung wurde 1950 in der 
Zeit größten Wohnraummangels eingeführt und sollte 
den Wohnungsneubau auf breitester Grundlage för-
dern. Da seinerzeit der Anteil der Grundsteuer an der 
Miete ein Vielfaches des heutigen Anteils betrug, 
diente die Grundsteuervergünstigung der Sicherung 
niedriger, für die breiten Schichten der Bevölkerung 
tragbarer Mieten oder Belastungen. 

Angesichts des hohen Standes der Wohnungsversor-
gung läßt sich eine ungezielte Förderung des Woh-
nungsneubaues insgesamt nicht mehr rechtfertigen. 
Vielmehr können heute im Mietwohnungsbereich 
insbesondere das wesentlich verbesserte Wohngeld 
und im Eigenheimbereich die einkommensteuerli-
chen Vergünstigungen nach dem Wohneigentumsför-
derungsgesetz (§ 10e EStG) der Lage der einzelnen 
Wohnungssuchenden besser und ausreichend ge-
recht werden. Dies gilt umso mehr, als die Grundsteu-
ervergünstigung durch den Rückgang des Anteils der 

Grundsteuer an der Miete oder den Nebenkosten 
(Mietanteil heute im Durchschnitt etwa 3 bis 5 v. H.) 
als Förderungsmittel wesentlich an Gewicht verloren 
hat und zudem auf Neubauten beschränkt ist. Die För-
derinstrumente des Wohngeldes und des Sonderaus-
gabenabzugs nach § 10e EStG sowie das künftig er-
höhte sog. Baukindergeld nach § 34f EStG (vgl. Arti-
kel 1 Nr. 30) unterscheiden aber bei der veränderten 
Lage auf dem Wohnungsmarkt nicht mehr danach, ob 
der Wohnbedarf aus dem Bestand oder durch Neubau 
gedeckt wird. 

Zu Nummer 10 (§ 115 II. WoBauG) 

Nach § 82 II. WoBauG (Nummer 6) können Wohnun-
gen nur noch als steuerbegünstigt anerkannt werden, 
wenn sie bis zum 31. Dezember 1989 bezugsfertig 
werden. Für die Frage, ob ein Grundstückserwerb von 
der Grunderwerbsteuer befreit ist, kann es jedoch 
noch längere Zeit von Bedeutung sein, ob Wohnun-
gen bei Anwendung der bis zum 31. Dezember 1989 
geltenden Vorschriften als steuerbegünstigt anzuse-
hen sind (§ 23 Abs. 2 GrEStG i.V.m. früherem Landes-
recht). Die vorgesehene Änderung stellt sicher, daß 
die notwendigen Feststellungen nach Wegfall des bis-
herigen Anerkennungsverfahrens für Grunderwerb-
steuerzwecke unmittelbar von den für die Grunder-
werbsteuer zuständigen Finanzämtern nach den bis 
zum 31. Dezember 1989 geltenden Vorschriften ge-
troffen werden können. Die Entscheidung ist in diesen 
Fällen ein unselbständiger Teil der Steuerfestset-
zung. 

Zu Nummer 11 (§ 117 II. WoBauG) 

Die Vorschrift ist wegen Aufhebung des Wohnungs-
gemeinnützgkeitsrechts überflüssig geworden und 
daher zu streichen. 

Zu Absatz 2 (Änderung des Wohnungsbaugesetzes 
für das Saarland) 

Das Wohnungsbaugesetz für das Saarland muß ent-
sprechend den Änderungen des II. WoBauG und aus 
den gleichen Gründen wie dieses Gesetz geändert 
werden. 

Zu Absatz 3 (Gesetz über Gebührenbefreiungen 
beim Wohnungsbau) 

Mit der Aufhebung des Wohnungsgemeinnützig-
keitsrechts entfällt auch die subjektive Gebührenbe-
freiung nach § 2 dieses Gesetzes. Daher ist diese Vor-
schrift sowie § 3 Abs. 1 Nr. 4 aufzuheben. Allerdings 
kann dies nur mit der Maßgabe geschehen, daß die 
bisher begünstigten Unternehmen weiterhin von der 
Zahlung der Gerichtsgebühren für solche Geschäfte 
befreit bleiben, für die der Antrag auf Vornahme des 
gebührenpflichtigen Geschäfts vor Aufhebung des 
Wohnungsgemeinnützigkeitsrechts bei Gericht ein-
gegangen ist. Soweit Gebühren für ein gerichtliches 
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Verfahren zu erheben sind, soll die Gebührenbefrei-
ung nur für die Instanz erhalten bleiben, die vor der 
Aufhebung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgeset-
zes eingeleitet worden ist. 

Zu Absatz 4 (Gewerbeordnung) 

Die Freistellung von den Vorschriften des Makler- 
und Bauträgerrechts wird für diese Unternehmen 
durch die Neufassung des § 34c Abs. 5 Nr. 1 und 2 
GewO auf den Zeitraum begrenzt, in dem sie Betreu-
ungsunternehmen nach § 37 Abs. 2a II. WoBauG blei-
ben. Dies ist gerechtfertigt, weil sie in diesem Zeit-
raum weiterhin jährlicher Prüfung und laufender 
Überwachung unterworfen sind. 

Durch die Neuregelung wird gleichzeitig das Neben-
einander von Zulassung nach § 37 II. WoBauG und 
Erlaubnis nach § 34c GewO beseitigt. Im übrigen wird 
auf die Begründung zu § 37 II. WoBauG verwiesen. 

Zu Artikel 23 (Gesetz über das Kreditwesen — 
KWG —) 

Zu Nummer 1 

§ 2 Abs. 1 Nr. 6 und 7 KWG wurde als Ausnahmere-
gelung vom Gesetzgeber geschaffen, weil die nach 
dem Gesetz über die Gemeinnützigkeit im Woh-
nungswesen anerkannten gemeinnützigen Woh-
nungsunternehmen und Organe der staatlichen Woh-
nungspolitik in ihrem Geschäftskreis beschränkt sind, 
von der Anerkennungsbehörde hinsichtlich ihrer Ge-
schäftsführung beaufsichtigt werden und außerdem 
einem staatlich anerkannten Prüfungsverband ange-
hören müssen. Mit der Aufhebung des Gesetzes über 
die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen sind die 
Voraussetzungen für die Befreiung von der Banken

-

aufsicht nicht mehr gegeben. 

Diese Rechtsfolge ist aus der Sicht der allgemeinen 
Bankaufsicht, wie sie im Kreditwesengesetz geregelt 
ist, unabdingbar. Das Ziel der Bankaufsicht, Mißstän-
den im Kreditgewerbe entgegenzuwirken, die die Si-
cherheit der den Kreditinstituten anvertrauten Ver-
mögenswerte gefährden, die ordnungsgemäße 
Durchführung der Bankgeschäfte beeinträchtigen 
oder erhebliche Nachteile für die Gesamtwirtschaft 
herbeiführen können, ist nur erreichbar, wenn jede 
bankgeschäftliche Betätigung von Unternehmen im 
Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 2 KWG einer staatlichen 
Aufsicht unterliegt. Nach Aufhebung des Gesetzes 
über die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen gibt 
es für die bisherige gemeinnützige Wohnungswirt-
schaft keine staatliche Aufsicht und auch keine Ge-
schäftskreisbeschränkung mehr, die die bisherige 
Ausnahme von der Bankenaufsicht weiterhin recht-
fertigen könnte. 

Zu Nummer 2 

Die Anerkennung von Sammelwertberichtigungen 
nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die 
steuerliche Anerkennung von Sammelwertberichti

-

gungen bei Kreditinstituten vom 23. Juli 1974 (Bun-
desanzeiger Nr. 137 vom 27. Juli 1974) wird für Wirt-
schaftsjahre, die nach dem 30. Dezember 1988 enden, 
aufgehoben. Die gewinnerhöhende Auflösung der in 
den Vorjahren gebildeten Sammelwertberichtigun-
gen kann mit jeweils einem Drittel auf das erste nach 
dem 30. Dezember 1988 endende Wirtschaftsjahr und 
die beiden folgenden Wirtschaftsjahre verteilt wer-
den. Als Folge der Aufhebung der steuerlichen Aner-
kennung von Sammelwertberichtigungen wird die 
Ermächtigungsvorschrift zum Erlaß näherer Bestim-
mungen über die Bildung von Sammelwertberichti-
gungen aus Sicht der Bankenaufsicht ebenfa lls aufge-
hoben. Einzelwertberichtigungen, pauschalierte Ein-
zelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigun-
gen sind weiterhin in erforderlichem Umfang zu bil-
den. 

Zu Nummer 3: 

Nummer 3 enthält Übergangsvorschriften für die ge-
meinnützigen Wohnungsunternehmen und die Or-
gane der staatlichen Wohnungspolitik, damit sie sich 
auf die Regelungen des KWG einstellen können. 
Durch die Streichung von § 2 Abs. 2 Nr. 6 und 7 KWG 
gemäß Nummer 1 fallen gemeinnützige Wohnungs-
unternehmen und Organe der staatlichen Wohnungs-
politik mit Inkrafttreten dieses Gesetzes in den unein-
geschränkten Anwendungsbereich des Kreditwesen-
gesetzes, sofern sie Bankgeschäfte im Sinne des § 1 
Abs. 1 Satz 2 KWG betreiben. 

Den betroffenen Unternehmen muß jedoch eine Über-
gangsfrist eingeräumt werden, um sich auf die neue 
Rechtslage einstellen zu können. 

Satz 1 Nr. 1 betrifft die bisherigen gemeinnützigen 
Wohnungsunternehmen, soweit sie Bankgeschäfte 
betreiben, die im Zusammenhang mit Aufgaben ste-
hen, die ein solches Unternehmen nach den bis zum 
31. Dezember 1989 geltenden Vorschriften des Woh-
nungsgemeinnützigkeitsgesetzes hätte betreiben 
können. Diesen Unternehmen wird eine ausreichende 
Übergangsfrist von fünf Jahren eingeräumt, um die 
erforderlichen Anpassungen durchzuführen. In dieser 
Zeit bleiben die betroffenen Unternehmen wie nach 
der bisherigen Rechtslage von dem Erfordernis einer 
Bankerlaubnis befreit. Nach Ablauf dieser Frist wird 
das Kreditwesengesetz in vollem Umfang angewandt, 
sofern die Wohnungsunternehmen noch Bankge-
schäfte nach § 1 Abs. 1 Satz 2 KWG betreiben. 

Satz 1 Nr. 2 erfaßt die Unternehmen, die fremde Gel-
der als Spareinlagen (Spareinrichtungen) oder als 
sonstige Einlagen angenommen und die für diese ih-
nen nicht eigentümlichen Bankgeschäfte eine Erlaub-
nis nach § 32 KWG erhalten haben. 

Auch diesen Unternehmen wird eine ausreichende 
Übergangsfrist von fünf Jahren eingeräumt, während 
der sie von den von ihnen besonders schwer einzuhal-
tenden Vorschriften des Kreditwesengesetzes befreit 
bleiben, z.B. von einer Begrenzung der Anlagen in 
Grundstücken und Gebäuden auf das haftende Ei-
genkapital (§ 12 KWG). Während dieser Übergangs-
frist können die betroffenen Unternehmen entweder 
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ihr Spareinlagengeschäft zurückführen oder es so um-
organisieren, daß es nicht mehr als Einlagengeschäft 
im Sinne des KWG anzusehen ist, z.B. durch Um-
wandlung der Einlagen in Geschäftsguthaben oder 
Stammanteile oder durch Ausgabe von Inhaber-
schuldverschreibungen. 

Satz 2 erklärt die Übergangsregelung des Satzes 1 
Nr. 1 auch auf die Organe der staatlichen Wohnungs-
politik für anwendbar. 

Eine wirksame Überwachung der Einhaltung der Vor-
schriften und Beschränkungen in den Sätzen 1 und 2 
setzt voraus, daß dem Bundesaufsichtsamt für das 
Kreditwesen und der Deutschen Bundesbank wesent-
liche Veränderungen bei den einzelnen Unternehmen 
bekannt werden. Satz 3 verpflichtet daher den Ab-
schlußprüfer zur Anzeige, wenn das Unternehmen 
Geschäfte betreibt, die es nach den bis zum 31. De-
zember 1989 geltenden Vorschriften des Wohnungs-
gemeinnützigkeitsgesetzes nicht hätte betreiben dür-
fen, oder wenn das Unternehmen nunmehr ihm nicht 
eigentümliche oder überwiegend Bankgeschäfte be-
treibt. 

Zu Artikel 24 (Mineralösteuergesetz) 

Nach der geltenden Rechtslage sind rd. 95 v. H. der 
Luftfahrtbetriebsstoffe von der Mineralölsteuer be-
freit. Durch die Änderung des Mineralölsteuergeset-
zes soll wieder die Gleichstellung aller am Luftver-

kehr Beteiligten erreicht werden. Die damit verbun-
denen Mindereinnahmen belaufen sich auf rd. 15 Mio 
DM jährlich. 

Zu Artikel 25 (Rückkehr zum einheitlichen 
Verordnungsrang) 

Diese Bestimmung soll eine spätere Änderung 
der Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung durch 
Rechtsverordnung ermöglichen. 

Zu Artikel 26 (Saar-Regelung) 

Eine besondere Saar-Regelung ist erforderlich, weil 
im Saarland anstelle des II. WoBauG das Wohnungs-
baugesetz für das Saarland gilt. 

Zu Artikel 27 (Berlin-Klausel) 

Dieser Artikel enthält die übliche Berlin-Klausel. 

Zu Artikel 28 (Inkrafttreten) 

Dieser Artikel regelt das Inkrafttreten des Steuerre-
formgesetzes 1990. 






